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 Artikel 1 

 Gesetz zur gebündelten Durch-
setzung von Verbraucherrech-
ten (Verbraucherrechtedurch-

setzungsgesetz – VDuG) 

 

A b s c h n i t t  1  

 Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

 Verbandsklagen 

 (1) In bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten, die Ansprüche und Rechtsver-
hältnisse einer Vielzahl von Verbrau-
chern gegen ein Unternehmer betreffen, 
können klageberechtigte Stellen fol-
gende Verbandsklagen gegen Unterneh-
mer erheben: 

 1. Abhilfeklagen und 

 2. Musterfeststellungsklagen. 

 (2) Kleine Unternehmen gelten als 
Verbraucher im Sinne dieses Gesetzes. 
Kleine Unternehmen sind solche, die we-
niger als 50 Personen beschäftigen und 
deren Jahresumsatz oder Jahresbilanz 
10 Millionen Euro nicht übersteigt. 

 

§ 2 

 Klageberechtigte Stellen 

 (1) Klageberechtigte Stellen für Ver-
bandsklagen sind 

 1. qualifizierte Verbraucherverbände, 
die 

 a) in der Liste nach § 4 des Unter-
lassungsklagengesetzes einge-
tragen sind und 
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 b) nicht mehr als 5 Prozent ihrer fi-
nanziellen Mittel durch Zuwen-
dungen von Unternehmen bezie-
hen, sowie 

 2. qualifizierte Einrichtungen aus ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die in dem Verzeichnis 
der Europäischen Kommission nach 
Artikel 5 Absatz 1 Satz 4 der Richtli-
nie (EU) 2020/1828 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2020 über Verbandskla-
gen zum Schutz der Kollektivinteres-
sen der Verbraucher und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. 
L 409 vom 4.12.2020, S. 1) eingetra-
gen sind. 

 (2) Bestehen ernsthafte Zweifel da-
ran, dass die Voraussetzung nach Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe b vorliegt, 
so verlangt das Gericht vom Kläger die 
Offenlegung seiner finanziellen Mittel. 

 (3) Es wird unwiderleglich vermutet, 
dass Verbraucherzentralen und andere 
Verbraucherverbände, die überwiegend 
mit öffentlichen Mitteln gefördert wer-
den, die Voraussetzung des Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe b erfüllt. 

 

§ 3 

 Zuständigkeit; Verordnungsermächti-
gung 

 (1) Für Verbandsklagen ist dasje-
nige Oberlandesgericht sachlich und ört-
lich ausschließlich zuständig, in dessen 
Bezirk sich der allgemeine Gerichtsstand 
des Unternehmers, gegen den sich die 
Verbandsklage richtet, befindet. 

 (2) Regelungen in Rechtsakten der 
Europäischen Union bleiben unberührt. 
Regelungen in völkerrechtlichen Verein-
barungen, soweit sie unmittelbar an-
wendbares innerstaatliches Recht sind, 
gehen den Vorschriften dieses Gesetzes 
vor.  
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 (3) Die Landesregierungen können 
durch Rechtsverordnung einem Oberlan-
desgericht die Entscheidung und Ver-
handlung für die Bezirke mehrerer Ober-
landesgerichte oder dem Obersten Lan-
desgericht zuweisen, sofern 

 1. in dem Land mehrere Oberlandesge-
richte errichtet sind und 

 2. die Zuweisung für das Verbandskla-
geverfahren förderlich ist. 

 Die Landesregierungen können die Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung 
auf ihre Landesjustizverwaltung übertra-
gen. 

 

§ 4 

 Verbraucherquorum, Finanzierung 

 (1) Eine Verbandsklage ist nur zu-
lässig, wenn die klageberechtigte Stelle 
glaubhaft macht, dass 

 1. von der Abhilfeklage Ansprüche von 
mindestens 50 Verbrauchern betrof-
fen sind oder 

 2. von den Feststellungszielen der 
Musterfeststellungsklage die An-
sprüche oder Rechtsverhältnisse 
von mindestens 50 Verbrauchern ab-
hängen. 

 (2) Eine Verbandsklage ist unzuläs-
sig, wenn sie von einem Dritten finanziert 
wird,  

 1. der ein Wettbewerber des verklagten 
Unternehmers ist, 

 2. der vom verklagten Unternehmer ab-
hängig ist oder 

 3. von dem zu erwarten ist, dass er die 
Prozessführung der klageberechtig-
ten Stelle, einschließlich Entschei-
dungen über Vergleiche, zu Lasten 
der Verbraucher beeinflussen wird. 
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 (3) Ergeben sich wegen der Finan-
zierung einer Verbandsklage durch einen 
Dritten ernsthafte Zweifel an der Zuläs-
sigkeit der Verbandsklage, so kann das 
Gericht von der klageberechtigten Stelle 
verlangen, dass sie Folgendes offenlegt: 

 1. die Herkunft der Mittel, mit denen die 
Klage finanziert wird, und 

 2. eine mit finanzierenden Dritten ge-
troffene Vereinbarung. 

 

§ 5 

 Klageschrift 

 (1) Die Klageschrift, mit der eine 
Verbandsklage erhoben wird, muss Fol-
gendes erhalten: 

 1. die Angabe und den Nachweis, dass 
der Kläger eine klageberechtigte 
Stelle ist, 

 2. die Glaubhaftmachung, dass 

 a) von der Abhilfeklage Ansprüche 
von mindestens 50 Verbrau-
chern betroffen sind oder 

 b) von den Feststellungszielen der 
Musterfeststellungsklage die 
Ansprüche oder Rechtsverhält-
nisse von mindestens 50 Ver-
brauchern abhängen, 

 3. die Angabe, inwieweit sich unter den 
von der Verbandsklage betroffenen 
Verbrauchern kleine Unternehmen 
im Sinne des § 1 Absatz 2 befinden, 

 4. die Angabe des Werts des Streitge-
genstands und 

 5. die Angabe, ob ein Dritter die Ver-
bandsklage finanziert, sowie gege-
benenfalls den Namen des Dritten. 
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 (2) Die Klageschrift soll für den 
Zweck der Bekanntmachung im Ver-
bandsklageregister eine kurze Darstel-
lung des Lebenssachverhalts enthalten, 
aus dem die geltend gemachten Ansprü-
che von Verbrauchern hergeleitet wer-
den. 

 (3) Im Übrigen ist § 253 der Zivilpro-
zessordnung entsprechend anzuwen-
den. 

 

§ 6 

 Offenlegung von Beweismitteln; Andro-
hung und Festsetzung von Ordnungs-

geld 

 (1) Ordnet das Gericht die Vorlage 
einer Urkunde oder sonstiger Unterlagen 
(§ 142 der Zivilprozessordnung), die Vor-
lage von Akten (§ 143 der Zivilprozess-
ordnung) oder die Vorlage eines Gegen-
standes (§ 144 der Zivilprozessordnung) 
an, so kann es der vorlagepflichtigen 
Partei für den Fall, dass diese der Anord-
nung nicht nach-kommt, die Festsetzung 
eines Ordnungsgelds in Höhe von bis zu 
250 000 Euro androhen. 

 (2) Kommt die vorlagepflichtige Par-
tei der gerichtlichen Anordnung trotz An-
drohung eines Ordnungsgeldes nicht 
nach, so ist das angedrohte Ordnungs-
geld durch Beschluss festzusetzen. Das 
Ordnungsgeld kann erneut festgesetzt 
werden, wenn die vorlagepflichtige Par-
tei der gerichtlichen Anordnung wieder-
holt nicht nachkommt. 

 

§ 7 

 Streitgenossenschaft 

 (1) Mehrere klageberechtigte Stel-
len können gemeinschaftlich gegen ei-
nen Unternehmer klagen. 

 (2) Die §§ 59 und 61 bis 63 der Zivil-
prozessordnung sind entsprechend an-
zuwenden. 
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§ 8 

 Sperrwirkung der Verbandsklage 

 (1) Ab Rechtshängigkeit einer Ver-
bandsklage kann gegen den verklagten 
Unternehmer keine weitere Verbands-
klage erhoben werden, die denselben 
Streitgegenstand betrifft. Diese Sperrwir-
kung entfällt, sobald die Verbandsklage 
ohne Entscheidung in der Sache beendet 
wird. 

 (2) Werden am selben Tag mehrere 
Verbandsklagen, die denselben Streitge-
genstand betreffen, bei Gericht einge-
reicht, findet § 147 der Zivilprozessord-
nung Anwendung. 

 

§ 9 

 Gerichtlicher Vergleich 

 (1) Zur gütlichen Beilegung des 
Rechtsstreits können die Parteien einen 
gerichtlichen Vergleich auch mit Wir-
kung für die im Verbandsklageregister 
angemeldeten Verbraucher schließen. 
Der gerichtliche Vergleich kann nicht vor 
Ablauf des in § 46 Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Zeitpunkts geschlossen wer-
den. 

 (2) Der Vergleich bedarf der Geneh-
migung des Gerichts. Das Gericht geneh-
migt den Vergleich durch Beschluss, 
wenn es ihn unter Berücksichtigung des 
Sach- und Streitstands, insbesondere 
der Interessen der betroffenen Verbrau-
cher, als angemessene gütliche Beile-
gung des Rechtsstreits erachtet. Andern-
falls lehnt das Gericht die Genehmigung 
des Vergleichs durch Beschluss ab. 

 

§ 10 

 Austritt aus dem Vergleich 
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 (1) Jeder im Verbandsklageregister 
angemeldete Verbraucher kann inner-
halb einer Frist von einem Monat gegen-
über dem Bundesamt für Justiz den Aus-
tritt aus dem Vergleich erklären. Die Frist 
beginnt mit der Bekanntgabe des Ver-
gleichs im Verbandsklageregister. 

 (2) Verbraucher, die ihren Austritt 
nach Absatz 1 Satz 1 erklärt haben, wer-
den durch den Vergleich nicht gebunden. 
Der Austritt berührt nicht die Wirksam-
keit der Anmeldung im Verbandsklagere-
gister. 

 

§ 11 

 Sperrwirkung der Anmeldung; Bin-
dungswirkung 

 (1) Hat ein Verbraucher vor der Be-
kanntgabe der Verbandsklage im Ver-
bandsklageregister eine Klage gegen 
den Unternehmer erhoben, die die An-
sprüche oder Rechtsverhältnisse oder 
Feststellungsziele und den Lebenssach-
verhalt der Verbandsklage betrifft, und 
meldet er seinen Anspruch oder sein 
Rechtsverhältnis zum Verbandsklagere-
gister an, so setzt das Gericht das Ver-
fahren bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung über die Verbandsklage oder bis 
zur sonstigen Erledigung der Verbands-
klage oder bis zur wirksamen Rück-
nahme der Anmeldung zum Ver-
bandsklageregister aus. 

 (2) Während der Rechtshängigkeit 
der Verbandsklage kann ein angemelde-
ter Verbraucher gegen den Unternehmer 
keine Klage erheben, deren Streitgegen-
stand denselben Lebenssachverhalt und 
dieselben Ansprüche oder dieselben 
Feststellungsziele betrifft. 
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 (3) Rechtskräftige Urteile über Ver-
bandsklagen binden ein zur Entschei-
dung eines Rechtsstreits zwischen ei-
nem angemeldeten Verbraucher und 
dem verklagten Unternehmer berufenes 
Gericht, soweit dessen Entscheidung 
den Lebenssachverhalt der Verbands-
klage und einen mit der Abhilfeklage gel-
tend gemachten Anspruch oder ein mit 
der Musterfeststellungsklage geltend ge-
machtes Feststellungsziel betrifft. Satz 1 
gilt nicht für Abhilfeendurteile nach § 18. 

 

§ 12 

 Informationspflichten 

 (1) Die klageberechtigte Stelle ist 
verpflichtet, auf ihrer Internetseite zu in-
formieren über: 

 1. Verbandsklagen, die sie erheben 
will, 

 2. Verbandsklagen, die sie bereits er-
hoben hat, und 

 3. Den Verfahrensstand der Verbands-
klagen. 

 Auf der Internetseite ist ferner darüber zu 
informieren, dass Verbraucher nur dann 
von den Wirkungen einer Verbandsklage 
erfasst werden, wenn sie Ansprüche o-
der Rechtsverhältnisse, die Gegenstand 
der Verbandsklage sind, zur Eintragung 
in das Verbandsklageregister anmelden. 

 (2) Wird ein Verfahren über eine 
Verbandsklage durch unanfechtbaren 
Beschluss, unanfechtbares Urteil oder 
durch einen Vergleich nach § 9 beendet, 
so ist der Beschluss, das Urteil oder der 
Vergleich in veröffentlichungsfähiger 
anonymisierter Form ab dem Zeitpunkt 
der Beendigung des Verfahrens mindes-
tens sechs Monate auf der Internetseite 
der klageberechtigten Stelle zu veröffent-
lichen. 
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 (3) Die Kosten der Veröffentlichung 
auf der Internetseite nach den Absätzen 
1 und 2 sind Kosten des Rechtsstreits. 

 

§ 13 

 Anwendung der Zivilprozessordnung 

 (1) Auf Verbandsklageverfahren 
sind die Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung anzuwenden, soweit sich aus 
diesem Gesetz nicht etwas anderes 
ergibt. 

 (2) Die §§ 66 bis 74 der Zivilprozess-
ordnung sind nicht anzuwenden im Ver-
hältnis zwischen den Parteien der Ver-
bandsklage und denjenigen Verbrau-
chern, die 

 1. einen Anspruch oder ein Rechtsver-
hältnis zum Verbandsklageregister 
angemeldet haben oder 

 2. behaupten, entweder einen An-
spruch gegen den verklagten Unter-
nehmer zu haben oder von ihm in An-
spruch genommen zu werden oder 
zu ihm in einem Rechtsverhältnis zu 
stehen. 

 (3) § 128 Absatz 2 und § 306 der Zi-
vilprozessverordnung sind nicht anzu-
wenden. 

 (4) Ein Urteil oder Abhilfegrundur-
teil ergeht nicht vor Ablauf des in § 46 
Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitpunkts. 

 

A b s c h n i t t  2  

 A b h i l f e k l a g e n  

 

Unterabschnitt 1 

 Besondere Voraussetzungen 
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§ 14 

 Abhilfeklage 

 Mit der Abhilfeklage begehrt die kla-
geberechtigte Stelle die Verurteilung des 
Unternehmers zu einer Leistung an die 
betroffenen Verbraucher. Als Leistung 
kann auch die Zahlung eines kollektiven 
Gesamtbetrages begehrt werden. 

 

§ 15 

 Gleichartigkeit der Verbraucheransprü-
che; Klageschrift 

 (1) Die Abhilfeklage ist nur zulässig, 
wenn die von der Klage betroffenen An-
sprüche von Verbrauchern gleichartig 
sind. Gleichartig sind die Ansprüche von 
Verbrauchern, wenn 

 1. sie auf demselben Sachverhalt oder 
auf einer Reihe vergleichbarer Sach-
verhalte beruhen und 

 2. für sie die gleichen Tatsachen- und 
Rechtsfragen entscheidungserheb-
lich sind. 

 (2) Die Klageschrift muss Angaben 
zur Gleichartigkeit der betroffenen An-
sprüche von Verbrauchern enthalten. Be-
antragt die klageberechtigte Stelle die 
Verurteilung des Unternehmers zur Zah-
lung eines kollektiven Gesamtbetrags, 
so muss die Klageschrift auch die Höhe 
des einzelnen Verbraucheranspruchs 
angeben, wenn alle Ansprüche der be-
troffenen Verbraucher der Höhe nach 
gleich sind. Andernfalls soll die Methode 
angegeben werden, nach der sich die 
Höhe der jeweiligen einzelnen Ansprü-
che der betroffenen Verbraucher berech-
nen lässt. 

 

Unterabschnitt 2 

 Abhilfeentscheidung 
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§ 16 

 Urteil und Abhilfegrundurteil 

 (1) Hält das Gericht eine Abhilfe-
klage, die auf Zahlung eines kollektiven 
Gesamtbetrages oder auf die Verurtei-
lung zu einer anderen Leistung als zur 
Zahlung gerichtet ist, dem Grunde nach 
für begründet, so erlässt es ein Abhil-
fegrundurteil. Wird die Leistung an na-
mentlich benannte Verbraucher begehrt, 
entscheidet das Gericht im Falle einer 
Verurteilung zur Zahlung durch Urteil. 
Hält das Gericht die Abhilfeklage für un-
zulässig oder unbegründet, weist es die 
Klage durch Urteil ab. 

 (2) Die Urteilsformel eines Abhil-
fegrundurteils enthält folgende Anga-
ben: 

 1. die konkreten Voraussetzungen, 
nach denen sich die Anspruchsbe-
rechtigung der betroffenen Verbrau-
cher bestimmt und 

 2. die von jedem einzelnen Verbraucher 
zu erbringenden Berechtigungs-
nachweise. 

 Wird mit der Abhilfeklage ein kollektiver 
Gesamtbetrag geltend gemacht, so ent-
hält die Urteilsformel ferner den Betrag, 
der jedem berechtigten Verbraucher zu-
steht oder, wenn die den berechtigten 
Verbrauchern zustehenden Beträge un-
terschiedlich hoch sind, die Methode, 
nach der die den berechtigten Verbrau-
chern jeweils zustehenden Einzelbeträge 
zu berechnen sind. Wird mit der Abhilfe-
klage die Verurteilung zu einer anderen 
Leistung als zur Zahlung begehrt, so ist 
die Verurteilung in der Urteilsformel aus-
zusprechen. 

 (3) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 
bleibt die Kostenentscheidung dem Ab-
hilfeendurteil vorbehalten. 
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 (4) Gegen Urteile nach Absatz 1 fin-
det die Revision statt. Diese bedarf kei-
ner Zulassung. 

 

§ 17 

 Vergleichsvorschlag; Fortsetzung des 
Abhilfeverfahrens 

 (1) Nach der Verkündung des Abhil-
fegrundurteils soll das Gericht die Par-
teien auffordern, einen schriftlichen Ver-
gleichsvorschlag zur Umsetzung des Ab-
hilfegrundurteils zu unterbreiten. Das 
Gericht kann den Parteien eine Frist zur 
Unterbreitung des Vergleichsvorschlags 
setzen. Auf Antrag einer Partei und mit 
Zustimmung der Gegenpartei kann das 
Gericht diese Frist verlängern. Die §§ 9 
und 10 sind entsprechend anzuwenden. 

 (2) Wird das Abhilfeverfahren nicht 
durch wirksamen Vergleich beendet und 
ist das Abhilfegrundurteil rechtskräftig, 
so setzt das Gericht das Abhilfeverfah-
ren fort. Es entscheidet durch Abhilfe-
endurteil. 

 

§ 18 

 Abhilfeendurteil 

 (1) Die Urteilsformel des Abhilfe-
endurteils enthält folgende Angaben: 

 1. die Anordnung des Umsetzungsver-
fahrens,  

 2. die vorläufige Festsetzung der Kos-
ten des Umsetzungsverfahrens,  

 3. die Verurteilung des Unternehmers 
zur Zahlung der nach Nummer 2 vor-
läufig festgesetzten Kosten des Um-
setzungsverfahrens zu Händen des 
Sachwalters sowie 

 4. die Entscheidung über die Kosten 
des Verfahrens. 
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 (2) Wird mit der Abhilfeklage ein 
kollektiver Gesamtbetrag geltend ge-
macht, enthält die Urteilsformel außer-
dem die Verurteilung des Unternehmers 
zur Zahlung eines solchen Betrags zu 
Händen des Sachwalters. 

 (3) Das Gericht kann bei Vorliegen 
besonderer Umstände, insbesondere ei-
ner Vielzahl betroffener Verbraucheran-
sprüche, im Abhilfeendurteil die Wider-
spruchsfrist nach § 28 Absatz 2 Satz 1 
angemessen verlängern. 

 (4) Gegen Abhilfeendurteile findet 
die Revision statt. Diese bedarf keiner 
Zulassung. 

 

§ 19 

 Kollektiver Gesamtbetrag 

 (1) Das Gericht kann die Höhe des 
kollektiven Gesamtbetrags unter Würdi-
gung aller Umstände nach freier Über-
zeugung bestimmen. 

 (2) § 287 der Zivilprozessordnung 
ist entsprechend anzuwenden. 

 

§ 20 

 Kosten des Umsetzungsverfahrens 

 (1) Kosten des Umsetzungsverfah-
rens im Sinne dieses Gesetzes sind: 

 1. die Auslagen des Sachwalters, ins-
besondere Verbindlichkeiten, die er 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung sei-
ner Aufgaben begründet, und 

 2. die Vergütung des Sachwalters. 

 (2) Die Kosten des Umsetzungsver-
fahrens trägt der Unternehmer. 

 

§ 21 
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 Erhöhung des kollektiven Gesamtbe-
trags 

 (1) Die klageberechtigte Stelle kann 
während des Umsetzungsverfahrens die 
Erhöhung des kollektiven Gesamtbe-
trags beantragen. Die Klage ist nur zuläs-
sig, wenn die klageberechtigte Stelle Tat-
sachen vorträgt, aus denen sich ergibt, 
dass der kollektive Gesamtbetrag nicht 
zur Erfüllung der berechtigten Zahlungs-
ansprüche aller angemeldeten Verbrau-
cher ausreicht. 

 (2) Reicht der kollektive Gesamtbe-
trag nicht zur Erfüllung der berechtigten 
Zahlungsansprüche aller angemeldeten 
Verbraucher aus, so ist der Unternehmer 
zur Zahlung eines weiteren kollektiven 
Gesamtbetrages zu verurteilen, der der 
Erhöhung entspricht. § 19 gilt entspre-
chend. Das Umsetzungsverfahren ruht 
während des Erhöhungsverfahrens. 

 

Unterabschnitt 3 

 Umsetzungsverfahren 

 

§ 22 

 Zuständigkeit; Entscheidungen im Um-
setzungsverfahren 

 (1) Für das Umsetzungsverfahren 
ist ausschließlich das Prozessgericht der 
Abhilfeklage zuständig. 

 (2) Die Entscheidungen des Ge-
richts im Umsetzungsverfahren können 
ohne mündliche Verhandlung ergehen. 

 

§ 23 

 Bestellung des Sachwalters 

 (1) Das Gericht bestellt einen Sach-
walter. Vor der Bestellung sollen die Par-
teien des Abhilfeverfahrens zur Person 
des Sachwalters gehört werden. 
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 (2) Zum Sachwalter ist eine geeig-
nete und von den Parteien unabhängige 
Person zu bestellen. Die Unabhängigkeit 
wird nicht schon dadurch ausgeschlos-
sen, dass die Person von einer Partei 
vorgeschlagen worden ist. Das Gericht 
kann von der als Sachwalter vorgesehe-
nen Person den Nachweis einer Berufs-
haftpflichtversicherung verlangen, deren 
Deckungssumme dem Umfang des Um-
setzungsverfahrens angemessen ist. 

 (3) Der Sachwalter erhält vom Ge-
richt eine Urkunde über seine Bestel-
lung. Bei Beendigung seines Amtes hat 
der Sachwalter dem Gericht die Urkunde 
zurückzugeben. 

 (4) Ein Sachwalter kann von den 
Parteien aus denselben Gründen, die 
nach § 42 der Zivilprozessordnung zur 
Ablehnung eines Richters berechtigen, 
abgelehnt werden. Der Ablehnungs-
grund ist glaubhaft zu machen; zur Ver-
sicherung an Eides statt darf die Partei 
nicht zugelassen werden. Ein Sachwalter 
kann auch wegen Ungeeignetheit abge-
lehnt werden. 

 (5) Ein Ablehnungsantrag ist binnen 
zwei Wochen nach der Verkündung oder 
der Zustellung des Beschlusses über die 
Bestellung zu stellen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist der Antrag auf Ablehnung 
nur zulässig, wenn die Partei glaubhaft 
macht, dass sie ohne ihr Verschulden 
verhindert war, den Ablehnungsgrund 
früher geltend zu machen. 

 (6) Gegen den Beschluss, durch 
den die Ablehnung für begründet erklärt 
wird, findet kein Rechtsmittel statt. 

 

§ 24 

 Eröffnungsbeschluss 

 Das Gericht beschließt die Eröffnung 
des Umsetzungsverfahrens, sobald der 
Unternehmer die folgenden Beträge zu 
Händen des Sachwalters gezahlt hat: 
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 1. den vorläufig festgesetzten Kosten-
betrag (§ 18 Absatz 1 Nummer 2), 

 2. gegebenenfalls den kollektiven Ge-
samtbetrag (§ 18 Absatz 2), sofern 
der Unternehmer zur Zahlung eines 
solchen verurteilt ist. 

 

§ 25 

 Umsetzungsfonds 

 (1) Der Sachwalter errichtet einen 
Umsetzungsfonds. In diesen sind der 
vorläufig festgesetzte Kostenbetrag und 
gegebenenfalls der kollektive Gesamtbe-
trag sowie gegebenenfalls dessen Erhö-
hung einzuzahlen. 

 (2) Der Umsetzungsfonds ist vom 
Vermögen des Sachwalters getrennt zu 
führen. Der Sachwalter verwaltet den 
Umsetzungsfonds und verfügt über ihn. 

 (3) Berechtigte Ansprüche von Ver-
brauchern auf Zahlung erfüllt der Sach-
walter unmittelbar durch Zahlung aus 
dem Umsetzungsfonds. Beträge zur Be-
gleichung von Kosten des Umsetzungs-
verfahrens und Vorschüsse darf der 
Sachwalter dem Umsetzungsfonds nur 
nach Anordnung des Gerichts entneh-
men. Diese Entnahmen dürfen in ihrer 
Gesamtsumme den vorläufig festgesetz-
ten Kostenbetrag nicht übersteigen 

 (4) Die Gelder des Umsetzungs-
fonds unterliegen nicht der Pfändung. 

 

§ 26 

 Teilnahme am Umsetzungsverfahren 

 An dem Umsetzungsverfahren neh-
men alle Verbraucher teil, die ihre An-
sprüche wirksam zum Verbandsklagere-
gister angemeldet haben und die ihre An-
meldung nicht oder nicht fristgerecht zu-
rückgenommen haben. 
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§ 27 

 Aufgaben des Sachwalters 

 Der Sachwalter hat folgende Aufga-
ben und Befugnisse: 

 1. er weist dem Gericht den Erhalt fol-
gender Beträge nach: 

 a) den Erhalt des vorläufig festge-
setzten Kostenbetrags 

 b) für den Fall der Verurteilung zur 
Zahlung eines kollektiven Ge-
samtbetrags den Erhalt des kol-
lektiven Gesamtbetrags sowie 
gegebenenfalls dessen Erhö-
hung, 

 2. er kann vom Bundesamt für Justiz ei-
nen Auszug aus dem Verbandskla-
geregister verlangen, der die am Um-
setzungsverfahren teilnehmenden 
Verbraucher sowie sämtliche Anga-
ben ausweist, die im Verbandsklage-
register zu den geltend gemachten 
Ansprüchen vermerkt sind, 

 3. er prüft die Anspruchsberechtigung 
der am Umsetzungsverfahren teil-
nehmenden Verbraucher nach Maß-
gabe des Abhilfegrundurteils,  

 4. er setzt den am Umsetzungsverfah-
ren teilnehmenden Verbrauchern, 
sofern er dies für erforderlich hält, 
eine Frist zur Vorlage der Berechti-
gungsnachweise, 

 5. er kann im Einzelfall ergänzende Er-
klärungen der Verbraucher oder des 
Unternehmers verlangen und zu die-
sem Zwecke Fristen setzen, 

 6. er kann nicht fristgerecht eingegan-
gene Berechtigungsnachweise und 
Erklärungen zurückweisen, wenn er 
den betroffenen Verbraucher zuvor 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat, 
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 7. er stellt die Gesamthöhe der berech-
tigten Ansprüche aller Verbraucher 
auf Zahlung in einem Auszahlungs-
plan zusammen, 

 8. er informiert die Parteien, sofern der 
kollektive Gesamtbetrag nicht zur Er-
füllung der berechtigten Zahlungs-
ansprüche aller angemeldeten Ver-
braucher ausreicht, 

 9. er erfüllt berechtigte Ansprüche von 
Verbrauchern auf Zahlung und sorgt 
für den Fall, dass nach dem Auszah-
lungsplan der kollektive Gesamtbe-
trag nicht zur Erfüllung der berech-
tigten Ansprüche aller Verbraucher 
ausreicht, für eine gleichmäßige Ver-
teilung,  

 10. er fordert für den Fall der Verurtei-
lung zu einer anderen Leistung als 
zur Zahlung den Unternehmer zur Er-
füllung berechtigter Verbraucheran-
sprüche auf, setzt ihm zu diesem 
Zweck angemessene Fristen und 
verlangt die Anzeige der Erfüllung 
sowie die Vorlage von Nachweisen 
und 

 11. er kann die Erfüllung geltend ge-
machter Ansprüche von Verbrau-
chern ganz oder teilweise ablehnen. 

 

§ 28 

 Widerspruchsverfahren 

 (1) Der Sachwalter teilt dem be-
troffenen Verbraucher und dem Unter-
nehmer in Textform mit, ob sich ein An-
spruch nach Prüfung ganz oder teilweise 
als berechtigt erweist. 

 (2) Der betroffene Verbraucher und 
der Unternehmer können vorbehaltlich 
einer Entscheidung nach § 18 Absatz 3 
binnen vier Wochen widersprechen. Der 
Widerspruch ist in Textform an den 
Sachwalter zu richten und zu begründen. 
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 (3) Der Sachwalter übermittelt dem 
betroffenen Verbraucher und dem Unter-
nehmer seine Entscheidung über den Wi-
derspruch in Textform. Die Entscheidung 
des Sachwalters ist unanfechtbar. 

 

§ 29 

 Zwangsmittel gegen den Unternehmer 

 (1) Kommt der Unternehmer einer 
Aufforderung des Sachwalters zur Erfül-
lung eines Verbraucheranspruchs, der 
auf eine andere vertretbare Handlung als 
Zahlung gerichtet ist, nicht fristgerecht 
nach, so kann das Gericht auf Antrag des 
Sachwalters erkennen, dass der Unter-
nehmer durch Zwangsgeld und für den 
Fall, dass dieses nicht beigetrieben wer-
den kann, durch Zwangshaft zur Vor-
nahme der vertretbaren Handlung anzu-
halten sei. Für die Zwecke der Vollstre-
ckung der Zwangsmittel tritt der Sach-
walter an die Stelle des Gläubigers. 

 (2) Auf andere vertretbare Handlun-
gen als Zahlung ist § 888 der Zivilpro-
zessordnung mit Ausnahme seines Ab-
satzes 1 Satz 1 entsprechend anzuwen-
den; § 887 Absatz 1 und 2 der Zivilpro-
zessordnung ist auf solche Handlungen 
nicht anzuwenden. 

 

§ 30 

 Gerichtliche Aufsicht; Zwangsmittel ge-
gen den Sachwalter 

 (1) Der Sachwalter untersteht der 
Aufsicht des Gerichts. 

 (2) Das Gericht kann dem Sachwal-
ter zur Durchführung des Umsetzungs-
verfahrens Fristen setzen. Es kann vom 
Sachwalter jederzeit Zwischenberichte 
über den Stand des Umsetzungsverfah-
rens anfordern, insbesondere Auskunft 
darüber verlangen,  
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 1. auf welche Art und Weise der Sach-
walter die von Verbrauchern zu er-
bringenden Berechtigungsnach-
weise prüft und 

 2. welche von Verbrauchern geltend 
gemachten Ansprüche der Sachwal-
ter in welcher Höhe bereits erfüllt 
hat. 

 Das Gericht kann dem Sachwalter Fris-
ten zur Übermittlung von Zwischenbe-
richten setzen. 

 (3) Erfüllt der Sachwalter die ihm 
nach diesem Gesetz obliegenden Pflich-
ten nicht, so kann das Gericht nach vor-
heriger Androhung ein Zwangsgeld ge-
gen ihn festsetzen. Das einzelne Zwangs-
geld darf den Betrag von 25 000 Euro 
nicht übersteigen. Nach vorheriger An-
drohung kann das Gericht den Sachwal-
ter aus wichtigem Grund entlassen. 

 

§ 31 

 Haftung des Sachwalters 

 Verletzt der Sachwalter schuldhaft 
ihm nach diesem Gesetz obliegende 
Pflichten, so ist er zum Schadensersatz 
verpflichtet, und zwar 

 1. dem Unternehmer, wenn die ver-
letzte Pflicht den Schutz des Unter-
nehmers bezweckt, und 

 2. dem Verbraucher, wenn die verletzte 
Pflicht den Schutz des Verbrauchers 
bezweckt. 

 Der Sachwalter hat für die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Sach-
walters einzustehen. 

 

§ 32 

 Ansprüche des Sachwalters 

 (1) Der Sachwalter hat Anspruch 
auf: 
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 1. die Erstattung der Auslagen, die er 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung sei-
ner Aufgaben begründet, 

 2. eine angemessene Vergütung für 
seine Geschäftsführung und 

 3. einen Vorschuss auf seine Auslagen 
und seine Vergütung, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben notwen-
dig ist. 

 (2) Auf Antrag des Sachwalters 
setzt das Gericht die Höhe der Auslagen, 
der Vergütung und des Vorschusses 
fest. 

 

§ 33 

 Schlussrechnung 

 Der Sachwalter hat dem Gericht bei 
Beendigung des Amtes Schlussrech-
nung zu legen. Die Rechnung einschließ-
lich der Belege muss spätestens einen 
Monat nach Beendigung des Umset-
zungsverfahrens 

 1. elektronisch oder auf der Geschäfts-
stelle des Gerichts eingereicht wer-
den und 

 2. zur Einsicht des Unternehmers zur 
Verfügung stehen. 

 Das Gericht benachrichtigt den Unter-
nehmer unverzüglich vom Eingang der 
Schlussrechnung. Der Unternehmer ist 
berechtigt, Einwendungen gegen die 
Schlussrechnung zu erheben. Soweit 
binnen zwei Wochen nach der Benach-
richtigung keine Einwendungen erhoben 
werden, gilt die Rechnung als anerkannt. 

 

§ 34 

 Schlussbericht 
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 (1) Der Sachwalter teilt dem Gericht 
die Beendigung des Umsetzungsverfah-
rens unverzüglich mit. Das Gericht setzt 
dem Sachwalter eine angemessene Frist 
zur Vorlage des Schlussberichts. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für den Fall der 
vorzeitigen Beendigung des Amtes des 
Sachwalters und der Einstellung des Um-
setzungsverfahrens. 

 (2) Der Schlussbericht enthält fol-
gende Angaben: 

 1. eine Auflistung der im Umsetzungs-
verfahren von Verbrauchern geltend 
gemachten Ansprüche, die 

 a) vom Sachwalter ganz oder teil-
weise durch Zahlung erfüllt wur-
den unter Angabe des jeweiligen 
Namens des Verbrauchers, des 
jeweiligen Zahlungszeitpunkts 
und des jeweiligen Zahlungsbe-
trags oder 

 b) vom Unternehmer anders als 
durch Zahlung erfüllt wurden un-
ter Angabe des jeweiligen Na-
mens des Verbrauchers und des 
Zeitpunkts der Erbringung der 
jeweiligen Leistung, 

 2. eine Auflistung der vollständig oder 
teilweise abgelehnten Ansprüche 
von Verbrauchern unter Angabe 

 a) des jeweiligen Namens des Ver-
brauchers, 

 b) der jeweiligen Art oder der jewei-
ligen Höhe des geltend gemach-
ten Anspruchs sowie 

 c) des Umfangs der jeweiligen Ab-
lehnung, 

 3. eine zusammenfassende Gegen-
überstellung der aus dem Umset-
zungsfonds geleisteten Zahlungen 
und des kollektiven Gesamtbetrags. 

 (3) Die Parteien erhalten vom Ge-
richt eine formlose Abschrift des 
Schlussberichts. 
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§ 35 

 Prüfung des Schlussberichts und der 
Schlussrechnung 

 (1) Das Gericht prüft den Schluss-
bericht und die Schlussrechnung des 
Sachwalters. 

 (2) Beanstandet das Gericht den 
Schlussbericht oder die Schlussrech-
nung, so fordert es den Sachwalter unter 
Fristsetzung dazu auf, der Beanstandung 
abzuhelfen. 

 

§ 36 

 Festsetzung der Beendigung des Um-
setzungsverfahrens 

 (1) Das Gericht stellt die Beendi-
gung des Umsetzungsverfahrens durch 
Beschluss fest. Der Beschluss enthält: 

 1. die endgültige Festsetzung der Kos-
ten des Umsetzungsverfahrens nach 
§ 21 Absatz 1 

 2. die Festsetzung eines vom Unter-
nehmer noch an den Sachwalter zu 
zahlenden Kostenbetrags, wenn die 
Kosten des Umsetzungsverfahrens 
den vom Unternehmer geleisteten 
vorläufigen Kostenbeitrag überstei-
gen, sowie 

 3. die Angabe, ob und in welcher Höhe 
ein dem Unternehmer zu erstatten-
der Restbetrag verbleibt. 

 Der Beschluss steht hinsichtlich seiner 
Vollstreckbarkeit einem Kostenfestset-
zungsbeschluss gleich. 

 (2) Der Beschluss ist den Parteien 
und dem Sachwalter zuzustellen. 

 

§ 37 

 Nicht abgerufene Beträge 
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 Ist der kollektive Gesamtbetrag nach 
Beendigung des Umsetzungsverfahrens 
nicht vollständig ausgekehrt oder über-
steigt der vorläufig festgesetzte Kosten-
betrag die endgültig festgesetzten Kos-
ten des Umsetzungsverfahrens, so ist 
der Sachwalter dem Unternehmer zur Er-
stattung des verbleibenden Betrags ver-
pflichtet. Dieser Rückzahlungsanspruch 
ist mit der Bekanntmachung des Be-
schlusses über die Feststellung der Be-
endigung des Umsetzungsverfahrens im 
Verbandsklageregister fällig. 

 

§ 38 

 Insolvenzverfahren über das Vermögen 
des Unternehmers; Restrukturierung 

 (1) Die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des Un-
ternehmers hindert die Durchführung 
des Umsetzungsverfahrens nicht. Auf 
Antrag des Sachwalters wird das Umset-
zungsverfahren zwecks Klärung mögli-
cher Insolvenzanfechtungsansprüche 
auf Rückzahlung der nach § 24 gezahlten 
Beträge ausgesetzt oder, sofern nach 
Einschätzung des Sachwalters ein An-
fechtungsanspruch besteht und dieser 
nicht offensichtlich unbegründet ist, ein-
gestellt. Das Umsetzungsverfahren ist 
auch einzustellen, wenn zum Zeitpunkt 
der Verfahrenseröffnung lediglich ein 
Teil der nach § 24 zu leistenden Zahlun-
gen erbracht ist. 

 (2) Wird das Umsetzungsverfahren 
eingestellt, sind alle nach § 24 erfolgten 
Zahlungen an die Insolvenzmasse zu-
rückzugewähren. Die zurückzugewäh-
renden Zahlungen gelten als auf den vor-
läufig festgesetzten Kostenbetrag (§ 18 
Absatz 1 Nummer 3) und den kollektiven 
Gesamtbetrag (§ 18 Absatz 2) in dem Ver-
hältnis geleistet, in dem beide Beträge 
zueinander stehen. 
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 (3) Der auf den kollektiven Gesamt-
betrag entfallenden Teil der nach Absatz 
2 an die Masse zurückgewährten Zahlun-
gen bildet eine Sondermasse zur Befrie-
digung derjenigen Verbraucher, die im 
Rahmen des Umsetzungsverfahrens ei-
nen berechtigten Zahlungsanspruch ge-
habt hätten. Dies gilt nicht für Zahlungen, 
die der Insolvenzanfechtung unterliegen. 

 (4) § 11 Absatz 3 gilt auch im Ver-
hältnis zu allen Insolvenzgläubigern. 

 (5) Werden die in einem Abhil-
fegrundurteil ausgeurteilten Ansprüche 
in einen Restrukturierungsplan nach 
dem Unternehmensstabilisierungs- und -
restrukturierungsgesetz einbezogen, so 
ist für die betroffenen Anspruchsinhaber 
im Restrukturierungsplan eine eigen-
ständige Gruppe zu bilden. Die Abwick-
lung der durch den Plan gestalteten Ver-
braucherforderungen ist dem Restruktu-
rierungsbeauftragten zu übertragen. 

 

Unterabschnitt 4 

 Individualklagen 

 

§ 39 

 Offene Verbraucheransprüche 

 Hat der Sachwalter die Erfüllung ei-
nes vom Verbraucher geltend gemachten 
Anspruchs im Umsetzungsverfahren 
vollständig oder teilweise abgelehnt oder 
hat der Sachwalter einen Anspruch eines 
Verbrauchers bis zur Beendigung des 
Umsetzungsverfahrens nicht oder nur 
teilweise erfüllt, so kann der Verbraucher 
diesen Anspruch im Wege der Klage gel-
tend machen. 

 

§ 40 

 Herausgabeanspruch des Unternehmers 
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 (1) Der Unternehmer kann Einwen-
dungen, die den vom Verbraucher im 
Verbandsklageverfahren geltend ge-
machten Anspruch selbst betreffen, im 
Wege der Klage geltend machen. 

 (2) Der Herausgabeanspruch des 
Unternehmers gegen den Verbraucher 
bestimmt sich nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Her-
ausgabe der ungerechtfertigten Berei-
cherung. § 818 Absatz 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden. 

 

A b s c h n i t t  3  

 M u s t e r f e s t s t e l l u n g s k l a -
g e n  

 

§ 41 

 Musterfeststellungsklage 

 (1) Mit der Musterfeststellungsklage 
begehrt die klageberechtigte Stelle die 
Feststellung des Vor-liegens oder Nicht-
vorliegens von tatsächlichen und rechtli-
chen Voraussetzungen für das Bestehen 
oder Nichtbestehen von Ansprüchen o-
der Rechtsverhältnissen (Feststellungs-
ziele) zwischen Verbrauchern und einem 
Unternehmer. 

 (2) Der Zulässigkeit einer Muster-
feststellungsklage steht nicht entgegen, 
dass die klageberechtigte Stelle Abhilfe-
klage erheben könnte. 

 

§ 42 

 Revision 

 Gegen Musterfeststellungsurteile 
findet die Revision statt. Diese bedarf 
keiner Zulassung. 

 

A b s c h n i t t  4  
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 V e r b a n d s k l a g e r e g i s t e r  

 

§ 43 

 Verbandsklageregister 

 (1) Das Bundesamt für Justiz führt 
ein Register für Verbandsklagen (Ver-
bandsklageregister). Das Verbandskla-
geregister kann elektronisch betrieben 
werden. 

 (2) Öffentliche Bekanntmachungen 
und Eintragungen sind unverzüglich vor-
zunehmen. Die öffentliche Bekanntma-
chung von Terminen muss spätestens 
zwei Wochen vor dem jeweiligen Ter-
minstag erfolgen. 

 (3) Die im Verbandsklageregister er-
fassten öffentlichen Bekanntmachungen 
und Eintragungen sind bis zum Schluss 
des zehnten Jahres nach der rechtskräf-
tigen Entscheidung oder anderweitigen 
Beendigung des jeweiligen Verbandskla-
geverfahrens aufzubewahren und so-
dann zu löschen. 

 

§ 44 

 Bekanntmachung von Angaben zu Ver-
bandsklagen 

 Die folgenden Angaben zu einer 
rechtshängigen Verbandsklage sind im 
Verbandsklageregister öffentlich be-
kannt zu machen: 

 1. Bezeichnung der Parteien, 

 2. Bezeichnung des Gerichts und des 
Aktenzeichens, 

 3. Abhilfeantrag des Klägers, ein-
schließlich der Merkmale, nach de-
nen sich die Gleichartigkeit der von 
Verbrauchern geltend gemachten 
Ansprüche bestimmt, oder die Fest-
stellungsziele,  
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 4. kurze Darstellung des vom Kläger 
vorgetragenen Lebenssachverhalts, 

 5. Zeitpunkt der Bekanntmachung im 
Verbandsklageregister, 

 6. Befugnis der Verbraucher, Ansprü-
che oder Rechtsverhältnisse, die mit 
der Abhilfe- oder Musterfeststel-
lungsklage geltend gemacht werden, 
zur Eintragung in das Verbandskla-
geregister anzumelden, Form, Frist 
und Wirkung der Anmeldung sowie 
ihrer Rücknahme, 

 7. Terminsbestimmungen, Hinweise 
und Zwischenentscheidungen des 
Gerichts, 

 8. gerichtlich genehmigte Vergleiche, 
Befugnis der angemeldeten Verbrau-
cher zum Austritt aus dem Vergleich, 
Form, Frist und Wirkung des Aus-
tritts,  

 9. Urteile im Verbandsklageverfahren, 

 10. Einlegung eines Rechtsmittels, 

 11. Eintritt der Rechtskraft, 

 12. Beschluss über die Eröffnung eines 
Umsetzungsverfahrens, 

 13. Beschluss über die Feststellung der 
Beendigung des Umsetzungsverfah-
rens,  

 14. sonstige Beendigung des Ver-
bandsklageverfahrens, 

 15. die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Unter-
nehmers,  

 16. Verpflichtung des Bundesamts für 
Justiz, einem angemeldeten Ver-
braucher auf dessen Verlangen ei-
nen Auszug über die Angaben zu 
überlassen, die im Verbandsklagere-
gister zu ihm und seiner Anmeldung 
erfasst sind. 
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§ 45 

 Veranlassung der Bekanntmachung 
durch das Gericht 

 Das Gericht übermittelt dem Bundes-
amt für Justiz unverzüglich veröffentli-
chungsfähige Fassungen der im Ver-
bandsklageregister bekannt zu machen-
den Angaben (§ 44 Nummer 1 bis 4 und 7 
bis 15), insbesondere der Terminsbe-
stimmungen, Hinweise, Zwischenent-
scheidungen und Urteile. 

 

§ 46 

 Anmeldung von Ansprüchen; Rück-
nahme der Anmeldung 

 (1) Verbraucher können Ansprüche 
oder Rechtsverhältnisse, die Gegen-
stand einer Verbandsklage sind, bis zum 
Ablauf von zwei Monaten nach dem ers-
ten Termin zur Eintragung in das Ver-
bandsklageregister anmelden. § 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs findet keine 
Anwendung. 

 (2) Die Anmeldung ist nur wirksam, 
wenn sie frist- und formgerecht erfolgt 
und folgende Angaben enthält: 

 1. Name und Anschrift des Verbrau-
chers, 

 2. Bezeichnung des Gerichts und Ak-
tenzeichen, 

 3. Bezeichnung des Beklagten, 

 4. Gegenstand und Grund des An-
spruchs oder des Rechtsverhältnis-
ses des Verbrauchers, 

 5. Versicherung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Angaben. 

 Wird ein Zahlungsanspruch angemeldet, 
so soll die Anmeldung auch Angaben zur 
Höhe dieses Anspruchs enthalten. 
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 (3) Die Angaben der wirksamen An-
meldung werden ohne inhaltliche Prü-
fung in das Verbandsklageregister einge-
tragen. 

 (4) Die Anmeldung kann bis zu dem 
in Absatz 1 genannten Zeitpunkt zurück-
genommen werden. § 193 BGB des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs findet keine An-
wendung. 

 

§ 47 

 Formvorschriften 

 (1) Anmeldung und Rücknahme 
sind in Textform gegenüber dem Bun-
desamt für Justiz zu erklären. 

 (2) Wird die Anmeldung oder die 
Rücknahme durch einen Rechtsanwalt 
erklärt, muss für die Erklärung das vom 
Bundesamt für Justiz hierfür elektro-
nisch bereitgestellte Formular genutzt 
werden. Ist dies aus technischen Grün-
den vorübergehend nicht möglich, ist die 
Übermittlung in Textform zulässig. Die 
vorübergehende Unmöglichkeit ist bei 
der Ersatzeinreichung oder unverzüglich 
danach glaubhaft zu machen; auf Anfor-
derung ist die Erklärung mittels des 
elektronisch bereitgestellten Formulars 
nachzuholen. § 703 der Zivilprozessord-
nung gilt entsprechend. 

 (3) Absätze 1 und 2 sind auf die Er-
klärung des Austritts aus einem Ver-
gleich entsprechend anwendbar. 

 

§ 48 

 Einsichtnahme und Auskunft 

 (1) Öffentliche Bekanntmachungen 
können von jedermann unentgeltlich im 
Verbandsklageregister eingesehen wer-
den. 
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 (2) Das Bundesamt für Justiz hat 
dem Gericht sowie dem bestellten Sach-
walter auf dessen Anforderung einen 
Auszug aller im Verbandsklageregister 
erfassten Angaben über die Verbraucher 
zu übersenden, die sich wirksam bis zum 
Ablauf des in § 46 Absatz 1 genannten 
Zeitpunkts zu einer Verbandsklage zur 
Eintragung in das Verbandsklageregister 
angemeldet und ihre Anmeldung nicht 
bis zu dem in § 46 Absatz 4 genannten 
Zeitpunkt zurückgenommen haben. Das 
Gericht übermittelt den Parteien formlos 
eine Abschrift des Auszugs. 

 (3) Angemeldete Verbraucher kön-
nen vom Bundesamt für Justiz Auskunft 
über die zu ihrer Anmeldung im Klagere-
gister erfassten Angaben verlangen. 
Nach rechts-kräftigem Abschluss des 
Verbandsklageverfahrens hat das Bun-
desamt für Justiz einem angemeldeten 
Verbraucher auf dessen Verlangen einen 
schriftlichen Auszug über die Angaben 
zu überlassen, die im Klageregister zu 
ihm und seiner Anmeldung erfasst sind. 

 (4) Das Bundesamt für Justiz hat 
den Parteien einer Verbandsklage auf de-
ren Anforderung einen Auszug aller im 
Verbandsklageregister erfassten Anga-
ben über die Verbraucher zu überlassen, 

 1. die Ansprüche oder Rechtsverhält-
nisse angemeldet haben, und 

 2. die sich bis zu dem in § 46 Absatz 1 
genannten Zeitpunkt wirksam zur 
Eintragung in das Verbandsklagere-
gister zu der Klage angemeldet und 
ihre An-meldung nicht bis zu dem in 
§ 46 Absatz 4 genannten Zeitpunkt 
zurück genommen haben. 

 

§ 49 

 Verordnungsermächtigung 
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 Das Bundesministerium der Justiz 
wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrats 
die näheren Einzelheiten zum Ver-
bandsklageregister zu regeln, insbeson-
dere Bestimmungen über Inhalt, Aufbau, 
Führung und Art des Betriebs des Ver-
bandsklageregisters, die Einreichung, 
Eintragung, Änderung und Vernichtung 
der im Verbandsklageregister erfassten 
Angaben, die Erteilung von Auszügen 
aus dem Verbandsklageregister sowie 
zur Information angemeldeter Vebrau-
cher, Datensicherheit und Barrierefrei-
heit zu treffen. 

 

Artikel 2 

 Änderung der Musterfeststel-
lungsklagenregister-Verord-

nung 

Verordnung über das Register 
für Musterfeststellungsklagen 

Verordnung über das Register 
für Verbandsklagen 

(Musterfeststellungsklagenre-
gister-Verordnung - MFKRegV) 
vom: 24.10.2018 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 V v. 14.7.2021 I 

2923 

(Musterfeststellungsklagenre-
gister-Verordnung - MFKRegV) 
vom: 24.10.2018 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 V v. 14.7.2021 I 

2923 

Auf Grund des § 609 Absatz 7 der Zivil-
prozessordnung, der durch Artikel 2 Num-
mer 5 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 
(BGBl. I S. 1151) neu gefasst worden ist, 
verordnet das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz: 

u n v e r ä n d e r t  
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§ 1 § 1 

Register für Musterfeststellungsklagen Register für Verbandsklagen 

(1) Das Bundesamt für Justiz richtet 
ein Klageregister ein, in dem es Musterfest-
stellungsklagen öffentlich bekannt macht 
und anschließend hierzu Anmeldungen zur 
Eintragung von Ansprüchen oder Rechts-
verhältnissen von Verbrauchern erfasst. 

(1) Das Bundesamt für Justiz führt ein 
Verbandsklageregister, in dem es nach 
Maßgabe der folgenden Vorschriften Fol-
gendes öffentlich bekannt macht: 

 1. Verbandsklagen nach § 1 Absatz 1 
des Verbraucherrechtedurchset-
zungsgesetzes, 

 2. Einstweilige Verfügungen in Bezug 
auf Ansprüche nach den §§ 1 bis 2a 
des Unterlassungsklagengesetzes 
oder § 8 Absatz 1 des Gesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb von 
qualifizierten Verbraucherverbänden 
und qualifizierten Einrichtungen an-
derer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die in dem Verzeichnis 
der Europäischen Kommission nach 
Artikel 5 Absatz 1 Satz 4 der Richtli-
nie (EU) 2020/1828 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. 
November über Verbandsklagen zum 
Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 
vom 4.12.2020, S. 1) eingetragen 
sind, und 

 3. Unterlassungsklagen zur Durchset-
zung von Ansprüchen nach Nummer 
2 durch die dort genannten Verbrau-
cherverbände und Einrichtungen. 

 (2) Das Bundesamt für Justiz er-
fasst im Verbandsklageregister ferner 
Anmeldungen zur Eintragung von An-
sprüchen oder Rechtsverhältnissen von 
Verbrauchern und kleinen Unternehmen 
zu den nach Absatz 1 Nummer 1 öffent-
lich bekanntgemachten Verbandsklagen. 
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(2) Die öffentlichen Bekanntmachun-
gen erfolgen durch Veröffentlichung auf ei-
ner Internetseite, die der inhaltlichen Verant-
wortung des Bundesamtes für Justiz unter-
liegt und von jedermann unentgeltlich einge-
sehen werden kann. Auf der Internetseite 
sind auch die vom Bundesamt für Justiz 
elektronisch zur Verfügung zu stellenden 
Formulare abrufbar. 

(3) Die öffentlichen Bekanntmachun-
gen erfolgen durch Veröffentlichung auf ei-
ner Internetseite, die der inhaltlichen Verant-
wortung des Bundesamtes für Justiz unter-
liegt und von jedermann unentgeltlich einge-
sehen werden kann. Auf der Internetseite 
sind auch die vom Bundesamt für Justiz 
elektronisch zur Verfügung zu stellenden 
Formulare abrufbar. Die öffentlichen Be-
kanntmachungen nach Absatz 1 sind je-
weils in einer eigenen Rubrik vorzuneh-
men. 

§ 2 § 2 

Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Öffentlich bekannt zu machen sind 
die in § 607 Absatz 1 und 3 sowie die in § 
611 Absatz 5 und § 612 der Zivilprozessord-
nung genannten Angaben zu einer Muster-
feststellungsklage. Das Datum der öffentli-
chen Bekanntmachung ist jeweils anzuge-
ben. 

(1) Öffentlich bekannt zu machen sind  

 1. zu Verbandsklagen nach dem Ver-
braucherrechtedurchsetzungsge-
setz die Angaben nach § 44 des Ver-
braucherrechtedurchsetzungsgeset-
zes,  

 2. zu einstweiligen Verfügungen die 
Angaben nach § 6a Absatz 1 und 3 
des Unterlassungsklagengesetzes 
und 

 3. zu Unterlassungsklagen die Anga-
ben nach § 6a Absatz 2 und 3 des Un-
terlassungsklagengesetzes. 

 Das Datum der öffentlichen Bekanntma-
chung ist jeweils anzugeben. 

(2) Das Gericht übermittelt die bekannt 
zu machenden Angaben in einem elektroni-
schen Dokument an das Bundesamt für Jus-
tiz. Das elektronische Dokument ist nach ei-
nem vom Bundesamt für Justiz vorgegebe-
nen Muster zu erstellen. Es ist auf einem si-
cheren Übermittlungsweg im Sinne von § 
130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung zu 
übermitteln. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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 (3) Der Antrag auf Bekanntmachung 
des Zustellungsdatums einer einstweili-
gen Verfügung nach § 6a Absatz 1 Satz 4 
des Unterlassungsklagengesetzes ist 
schriftlich zu stellen. 

(3) Genehmigt das Gericht den Inhalt 
und die Wirksamkeit eines Vergleichs durch 
Beschluss, so teilt es dem Bundesamt für 
Justiz entsprechend Absatz 2 auch mit, wel-
che Verbraucher aus dem Vergleich ausge-
treten sind. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 3 § 3 

Anmeldung und Eintragung von Ansprü-
chen oder Rechtsverhältnissen 

Anmeldung und Eintragung von Ansprü-
chen oder Rechtsverhältnissen 

(1) Für die Anmeldung zur Eintragung 
von Ansprüchen oder Rechtsverhältnissen 
in das Klageregister nach § 608 Absatz 1 
der Zivilprozessordnung stellt das Bundes-
amt für Justiz Verbrauchern unentgeltlich 
ein Formular gemeinsam mit einer Aus-
füllanleitung zur Verfügung. Das Formular 
und die Ausfüllanleitung werden jeweils 
elektronisch und in Papierform zur Verfü-
gung gestellt. 

(1) Für die Anmeldung zur Eintragung 
von Ansprüchen oder Rechtsverhältnissen 
in das Verbandsklageregister nach § 43 
Absatz 1 des Verbraucherrechtedurch-
setzungsgesetzes stellt das Bundesamt für 
Justiz Verbrauchern unentgeltlich ein For-
mular gemeinsam mit einer Ausfüllanleitung 
zur Verfügung. Das Formular und die Aus-
füllanleitung werden jeweils elektronisch 
und in Papierform zur Verfügung gestellt. 

(2) Die nach § 608 Absatz 2 Satz 1 der 
Zivilprozessordnung erforderlichen Anga-
ben sind im Formular als verpflichtend zu 
kennzeichnen. Beim Formularfeld zu Ge-
genstand und Grund des Anspruchs oder 
des Rechtsverhältnisses ist darauf hinzu-
weisen, dass die Angabe hierzu höchstens 
2 500 Zeichen betragen soll. 

(2) Die nach § 46 Absatz 2 Satz 1 des 
Verbraucherrechtedurchsetzungsgeset-
zes erforderlichen Angaben sind im Formu-
lar als verpflichtend zu kennzeichnen. Beim 
Formularfeld zu Gegenstand und Grund des 
Anspruchs oder des Rechtsverhältnisses ist 
darauf hinzuweisen, dass die Angabe hierzu 
höchstens 2 500 Zeichen betragen soll. 

(3) Die Eintragung in das Klageregister 
wird vom Bundesamt für Justiz nur vorge-
nommen, wenn die Anmeldung  

(3) Die Eintragung in das Ver-
bandsklageregister wird vom Bundesamt 
für Justiz nur vorgenommen, wenn die An-
meldung  

1. innerhalb der Frist des § 608 Absatz 1 
der Zivilprozessordnung eingegangen 
ist und 

1. innerhalb der Frist des § 46 Absatz 1 
des Verbraucherrechtedurchset-
zungsgesetzes eingegangen ist und 

2. alle Angaben nach § 608 Absatz 2 Satz 
1 der Zivilprozessordnung enthält. 

2. alle Angaben nach § 46 Absatz 2 Satz 
1 des Verbraucherrechtedurchset-
zungsgesetzes enthält. 
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Andernfalls lehnt es die Eintragung ab. Mit 
der Eintragung vergibt das Bundesamt für 
Justiz ein Geschäftszeichen und erfasst da-
runter auch das Datum des Eingangs der 
Anmeldung. Es bestätigt dem Verbraucher 
alsbald die Eintragung in das Klageregister 
und teilt ihm dabei das Geschäftszeichen 
mit. Dieses Geschäftszeichen ist in der wei-
teren Kommunikation mit dem Bundesamt 
für Justiz stets anzugeben. 

Andernfalls lehnt es die Eintragung ab. Mit 
der Eintragung vergibt das Bundesamt für 
Justiz ein Geschäftszeichen und erfasst da-
runter auch das Datum des Eingangs der 
Anmeldung. Es bestätigt dem Verbraucher 
alsbald die Eintragung in das Verbandskla-
geregister und teilt ihm dabei das Ge-
schäftszeichen mit. Dieses Geschäftszei-
chen ist in der weiteren Kommunikation mit 
dem Bundesamt für Justiz stets anzugeben. 

(4) Teilt der angemeldete Verbraucher 
Namens- oder Anschriftenänderungen mit, 
so sind auch sie im Klageregister zu erfas-
sen. Für die Mitteilung stellt das Bundesamt 
für Justiz unentgeltlich ein Formular zur Ver-
fügung. Das Formular wird sowohl elektro-
nisch als auch in Papierform zur Verfügung 
gestellt. Der Verbraucher ist in der Ein-
gangsbestätigung darauf hinzuweisen, dass 
er für die Mitteilung einer Namens- oder An-
schriftenänderung das Formular nutzen 
kann. 

(4) Teilt der angemeldete Verbraucher 
Namens- oder Anschriftenänderungen mit, 
so sind auch sie im Verbandsklageregister 
zu erfassen. Für die Mitteilung stellt das 
Bundesamt für Justiz unentgeltlich ein For-
mular zur Verfügung. Das Formular wird so-
wohl elektronisch als auch in Papierform zur 
Verfügung gestellt. Der Verbraucher ist in 
der Eingangsbestätigung darauf hinzuwei-
sen, dass er für die Mitteilung einer Na-
mens- oder Anschriftenänderung das For-
mular nutzen kann. 

(5) Teilt im Falle des Todes des ange-
meldeten Verbrauchers der Erbe den Erbfall 
mit, so ist der Erbfall in das Klageregister 
einzutragen und der Name sowie die An-
schrift des Erben zu erfassen. Für solche 
Mitteilungen stellt das Bundesamt für Justiz 
unentgeltlich ein Formular zur Verfügung. 
Das Formular wird sowohl elektronisch als 
auch in Papierform zur Verfügung gestellt. 

(5) Teilt im Falle des Todes des ange-
meldeten Verbrauchers der Erbe den Erbfall 
mit, so ist der Erbfall in das Verbandsklage-
register einzutragen und der Name sowie 
die Anschrift des Erben zu erfassen. Für sol-
che Mitteilungen stellt das Bundesamt für 
Justiz unentgeltlich ein Formular zur Verfü-
gung. Das Formular wird sowohl elektro-
nisch als auch in Papierform zur Verfügung 
gestellt. 

(6) Für Auskunftsersuchen der ange-
meldeten Verbraucher nach § 609 Absatz 4 
der Zivilprozessordnung stellt das Bundes-
amt für Justiz unentgeltlich ein Formular zur 
Verfügung. Das Formular wird sowohl elekt-
ronisch als auch in Papierform zur Verfü-
gung gestellt. Die Auskunft wird nur erteilt, 
wenn die in dem Formular als verpflichtend 
gekennzeichneten Felder ausgefüllt sind. 

(6) Für Auskunftsersuchen der ange-
meldeten Verbraucher nach § 48 Absatz 3 
des Verbraucherrechtedurchsetzungs-
gesetzes stellt das Bundesamt für Justiz 
unentgeltlich ein Formular zur Verfügung. 
Das Formular wird sowohl elektronisch als 
auch in Papierform zur Verfügung gestellt. 
Die Auskunft wird nur erteilt, wenn die in 
dem Formular als verpflichtend gekenn-
zeichneten Felder ausgefüllt sind. 
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§ 4 § 4 

Rücknahme der Anmeldung Rücknahme der Anmeldung 

(1) Für die Rücknahme der Anmel-
dung von Ansprüchen oder Rechtsverhält-
nissen in das Klageregister stellt das Bun-
desamt für Justiz Verbrauchern unentgelt-
lich ein Formular zur Verfügung. Das For-
mular wird elektronisch und in Papierform 
zur Verfügung gestellt. 

(1) Für die Rücknahme der Anmel-
dung von Ansprüchen oder Rechtsverhält-
nissen in das Verbandsklageregister stellt 
das Bundesamt für Justiz Verbrauchern un-
entgeltlich ein Formular zur Verfügung. Das 
Formular wird elektronisch und in Papier-
form zur Verfügung gestellt. 

(2) Die Rücknahme der Anmeldung 
und das Datum des Eingangs der Rück-
nahme sind im Klageregister einzutragen. 
Die Eintragung wird nur vorgenommen, 
wenn die Rücknahme innerhalb der Frist 
des § 608 Absatz 3 der Zivilprozessordnung 
eingegangen ist. Andernfalls lehnt das Bun-
desamt für Justiz die Eintragung ab. 

(2) Die Rücknahme der Anmeldung 
und das Datum des Eingangs der Rück-
nahme sind im Verbandsklageregister ein-
zutragen. Die Eintragung wird nur vorge-
nommen, wenn die Rücknahme innerhalb 
der Frist des § 46 Absatz 4 des Verbrau-
cherrechtedurchsetzungsgesetzes ein-
gegangen ist. Andernfalls lehnt das Bundes-
amt für Justiz die Eintragung ab. 

(3) Das Bundesamt für Justiz erteilt 
dem Verbraucher alsbald eine Bestätigung 
über die Eintragung der Rücknahme im Kla-
geregister. 

(3) Das Bundesamt für Justiz erteilt 
dem Verbraucher alsbald eine Bestätigung 
über die Eintragung der Rücknahme im Ver-
bandsklageregister. 

§ 6 § 6 

Auszug aus dem Klageregister Auszug aus dem Verbandsklageregister 

(1) Fordert das Gericht einen Auszug 
an, verwendet es hierfür ein elektronisches 
Dokument, das nach einem vom Bundesamt 
für Justiz vorgegebenen Muster zu erstellen 
ist. Das Bundesamt für Justiz übermittelt 
den Auszug als elektronisches Dokument 
auf einem sicheren Übermittlungsweg im 
Sinne von § 130a Absatz 4 der Zivilprozess-
ordnung. § 130a Absatz 2 der Zivilprozess-
ordnung ist entsprechend anzuwenden. 

(1) Fordert das Gericht einen Auszug 
an, verwendet es hierfür ein elektronisches 
Dokument, das nach einem vom Bundesamt 
für Justiz vorgegebenen Muster zu erstellen 
ist. Das Bundesamt für Justiz übermittelt 
den Auszug als elektronisches Dokument 
auf einem sicheren Übermittlungsweg im 
Sinne von § 130a Absatz 4 der Zivilprozess-
ordnung. § 130a Absatz 2 der Zivilprozess-
ordnung ist entsprechend anzuwenden. Das 
Bundesamt für Justiz kann den Auszug 
als elektronisches Dokument im Format 
nach Satz 1 auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg entsprechend § 130a Absatz 4 
der Zivilprozessordnung an den Sach-
walter übermitteln. 
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(2) Fordert eine Partei einen Auszug 
nach § 609 Absatz 6 der Zivilprozessord-
nung an, verwendet sie hierfür das vom 
Bundesamt für Justiz vorgegebene Formu-
lar. Das Bundesamt für Justiz kann den Aus-
zug als elektronisches Dokument auf einem 
sicheren Übermittlungsweg entsprechend § 
130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung an 
deren Prozessbevollmächtigten übermitteln. 

(2) Fordert eine Partei einen Auszug 
nach § 48 Absatz 4 des Verbraucher-
rechtedurchsetzungsgesetzes an, ver-
wendet sie hierfür das vom Bundesamt für 
Justiz vorgegebene Formular. Das Bundes-
amt für Justiz kann den Auszug als elektro-
nisches Dokument auf einem sicheren 
Übermittlungsweg entsprechend § 130a Ab-
satz 4 der Zivilprozessordnung an deren 
Prozessbevollmächtigten übermitteln. 

§ 7 § 7 

Technische Störungen des Klageregis-
ters 

Technische Störungen des Verbandskla-
geregisters 

Macht der Verbraucher glaubhaft, dass 
seine Anmeldung oder seine Rücknahme 
der Anmeldung aufgrund einer vorüberge-
henden technischen Störung des Klagere-
gisters nicht eingegangen ist, und holt er die 
Anmeldung oder die Rücknahme unverzüg-
lich nach, so ist sie als zum Zeitpunkt der 
glaubhaft gemachten vorherigen Anmel-
dung oder Rücknahme eingegangen anzu-
sehen. Das Bundesamt für Justiz dokumen-
tiert den Zeitpunkt des Beginns und des En-
des von technischen Störungen des Klage-
registers. 

Macht der Verbraucher glaubhaft, dass 
seine Anmeldung oder seine Rücknahme 
der Anmeldung aufgrund einer vorüberge-
henden technischen Störung des Ver-
bandsklageregisters nicht eingegangen 
ist, und holt er die Anmeldung oder die 
Rücknahme unverzüglich nach, so ist sie als 
zum Zeitpunkt der glaubhaft gemachten vor-
herigen Anmeldung oder Rücknahme einge-
gangen anzusehen. Das Bundesamt für 
Justiz dokumentiert den Zeitpunkt des Be-
ginns und des Endes von technischen Stö-
rungen des Verbandsklageregisters. 

 

§ 7a 

 Benachrichtigung angemeldeter Ver-
braucher 

 Das Bundesamt für Justiz benach-
richtigt Verbraucher und kleine Unter-
nehmen, die im Rahmen ihrer Anmel-
dung zu einer Verbandsklage nach § 1 
Absatz 1 des Verbraucherrechtedurch-
setzungsgesetztes eine E-Mail-Adresse 
angegeben haben, wenn im Register zu 
dieser Verbandsklage Angaben nach § 
44 Nummer 7 bis 14 des Verbraucher-
rechtedurchsetzungsgesetzes bekannt-
gemacht werden. Die Benachrichtigung 
nach Satz 1 ist unverzüglich an die ange-
gebene E-Mail-Adresse zu versenden. 
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Artikel 3 

Gerichtsverfassungsgesetz Änderung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes 

( - GVG) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 5 G v. 
19.12.2022 I 2606 

u n v e r ä n d e r t  

§ 119 § 119 

(1) Die Oberlandesgerichte sind in Zi-
vilsachen zuständig für die Verhandlung und 
Entscheidung über die Rechtsmittel:  

(1) Die Oberlandesgerichte sind in Zi-
vilsachen zuständig für die Verhandlung und 
Entscheidung über die Rechtsmittel:  

1. der Beschwerde gegen Entscheidun-
gen der Amtsgerichte  

1. Der Beschwerde gegen Entscheidun-
gen der Amtsgerichte 

a) in den von den Familiengerichten 
entschiedenen Sachen; 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) in den Angelegenheiten der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit mit Aus-
nahme der Freiheitsentziehungs-
sachen und der von den Betreu-
ungsgerichten entschiedenen Sa-
chen; 

b) u n v e r ä n d e r t  

2. der Berufung und der Beschwerde ge-
gen Entscheidungen der Landgerichte. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) § 23b Absatz 1, 2 und 3 Satz 3 und 
4 gilt entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) In Zivilsachen sind Oberlandesge-
richte ferner zuständig für die Verhandlung 
und Entscheidung von Musterfeststellungs-
verfahren nach Buch 6 der Zivilprozessord-
nung im ersten Rechtszug. Ein Land, in dem 
mehrere Oberlandesgerichte errichtet sind, 
kann durch Rechtsverordnung der Landes-
regierung einem Oberlandesgericht die Ent-
scheidung und Verhandlung für die Bezirke 
mehrerer Oberlandesgerichte oder dem 
Obersten Landesgericht zuweisen, sofern 
die Zuweisung für eine sachdienliche Förde-
rung oder schnellere Erledigung der Verfah-
ren zweckmäßig ist. Die Landesregierungen 
können die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. 

entfällt 
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Artikel 4 

Gesetz, betreffend die Einfüh-
rung der Zivilprozeßordnung 

Änderung des Gesetzes, betref-
fend die Einführung der Zivil-

prozeßordnung 

( - ZPOEG) 
vom: 30.01.1877 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 10.9.2021 

I 4147 

u n v e r ä n d e r t  

Wir ...  
verordnen im Namen des Deutschen 
Reichs, nach erfolgter Zustimmung des 
Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 

u n v e r ä n d e r t  

 

§ 46 

 Übergangsvorschrift zum Verbraucher-
rechtedurchsetzungsgesetz 

 Auf eine vor dem 25. Juni 2023 an-
hängig gemachte Musterfeststellungs-
klage sind die §§ 32c und 606 bis 614 der 
Zivilprozessordnung einschließlich der 
auf Grund des § 609 Absatz 7 der Zivil-
prozessordnung erlassenen Musterfest-
stellungsklagenregister-Verordnung so-
wie § 119 Absatz 3 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes in der bis einschließlich 
24. Juni 2023 geltenden Fassung anzu-
wenden. 
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Artikel 5 

Zivilprozessordnung Änderung der Zivilprozessord-
nung 

( - ZPO) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 19 G v. 
22.2.2023 I Nr. 51 

u n v e r ä n d e r t  

§ 148 § 148 

Aussetzung bei Vorgreiflichkeit Aussetzung bei Vorgreiflichkeit 

(1) Das Gericht kann, wenn die Ent-
scheidung des Rechtsstreits ganz oder zum 
Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen 
eines Rechtsverhältnisses abhängt, das 
den Gegenstand eines anderen anhängigen 
Rechtsstreits bildet oder von einer Verwal-
tungsbehörde festzustellen ist, anordnen, 
dass die Verhandlung bis zur Erledigung 
des anderen Rechtsstreits oder bis zur Ent-
scheidung der Verwaltungsbehörde auszu-
setzen sei. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die 
Entscheidung des Rechtsstreits von Fest-
stellungszielen abhängt, die den Gegen-
stand eines anhängigen Musterfeststel-
lungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klä-
gers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, 
dass die Verhandlung bis zur Erledigung 
des Musterfeststellungsverfahrens auszu-
setzen sei. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Das Gericht kann, wenn eine für 
die Entscheidung des Rechtsstreits er-
hebliche Beweisfrage bereits Gegen-
stand einer schriftlichen Begutachtung 
durch einen in einem anderen Verfahren 
ernannten Sachverständigen ist, anord-
nen, dass die Verhandlung bis zur Vor-
lage des nach § 411a verwertbaren Gut-
achtens ausgesetzt wird. 
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Artikel 6 

Zivilprozessordnung Weitere Änderung der Zivilpro-
zessordnung 

( - ZPO) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 19 G v. 
22.2.2023 I Nr. 51 

u n v e r ä n d e r t  

§ 32c § 32c 

Ausschließlicher Gerichtsstand bei Mus-
terfeststellungsverfahren 

Ausschließlicher Gerichtsstand bei Mus-
terfeststellungsverfahren 

Für Klagen in Musterfeststellungsver-
fahren nach Buch 6 ist das Gericht des all-
gemeinen Gerichtsstands des Beklagten 
ausschließlich zuständig, sofern sich dieser 
im Inland befindet. 

entfällt 

§ 148 § 148 

Aussetzung bei Vorgreiflichkeit Aussetzung bei Vorgreiflichkeit 

(1) Das Gericht kann, wenn die Ent-
scheidung des Rechtsstreits ganz oder zum 
Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen 
eines Rechtsverhältnisses abhängt, das 
den Gegenstand eines anderen anhängigen 
Rechtsstreits bildet oder von einer Verwal-
tungsbehörde festzustellen ist, anordnen, 
dass die Verhandlung bis zur Erledigung 
des anderen Rechtsstreits oder bis zur Ent-
scheidung der Verwaltungsbehörde auszu-
setzen sei. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Das Gericht kann ferner, wenn die 
Entscheidung des Rechtsstreits von Fest-
stellungszielen abhängt, die den Gegen-
stand eines anhängigen Musterfeststel-
lungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klä-
gers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, 
dass die Verhandlung bis zur Erledigung 
des Musterfeststellungsverfahrens auszu-
setzen sei. 

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die 
Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder 
zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbe-
stehen von Rechtsverhältnissen oder 
Rechtsfragen abhängt, die Gegenstand ei-
ner Verbandsklage nach dem Verbrau-
cherrechtedurchsetzungsgesetz sind, 
auf Antrag des Klägers, der nicht Verbrau-
cher oder nach diesem Gesetz einem Ver-
braucher gleichgestellt ist, anordnen, 
dass die Verhandlung bis zur rechtskräfti-
gen Entscheidung oder sonstigen Erledi-
gung des Verbandsklageverfahrens aus-
zusetzen sei. 

 (3) Das Gericht kann, wenn eine für 
die Entscheidung des Rechtsstreits er-
hebliche Beweisfrage bereits Gegen-
stand einer schriftlichen Begutachtung 
durch einen von einem anderen Gericht 
ernannten Sachverständigen ist, anord-
nen, dass die Verhandlung bis zur Vor-
lage des nach § 411a verwertbaren Gut-
achtens ausgesetzt wird. 

§ 167 § 167 

Rückwirkung der Zustellung Rückwirkung der Zustellung 

Soll durch die Zustellung eine Frist ge-
wahrt werden oder die Verjährung neu be-
ginnen oder nach § 204 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs gehemmt werden, tritt diese 
Wirkung bereits mit Eingang des Antrags o-
der der Erklärung ein, wenn die Zustellung 
demnächst erfolgt. 

Soll durch die Zustellung eine Frist ge-
wahrt werden oder die Verjährung neu be-
ginnen oder nach § 204 oder § 204a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gehemmt wer-
den, tritt diese Wirkung bereits mit Eingang 
des Antrags oder der Erklärung ein, wenn 
die Zustellung demnächst erfolgt. 

Buch 6 Buch 6 

Musterfeststellungsverfahren entfällt 
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Artikel 7 

Bürgerliches Gesetzbuch Änderung des Bürgerlichen Ge-
setzbuches 

( - BGB) 
vom: 18.08.1896 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 G v. 
21.12.2021 I 5252 

Änderung durch Art. 1 G v. 
14.3.2023 I Nr. 72 

u n v e r ä n d e r t  

§ 204 § 204 

Hemmung der Verjährung durch Rechts-
verfolgung 

Hemmung der Verjährung durch Rechts-
verfolgung 

(1) Die Verjährung wird gehemmt 
durch  

(1) Die Verjährung wird gehemmt 
durch 

1. die Erhebung der Klage auf Leistung o-
der auf Feststellung des Anspruchs, auf 
Erteilung der Vollstreckungsklausel o-
der auf Erlass des Vollstreckungsur-
teils, 

1. die Erhebung der Klage auf Leistung o-
der auf Feststellung des Anspruchs auf 
Erteilung der Vollstreckungsklausel o-
der auf Erlass des Vollstreckungsur-
teils,  

1a. die Erhebung einer Musterfeststel-
lungsklage für einen Anspruch, den ein 
Gläubiger zu dem zu der Klage geführ-
ten Klageregister wirksam angemeldet 
hat, wenn dem angemeldeten Anspruch 
derselbe Lebenssachverhalt zugrunde 
liegt wie den Feststellungszielen der 
Musterfeststellungsklage, 

entfällt 

2. die Zustellung des Antrags im verein-
fachten Verfahren über den Unterhalt 
Minderjähriger, 

2. die Zustellung des Antrags in verein-
fachten Verfahren über den Unterhalt 
Minderjähriger,  
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3. die Zustellung des Mahnbescheids im 
Mahnverfahren oder des Europäischen 
Zahlungsbefehls im Europäischen 
Mahnverfahren nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2006 zur Einführung eines Eu-
ropäischen Mahnverfahrens (ABl. EU 
Nr. L 399 S. 1), 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Veranlassung der Bekanntgabe ei-
nes Antrags, mit dem der Anspruch gel-
tend gemacht wird, bei einer  

4. die Veranlassung der Bekanntgabe ei-
nes Antrags, mit dem der Anspruch gel-
tend gemacht wird, bei einer 

a) staatlichen oder staatlich aner-
kannten Streitbeilegungsstelle o-
der 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) anderen Streitbeilegungsstelle, 
wenn das Verfahren im Einverneh-
men mit dem Antragsgegner betrie-
ben wird; 

b) u n v e r ä n d e r t  

die Verjährung wird schon durch den 
Eingang des Antrags bei der Streitbei-
legungsstelle gehemmt, wenn der An-
trag demnächst bekannt gegeben wird, 

die Verjährung wird schon durch den 
Eingang des Antrags bei der Streitbeile-
gungsstelle gehemmt, wenn der An-
trags demnächst bekannt gegeben 
wird, 

5. die Geltendmachung der Aufrechnung 
des Anspruchs im Prozess, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. die Zustellung der Streitverkündung, 6. die Zustellung der Streitverkündung 

6a. die Zustellung der Anmeldung zu einem 
Musterverfahren für darin bezeichnete 
Ansprüche, soweit diesen der gleiche 
Lebenssachverhalt zugrunde liegt wie 
den Feststellungszielen des Musterver-
fahrens und wenn innerhalb von drei 
Monaten nach dem rechtskräftigen 
Ende des Musterverfahrens die Klage 
auf Leistung oder Feststellung der in 
der Anmeldung bezeichneten Ansprü-
che erhoben wird, 

6a. u n v e r ä n d e r t  

7. die Zustellung des Antrags auf Durch-
führung eines selbständigen Beweis-
verfahrens, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. den Beginn eines vereinbarten Begut-
achtungsverfahrens, 

8. u n v e r ä n d e r t  
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9. die Zustellung des Antrags auf Erlass 
eines Arrests, einer einstweiligen Verfü-
gung oder einer einstweiligen Anord-
nung, oder, wenn der Antrag nicht zu-
gestellt wird, dessen Einreichung, wenn 
der Arrestbefehl, die einstweilige Verfü-
gung oder die einstweilige Anordnung 
innerhalb eines Monats seit Verkün-
dung oder Zustellung an den Gläubiger 
dem Schuldner zugestellt wird, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. die Anmeldung des Anspruchs im Insol-
venzverfahren oder im Schifffahrts-
rechtlichen Verteilungsverfahren, 

10. u n v e r ä n d e r t  

10a. die Anordnung einer Vollstreckungs-
sperre nach dem Unternehmensstabili-
sierungs- und -restrukturierungsgesetz, 
durch die der Gläubiger an der Einlei-
tung der Zwangsvollstreckung wegen 
des Anspruchs gehindert ist, 

10a. u n v e r ä n d e r t  

11. den Beginn des schiedsrichterlichen 
Verfahrens, 

11. der Beginn des schiedsrichterlichen 
Verfahrens, 

12. die Einreichung des Antrags bei einer 
Behörde, wenn die Zulässigkeit der 
Klage von der Vorentscheidung dieser 
Behörde abhängt und innerhalb von 
drei Monaten nach Erledigung des Ge-
suchs die Klage erhoben wird; dies gilt 
entsprechend für bei einem Gericht o-
der bei einer in Nummer 4 bezeichneten 
Streitbeilegungsstelle zu stellende An-
träge, deren Zulässigkeit von der Vor-
entscheidung einer Behörde abhängt, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. die Einreichung des Antrags bei dem 
höheren Gericht, wenn dieses das zu-
ständige Gericht zu bestimmen hat und 
innerhalb von drei Monaten nach Erle-
digung des Gesuchs die Klage erhoben 
oder der Antrag, für den die Gerichts-
standsbestimmung zu erfolgen hat, ge-
stellt wird, und 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. die Veranlassung der Bekanntgabe des 
erstmaligen Antrags auf Gewährung 
von Prozesskostenhilfe oder Verfah-
renskostenhilfe; wird die Bekanntgabe 
demnächst nach der Einreichung des 
Antrags veranlasst, so tritt die Hem-
mung der Verjährung bereits mit der 
Einreichung ein. 

14. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet 
sechs Monate nach der rechtskräftigen Ent-
scheidung oder anderweitigen Beendigung 
des eingeleiteten Verfahrens. Die Hem-
mung nach Absatz 1 Nummer 1a endet 
auch sechs Monate nach der Rücknahme 
der Anmeldung zum Klageregister. Gerät 
das Verfahren dadurch in Stillstand, dass 
die Parteien es nicht betreiben, so tritt an die 
Stelle der Beendigung des Verfahrens die 
letzte Verfahrenshandlung der Parteien, des 
Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren 
befassten Stelle. Die Hemmung beginnt er-
neut, wenn eine der Parteien das Verfahren 
weiter betreibt. 

(2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet 
sechs Monate nach der rechtskräftigen Ent-
scheidung oder anderweitigen Beendigung 
des eingeleiteten Verfahrens. Gerät das 
Verfahren dadurch in Stillstand, dass die 
Parteien es nicht betreiben, so tritt an die 
Stelle der Beendigung des Verfahrens die 
letzte Verfahrenshandlung der Parteien, des 
Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren 
befassten Stelle. Die Hemmung beginnt er-
neut, wenn eine der Parteien das Verfahren 
weiter betreibt. 

(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 6a, 
9, 12 und 13 finden die §§ 206, 210 und 211 
entsprechende Anwendung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 204a 

 Hemmung der Verjährung von Ansprü-
chen von Verbrauchern durch Klagen 
von qualifizierten Verbraucherverbän-
den oder qualifizierten Einrichtungen 

 (1) Die Verjährung von Ansprüchen 
von Verbrauchern gegen Unternehmer 
wird auch gehemmt durch: 

 1. die Zustellung des Antrags auf Er-
lass einer einstweiligen Verfügung in 
Bezug auf einen Unterlassungsan-
spruch gegen den Unternehmer 
nach § 1, 2 oder da des Unterlas-
sungsklagengesetzes oder nach § 8 
Absatz 1 des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb an den An-
tragsgegner, wenn 

 a) der Antrag durch eine Stelle 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des Un-
terlassungsklagengesetzes ge-
stellt wurde und 

 b) die Ansprüche der Verbraucher 
gegen den Unternehmer auf-
grund der Zuwiderhandlung ent-
standen sind, gegen die sich der 
Unterlasssungsanspruch rich-
tet, 
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 2. die Erhebung einer Klage zur Durch-
setzung von Unterlassungsansprü-
chen nach Nummer 1 gegen den Un-
ternehmer, wenn 

 a) die Klage durch eine Stelle nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 des Unterlas-
sungsklagengesetzes erhoben 
wurde und 

 b) die Ansprüche der Verbraucher 
gegen den Unternehmer auf-
grund der Zuwiderhandlung ent-
standen sind, gegen die sich der 
Unterlassungsanspruch richtet, 

 3. die Erhebung einer Musterfeststel-
lungsklage nach dem Verbraucher-
rechtedurchsetzungsgesetz für die 
Ansprüche von Verbrauchern, denen 
derselbe Lebenssachverhalt zu-
grunde liegt wie den Feststellungs-
zielen der Musterfeststellungsklage, 
wenn die Verbraucher ihren An-
spruch zum Verbandsklageregister 
anmelden,  

 4. die Erhebung einer Abhilfeklage 
nach dem Verbraucherrechtedurch-
setzungsgesetz für Ansprüche, die 
Gegenstand der abhilfeklagen sind, 
wenn die Verbraucher ihren An-
spruch zum Verbandsklageregister 
anmelden. 

 Wurde dem Antragsgegner der Antrag 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
nicht zugestellt, so tritt Satz 1 Nummer 1 
an die Stelle der Zustellung des Antrags 
die Einreichung des Antrags beim Ge-
richt, sofern dem Antragsgegner die 
einstweilige Verfügung innerhalb eines 
Monats nach ihrer Verkündung oder 
nach ihrer Zustellung an den Antragstel-
ler zugestellt wurde. 



 - 50 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

 (2) Die Verjährung von Ansprüchen 
von Verbrauchern gegen Unternehmer 
wird auch gehemmt durch eine anhän-
gige Verbandsklage im Sinne der Richtli-
nie (EU) 2020/1828 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2020 über Verbandsklagen zum 
Schutz der Kollektivinteressen der Ver-
braucher und zur Aufhebung der Richtli-
nie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom 
4.12.2020, S. 1) bei einem Gericht oder ei-
ner Behörde in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union, die 

 1. auf eine Unterlassungsentscheidung 
gerichtet ist, wenn 

 a) die Klage von einer qualifizierten 
Einrichtung eingereicht wurde,  

 b) Gegentand der Klage eine Zuwi-
derhandlung des Unternehmers 
gegen solche Verbraucher-
schutzgesetze ist, die in den An-
wendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2020/1828 fallen, und 

 c) die Ansprüche der Verbraucher 
aufgrund derjenigen Zuwider-
handlung des Unternehmers ent-
standen sind, gegen die sich die 
Klage richtet,  

 2. auf eine Abhilfeentscheidung gerich-
tet ist, wenn 

 a) die Klage von einer qualifizierten 
Einrichtung eingereicht wurde, 

 b) die Ansprüche der Verbraucher 
Gegenstand der Klage sind und 
diese Ansprüche aufgrund einer 
Zuwiderhandlung des Unterneh-
mers gegen solche Verbraucher-
schutzgesetze entstanden sind, 
die in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie (EU) 2020/1838 fal-
len, und 

 c) die Verbraucher an der Klage 
teilnehmen. 
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 (3) § 204 Absatz 2 Satz 1 ist entspre-
chend anzuwenden. Die Hemmung der 
Verjährung eines Anspruchs eines Ver-
brauchers nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 und 4 sowie nach Absatz 2 Nummer 2 
endet auch sechs Monate nach dem Zeit-
punkt, zu dem der Verbraucher nicht 
mehr an der Klage teilnimmt, insbeson-
dere durch die Rücknahme der Anmel-
dung zum Verbandsklageregister. 

 (4) Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 
sowie Absatz 3 sind auch auf solche Un-
ternehmer anzuwenden, die nach § 1 Ab-
satz 2 des Verbraucherrechtedurchset-
zungsgesetzes Verbrauchern gleichge-
stellt werden. 
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Artikel 8 

Einführungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 

Änderung des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Ge-

setzbuche 

( - BGBEG) 
vom: 18.08.1896 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 9.6.2021 I 

1666 
Änderung durch Art. 3 G v. 

31.10.2022 I 1966 

u n v e r ä n d e r t  

Artikel 229 Artikel 229 

Weitere Überleitungsvorschriften u n v e r ä n d e r t  

 

§ 65 

 Überleitungsvorschrift zum Ver-
bandsklagenrichtlinienumsetzungsge-

setz 
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 Die Vorschriften über die Hemmung 
der Verjährung nach den §§ 203 und 204a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 sowie Absatz 
3 und 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der ab dem 25. Juni 2023 geltenden Fas-
sung sind auf die an diesem Tag beste-
henden noch nicht verjährten Ansprüche 
anzuwenden. Für den Zeitraum vor dem 
25. Juni 2023 richtet sich die Hemmung 
der Verjährung für diese Ansprüche nach 
den bis zu diesem Tag geltenden Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
Die Vorschriften über die Hemmung der 
Verjährung nach § 204a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, 2 und 4, und Satz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs sind nur auf die-
jenigen Ansprüche von Verbrauchern an-
zuwenden, die aufgrund solcher Zuwi-
derhandlungen eines Unternehmers 
nach § 2 des Unterlassungsklagengeset-
zes oder nach § 8 Absatz 1 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb ent-
standen sind, die nach dem Ablauf des 
24. Juni 2023 begangen wurden. Für An-
sprüche, die aufgrund von Zuwiderhand-
lungen entstanden sind, die ein Unter-
nehmer vor dem 25. Juni 2023 begangen 
hat, richtet sich die Hemmung der Ver-
jährung unabhängig davon, wann die An-
sprüche entstanden sind, nach den vor 
dem 25. Juni 2023 geltenden Vorschrif-
ten. Die Sätze 2 und 3 geltend entspre-
chend für die Regelungen über die Hem-
mung der Verjährung nach § 204a Absatz 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
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 Artikel 9 

Gesetz über Unterlassungskla-
gen bei Verbraucherrechts- und 

anderen Verstößen 

Änderung des Gesetzes über 
Unterlassungsklagen bei Ver-
braucherrechts- und anderen 

Verstößen 

(Unterlassungsklagengesetz - 
UKlaG) 

vom: 26.11.2001 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 25.6.2021 

I 2123 
Änderung durch Art. 4 G v. 

20.7.2022 I 1237 (Nr. 28) 

u n v e r ä n d e r t  

§ 2 § 2 

Ansprüche bei verbraucherschutzge-
setzwidrigen Praktiken 

Ansprüche bei verbraucherschutzge-
setzwidrigen Praktiken 

(1) Wer in anderer Weise als durch 
Verwendung oder Empfehlung von Allge-
meinen Geschäftsbedingungen Vorschriften 
zuwiderhandelt, die dem Schutz der Ver-
braucher dienen (Verbraucherschutzge-
setze), kann im Interesse des Verbraucher-
schutzes auf Unterlassung und Beseitigung 
in Anspruch genommen werden. Werden 
die Zuwiderhandlungen in einem Unterneh-
men von einem Mitarbeiter oder Beauftrag-
ten begangen, so ist der Unterlassungsan-
spruch oder der Beseitigungsanspruch auch 
gegen den Inhaber des Unternehmens be-
gründet. Bei Zuwiderhandlungen gegen die 
in Absatz 2 Satz 1 Nummer 11 genannten 
Vorschriften richtet sich der Beseitigungsan-
spruch nach den entsprechenden daten-
schutzrechtlichen Vorschriften. 

(1) Wer in anderer Weise als durch 
Verwendung oder Empfehlung von Allge-
meinen Geschäftsbedingungen Vorschriften 
zuwiderhandelt, die dem Schutz der Ver-
braucher dienen (Verbraucherschutzge-
setze), kann im Interesse des Verbraucher-
schutzes auf Unterlassung und Beseitigung 
in Anspruch genommen werden. Werden 
die Zuwiderhandlungen in einem Unterneh-
men von einem Mitarbeiter oder Beauftrag-
ten begangen, so ist der Unterlassungsan-
spruch oder der Beseitigungsanspruch auch 
gegen den Inhaber des Unternehmens be-
gründet. Bei Zuwiderhandlungen gegen die 
in Absatz 2 Nummer 13 genannten Vor-
schriften richtet sich der Beseitigungsan-
spruch nach den entsprechenden daten-
schutzrechtlichen Vorschriften. 

(2) Verbraucherschutzgesetze im 
Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere  

(2) Verbraucherschutzgesetze im 
Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere 

1. die Vorschriften des Bürgerlichen 
Rechts, die für  

1. die Vorschriften des Bürgerlichen 
Rechts, die für folgende Verträge zwi-
schen Unternehmern und Verbrau-
chern gelten: 
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a) außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Fernabsatzverträge, b) u n v e r ä n d e r t  

 c) Verträge im elektronischen Ge-
schäftsverkehr, 

c) Verbraucherverträge über digitale 
Produkte, 

d) u n v e r ä n d e r t  

d) Verbrauchsgüterkäufe, e) Kaufverträge 

e) Teilzeit-Wohnrechteverträge, Ver-
träge über langfristige Urlaubspro-
dukte sowie Vermittlungsverträge 
und Tauschsystemverträge, 

f) u n v e r ä n d e r t  

f) Verbraucherdarlehensverträge, Fi-
nanzierungshilfen und Ratenliefe-
rungsverträge, 

g) u n v e r ä n d e r t  

g) Bauverträge, h) u n v e r ä n d e r t  

h) Pauschalreiseverträge, die Reise-
vermittlung und die Vermittlung 
verbundener Reiseleistungen, 

i) u n v e r ä n d e r t  

i) Darlehensvermittlungsverträge so-
wie 

j) u n v e r ä n d e r t  

j) Zahlungsdiensteverträge k) Zahlungsdiensteverträge. 

zwischen einem Unternehmer und ei-
nem Verbraucher gelten, 

 

2. die Vorschriften zur Umsetzung der Ar-
tikel 5, 10 und 11 der Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
("Richtlinie über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr", ABl. EG Nr. L 178 S. 
1), 

2. die Vorschriften des Fernunterrichts-
schutzgesetzes, 
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3. das Fernunterrichtsschutzgesetz, 3. diejenigen Vorschriften des Tele-
mediengesetzes, die das Verhältnis 
zwischen Anbietern von elektroni-
schen Informations- und Kommuni-
kationsdiensten und Verbrauchern 
regeln, die §§ 8, 9, 70, 74 und 98 des 
Medienstaatsvertrags vom 14. bis 28. 
April 2020, die §§ 4, 5, 5a, 5b und 6 
des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trags vom 10. bis 27. September 
2002, die §§ 10 und 11 des Deutsche-
Welle-Gesetzes und die §§ 2, 3, 3b 
und 3e des Netzwerkdurchsetzungs-
gesetzes, 

4. die Vorschriften zur Umsetzung der Ar-
tikel 19 bis 26 der Richtlinie 2010/13/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. März 2010 zur Koordi-
nierung bestimmter Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Bereitstellung audiovisuel-
ler Mediendienste (ABl. L 95 vom 
15.4.2010, S. 1), 

4. diejenigen Vorschriften des Telekom-
munikation-Telemedien-Daten-
schutz-Gesetzes, die das Verhältnis 
zwischen Unternehmern und Ver-
brauchern regeln, 

5. die entsprechenden Vorschriften des 
Arzneimittelgesetzes sowie Artikel 1 §§ 
3 bis 13 des Gesetzes über die Wer-
bung auf dem Gebiete des Heilwesens, 

5. die Vorschriften des Arzneimittelgeset-
zes, die das Verhältnis zwischen Un-
ternehmern und Verbrauchern re-
geln, 

6. § 126 des Investmentgesetzes oder § 
305 des Kapitalanlagegesetzbuchs, 

6. die §§ 3 bis 13 des Heilmittelwerbe-
gesetzes, 

7. die Vorschriften des Abschnitts 11 des 
Wertpapierhandelsgesetzes, die das 
Verhältnis zwischen einem Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen und einem 
Kunden regeln, 

7. diejenigen Vorschriften des Kapitalan-
lagegesetzbuchs, die das Verhältnis 
zwischen Kapitalverwaltungsgesell-
schaften und Verbrauchern regeln, 

8. das Rechtsdienstleistungsgesetz, 8. diejenigen Vorschriften des Ab-
schnitts 11 des Wertpapierhandels-
gesetzes, die das Verhältnis zwi-
schen Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen und Verbrauchern regeln, 

9. die §§ 59 und 60 Absatz 1, die §§ 78, 
79 Absatz 2 und 3 sowie § 80 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes, 

9. die Vorschriften des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes, 

10. das Wohn- und Betreuungsvertragsge-
setz, 

10. § 79 Absatz 2 und 3 sowie § 80 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes, 

11. die Vorschriften, welche die Zulässig-
keit regeln  

11. die Vorschriften des Wohn- und Be-
treuungsvertragsgesetzes 
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a) der Erhebung personenbezogener 
Daten eines Verbrauchers durch 
einen Unternehmer oder 

entfällt 

b) der Verarbeitung oder der Nutzung 
personenbezogener Daten, die 
über einen Verbraucher erhoben 
wurden, durch einen Unternehmer, 

entfällt 

wenn die Daten zu Zwecken der Wer-
bung, der Markt- und Meinungsfor-
schung, des Betreibens einer Auskunf-
tei, des Erstellens von Persönlichkeits- 
und Nutzungsprofilen, des Adresshan-
dels, des sonstigen Datenhandels oder 
zu vergleichbaren kommerziellen Zwe-
cken erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, 

 

12. § 2 Absatz 2 sowie die §§ 36 und 37 des 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes 
vom 19. Februar 2016 (BGBl. I S. 254) 
und Artikel 14 Absatz 1 und 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 524/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2013 über die Online-Bei-
legung verbraucherrechtlicher Streitig-
keiten und zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richt-
linie 2009/22/EG (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 1), 

12. § 2 Absatz 2 sowie die §§ 36 und 37 des 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes 
und Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 
524/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. Mai 2013 
über die Online-Beilegung verbraucher-
rechtlicher Streitigkeiten und zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 und der Richtlinie 
2009/22/EG (Verordnung über On-
line-Streitbeilegung in Verbraucher-
angelegenheiten) (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 1), 

13. die Vorschriften des Zahlungskonten-
gesetzes, die das Verhältnis zwischen 
einem Zahlungsdienstleister und einem 
Verbraucher regeln, und 

13. die Vorschriften der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 
S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 
074 vom 4.3.2021, S. 35) in der je-
weils geltenden Fassung, die für die 
Verarbeitung von Daten von Ver-
brauchern durch Unternehmer gel-
ten, 

14. die Vorschriften des Telekommunikati-
onsgesetzes, die das Verhältnis zwi-
schen Anbietern von öffentlich zugäng-
lichen Telekommunikationsdiensten 
und Verbrauchern regeln. 

14. § 31 des Bundesdatenschutzgeset-
zes 
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 15. diejenigen Vorschriften des Zah-
lungskontengesetzes, die das Ver-
hältnis zwischen Zahlungsdienst-
leistern und Verbrauchern regeln, 

 16. diejenigen Vorschriften des Tele-
kommunikationsgesetzes, die das 
Verhältnis zwischen Anbietern von 
öffentlich zugänglichen Telekommu-
nikationsleistungen und Verbrau-
chern regeln, 

 17. die Vorschriften des Produkthaf-
tungsgesetzes, 

 18. die Vorschriften der Verordnung 
(EG) Nr. 2027/97 des Rates vom 9. 
Oktober 1997 über die Haftung bei 
der Beförderung von Fluggästen und 
deren Gepäck im Luftverkehr (ABl. L 
285 vom 17.10.1997, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EG) Nr. 
889/2002 (ABl. L 140 vom 30.5.2002), 
geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, 

 19. die Vorschriften des Preisangaben-
verordnung, 

 20. die §§ 3 bis 7 des Produktsicher-
heitsgesetzes, § 7 des Gasgeräte-
durchführungsgesetzes, § 7 des 
PSA-Durchführungsgesetzes und 
die Vorschriften der Verordnung 
über elektrische Betriebsmittel, der 
Verordnung über die Sicherheit von 
Spielzeug, der Verordnung über ein-
fache Druckbehälter, der Maschinen-
verordnung, der Verordnung über 
Sportboote und Wassermotorräder, 
der Explosionsschutzverordnung, 
der Aufzugsverordnung, der Aero-
solpackungsverordnung sowie der 
Druckgeräteverordnung, soweit 
diese Pflichten von Unternehmern 
zum Schutz der Verbraucher regeln, 
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 21. die Vorschriften der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. 
Januar 2002 zur Festlegung der all-
gemeinen Grundsätze und Anforde-
rungen des Lebensmittelrechts, zur 
Errichtung der Europäischen Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit 
und zur Festlegung von Verfahren 
zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 
vom 1.2.2002, S. 1), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2019/1381 (ABl. 
L 231 vom 6.9.2019, S. 1) geändert 
worden ist, in der je-weils geltenden 
Fassung, soweit sie das Verhältnis 
zwischen Unternehmern und Ver-
brauchern regeln, 

 22. die Vorschriften der Verordnung 
(EG) Nr. 261/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. 
Februar 2004 über die gemeinsame 
Regelung für Ausgleichs- und Unter-
stützungsleistungen für Fluggäste 
im Fall der Nichtbeförderung und bei 
Annullierung oder großer Ver-
spätung von Flügen und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 
295/91 (ABl. L 46 vom 17.2.2004, S. 1; 
L 119 vom 7.5.2019, S. 202) in der je-
weils geltenden Fassung, 

 23. die Vorschriften der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. 
Juli 2006 über die Rechte von behin-
derten Flugreisenden und Flugrei-
senden mit eingeschränkter Mobili-
tät (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1; 
L 26 vom 26.1.2013, S. 34), in der je-
weils geltenden Fassung,  

 24. die Vorschriften der Verordnung, 
(EU) 2021/782 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29. April 
2021 über die Rechte und Pflichten 
der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 
(ABl. L 172 vom 17.5.2021, S. 1), in 
der jeweils geltenden Fassung, 
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 25. Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 
1008/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Sep-
tember 2008 über gemeinsame Vor-
schriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemein-
schaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 
3), die zuletzt durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2020/2115 (ABl. L 
426 vom 17.12.2020, S. 4) geändert 
worden ist, in der jeweils 

 26. die Artikel 1 bis 35 der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Ände-
rung und Aufhebung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (ABl. L 353 vom 
31.12.2008, S. 1; L 16 vom 20.1.2011, 
S. 1; L 94 vom 10.4.2015, S. 9; L 349 
vom 21.12.2016, S. 1; L 190 vom 
27.7.2018, S. 20; L 55 vom 25.2.2019, 
S. 18; L 117 vom 3.5.2019, S. 8), die 
zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2021/1962 (ABl. L 400 vom 
12.11.2021, S. 16) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

 27. die §§ 20a, 36, 40 bis 41, 41b, 42, 53a, 
111a des Energiewirtschaftsgeset-
zes, 

 28. die Vorschriften des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes, die das 
Verhältnis zwischen E-Geldinstitu-
ten und Verbrauchern regeln, 

 29. die §§ 4, 5 des Energievebrauchsre-
levante-Produkte-Gesetzes, 

 30. die §§ 1a, 6a, 7 bis 9, 59 Absatz 1 Satz 
2 und 3 und Absatz 4 Satz 2, §§ 152, 
154 und 155, auch in Verbindung mit 
§§ 176 und 177 Absatz 1 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes, 

 31. die VVG-Informationspflichtenver-
ordnung, 
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 32. die Vorschriften der Verordnung 
(EG) Nr. 392/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. 
April 2009 über die Unfallhaftung von 
Beförderern von Reisenden auf See 
(ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 24), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2019/1243 (ABl. L 198 vom 25.7.2019, 
S. 241) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, 

 33. die die Verordnung (EU) 2021/1230 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Juli 2021 über 
grenzüberschreitende Zahlungen in 
der Union (ABl. L 274 vom 30.7.2021, 
S. 20), in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

 34. die Artikel 4 bis 7 der, Verordnung 
(EU) 2020/740 vom 25. Mai 2020 über 
die Kennzeichnung von Reifen in Be-
zug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere Parameter, zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2017/1369 zur Fest-
legung eines Rahmens für die Ener-
gieverbrauchskennzeichnung vom 
7. Juli 2017 und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) 1222/2009 (ABl. L 
177 vom 5.6.2020, S. 1; L 241 vom 
27.7.2020, S. 46; L 147 vom 
30.4.2021, S. 23; L 382 vom 
28.10.2021, S. 52), in der jeweils gel-
tenden Fassung, 

 35. die Artikel 3 bis 8 und die Artikel 19 
bis 21 der Verordnung (EG) Nr. 
1223/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 30. No-
vember 2009 über kosmetische Mit-
tel (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59, 
L 318 vom 15.11.2012, S. 74; R 072 
vom 15.3.2013, S. 16), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2022/135 
(ABl. L 022 vom 1.2.2022, S. 2) geän-
dert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, 
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 36. die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
(EG) Nr. 66/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2009 über das EU- Um-
weltzeichen (ABl. L 27 vom 
30.1.2010, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2017/1941 (ABl. L 
275 vom 25.10.2017, S. 9) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

 37. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 1177/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. 
November 2010 über die Fahrgast-
rechte im See- und Binnenschiffsver-
kehr und zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 334 
vom 17.12.2010, S. 1), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

 38. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 181/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. 
Februar 2011 über die Fahrgast-
rechte im Kraftomnibusverkehr und 
zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 1), in der jeweils gelten-
den Fassung, 
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 39. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. 
Oktober 2011 betreffend die Informa-
tion der Verbraucher über Lebens-
mittel und zur Änderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) 
Nr. 1925/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates und zur Auf-
hebung der Richtlinie 87/250/EWG 
der Kommission, der Richtlinie 
90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 
1999/10/EG der Kommission, der 
Richtlinie 2000/13/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, 
der Richtlinien 2002/67/EG und 
2008/5/EG der Kommission und der 
Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der 
Kommission (ABl. L 304 vom 
22.11.2011, S. 18, L 331 vom 
18.11.2014, S. 41; L 50 vom 
21.2.2015, S. 48; L 266 vom 
30.9.2016, S. 7), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2015/2283 (ABl. L 
327 vom 11.12.2015, S. 1) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

 40. die §§ 4 bis 11 der Verordnung über 
Heizkostenabrechnung, die §§ 3 bis 
5 der Fernwärme- oder Fernkälte-
Verbrauchserfassungs- und –Ab-
rechnungsverordnung und die §§ 29 
bis 32 des Messststellenbetriebsge-
setzes, 

 41. die § 11 bis 18 der Gasgrundversor-
gungsverordnung, 

 42. die §§ 11 bis 18 der Stromgrundver-
sorgungsverordnung, 



 - 64 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

 43. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 260/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. 
März 2012 zur Festlegung der techni-
schen Vorschriften und der Ge-
schäftsanforderungen für Überwei-
sungen und Lastschriften in Euro 
und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 
30.3.2012, S. 22), die durch Verord-
nung (EU) Nr. 248/2014 (ABl. L 084 
vom 20.3.2014, S. 1) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

 44. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. 
Juni 2012 über das Roaming in öf-
fentlichen Mobilfunknetzen in der 
Union (ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 
10), in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

 45. die Vorschriften des Mess- und Eich-
gesetzes sowie der Mess- und Eich-
verordnung, soweit sie das Verhält-
nis zwischen Unternehmen und Ver-
brauchern regeln, 

 46. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. 
November 2014 über Basisinformati-
onsblätter für verpackte Anlagepro-
dukte für Kleinanleger und Versiche-
rungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 
352 vom 9.12.2014, S. 1, L 358 vom 
13.12.2014, S. 50), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2021/2259 (ABl. 
L 455 vom 20.12.2021, S. 1) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

 47. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2015/760) des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2015 über europäische langfris-
tige Investmentfonds (ABl. L 123 
vom 19.5.2015, S. 98), die durch die 
durch Delegierte Verordnung (EU) 
2018/480 (ABl. L 81 vom 23.3.2018, S. 
1) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, 
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 48. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2015/2120 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2015 über Maßnahmen 
zum Zugang zum offenen Internet 
und zur Änderung der Richtlinie 
2002/22/EG über den Universaldienst 
und Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diens-
ten sowie der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 über das Roaming in öffent-
lichen Mobilfunknetzen in der Union 
(ABl. L 310 vom 26.11.2015, S. 1), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2018/1971 (ABl. L 321 vom 
17.12.2018, S. 1) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, 

 49. die Vorschriften des Kapitels II der 
Verordnung (EU) 2017/745 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über Medizinpro-
dukte, zur Änderung der Richtlinie 
2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 
178/2002 und der Verordnung (EG) 
Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 90/385/EWG und 
93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1; L 117 vom 
3.5.2019, S. 9; L 334 vom 27.12.2019, 
S. 165; L 241 vom 8.7.2021, S. 7), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2020/561 (ABl. L 130 vom 24.4.2020, 
S. 18) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, 

 50. die Vorschriften des Kapitels II der 
Verordnung (EU) 2017/746 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2017 über In-vitro-Diag-
nostika und zur Aufhebung der 
Richtlinie 98/79/EG und des Be-
schlusses 2010/227/EU der Kommis-
sion (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176; 
L 117 vom 3.5.2019, S. 11; L 334 vom 
27.12.2019, S. 167; L 233 vom 
1.7.2021, S. 9), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2022/112 (ABl. L 
019 vom 28.1.2022, S. 3) geändert 
worden ist, in der je-weils geltenden 
Fassung, 
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 51. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2017/1128 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. 
Juni 2017 zur grenzüberschreiten-
den Portabilität von Online-Inhalte-
diensten im Binnenmarkt (ABl. L 168 
vom 30.6.2017, S. 1; L 198 vom 
28.7.2017, S. 42), in der jeweils gel-
tenden Fassung, 

 52. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2017/1129 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. 
Juni 2017 über den Prospekt, der 
beim öffentlichen Angebot von Wert-
papieren oder bei deren Zulassung 
zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist, und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG 
(ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12), die 
zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2021/528 (ABl. L 106 vom 
26.3.2021, S. 32) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, 

 53. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2017/1131 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. 
Juni 2017 über Geldmarktfonds (ABl. 
L 169 vom 30.6.2017, S. 8), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2018/990 (ABl. L 177 vom 
13.7.2018, S. 1) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, 

 54. die Artikel 3 bis 6 der Verordnung 
(EU) 2017/1369 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 4. 
Juli 2017 zur Festlegung eines Rah-
mens für die Energieverbrauchs-
kennzeichnung und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2010/30/EU (ABl. L 198 
vom 28.7.2017, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2020/740 
(ABl. L 177 vom 5.6.2020, S. 1) geän-
dert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, 
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 55. die Artikel 3 bis 5 der Verordnung 
(EU) 2018/302 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. Feb-
ruar 2018 über Maßnahmen gegen 
ungerechtfertigtes Geoblocking und 
andere Formen der Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, 
des Wohnsitzes oder des Ortes der 
Niederlassung des Kunden inner-
halb des Binnenmarkts und zur Än-
derung der Verordnungen (EG) Nr. 
2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie 
der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 60 I 
vom 2.3.2018, S. 1; L 66 vom 
8.3.2018, S. 1), in der jeweils gelten-
den Fassung und 

 56. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2022/1925 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. 
September 2022 über bestreitbare 
und faire Märkte im digitalen Sektor 
und zur Änderung der Richtlinien 
(EU) 2018/1937 und (EU) 2020/1828 
(Gesetz über digitale Märkte) (ABl. L 
265 vom 12.10.2022, S. 1), in der je-
weils geltenden Fassung und 

 57. die Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2022/2065 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. 
Oktober 2022 über einen Binnen-
markt für digitale Dienste und zur Än-
derung der RL 2000/31/EG (Gesetz 
über digitale Dienste) (Abl. L 277 
vom 27.10.2022, S.1), in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Eine Datenerhebung, Datenverarbeitung o-
der Datennutzung zu einem vergleichbaren 
kommerziellen Zweck im Sinne des Satzes 
1 Nummer 11 liegt insbesondere nicht vor, 
wenn personenbezogene Daten eines Ver-
brauchers von einem Unternehmer aus-
schließlich für die Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung eines rechtsge-
schäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Schuldverhältnisses mit dem Verbraucher 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 

 

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 2a 

 Unterlassungsanspruch bei Verstößen 
innerhalb der Europäischen Union 

  Wer einen Verstoß im Sinne des Arti-
kels 3 Nummer 5 der Verordnung (EU) 
2017/2394 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2017 
über die Zusammenarbeit zwischen den 
für die Durchsetzung der Verbraucher-
schutzgesetze zuständigen nationalen 
Behörden und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 
vom 27.12.2017, S. 1), die zuletzt durch 
die Richtlinie (EU) 2019/771 (ABl. L 136 
vom 22.5.2019, S. 28) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
begeht, kann auf Unterlassung in An-
spruch genommen werden. 

§ 2a § 2b 

Unterlassungsanspruch nach dem Urhe-
berrechtsgesetz 

u n v e r ä n d e r t  

Wer gegen § 95b Absatz 1 Satz 1 des 
Urheberrechtsgesetzes verstößt, kann auf 
Unterlassung in Anspruch genommen wer-
den. 

 

§ 2b § 2c 

Missbräuchliche Geltendmachung von 
Ansprüchen 

Missbräuchliche Geltendmachung von 
Ansprüchen 

Die Geltendmachung eines Anspruchs 
nach den §§ 1 bis 2a ist unzulässig, wenn 
sie unter Berücksichtigung der gesamten 
Umstände missbräuchlich ist, insbesondere 
wenn sie vorwiegend dazu dient, gegen den 
Anspruchsgegner einen Anspruch auf Er-
satz von Aufwendungen oder Kosten der 
Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. Eine 
missbräuchliche Geltendmachung ist im 
Zweifel anzunehmen, wenn  

Die Geltendmachung eines Anspruchs 
nach den §§ 1 bis 2b ist unzulässig, wenn 
sie unter Berücksichtigung der gesamten 
Umstände missbräuchlich ist, insbesondere 
wenn sie vorwiegend dazu dient, gegen den 
Anspruchsgegner einen Anspruch auf Er-
satz von Aufwendungen oder Kosten der 
Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. Eine 
missbräuchliche Geltendmachung ist im 
Zweifel anzunehmen, wenn  

1. die Vereinbarung einer offensichtlich 
überhöhten Vertragsstrafe verlangt 
wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die vorgeschlagene Unterlassungsver-
pflichtung offensichtlich über die abge-
mahnte Rechtsverletzung hinausgeht, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. mehrere Zuwiderhandlungen, die zu-
sammen hätten abgemahnt werden 
können, einzeln abgemahnt werden o-
der 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. wegen einer Zuwiderhandlung, für die 
mehrere Zuwiderhandelnde verantwort-
lich sind, die Ansprüche gegen die Zu-
widerhandelnden ohne sachlichen 
Grund nicht zusammen geltend ge-
macht werden. 

4. u n v e r ä n d e r t  

In diesen Fällen kann der Anspruchsgegner 
Ersatz der für seine Rechtsverteidigung er-
forderlichen Aufwendungen verlangen. Wei-
tergehende Ersatzansprüche bleiben unbe-
rührt. 

In diesen Fällen kann der Anspruchsgegner 
Ersatz der für seine Rechtsverteidigung er-
forderlichen Aufwendungen verlangen. Wei-
tergehende Ersatzansprüche bleiben unbe-
rührt. 

 

A b s c h n i t t  2  

 A n s p r u c h s b e r e c h t i g t e  
S t e l l e n  

§ 3 § 3 

Anspruchsberechtigte Stellen Anspruchsberechtigte Stellen 

(1) Die in den §§ 1 bis 2 bezeichneten 
Ansprüche auf Unterlassung, auf Widerruf 
und auf Beseitigung stehen zu:  

(1) Die in den §§ 1 bis 2a bezeichneten 
Ansprüche auf Unterlassung, auf Widerruf 
und auf Beseitigung stehen zu:  

1. den qualifizierten Einrichtungen, die in 
der Liste nach § 4 eingetragen sind, o-
der den qualifizierten Einrichtungen aus 
anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die in dem Verzeichnis 
der Europäischen Kommission nach Ar-
tikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 
2009/22/EG eingetragen sind, 

1. den qualifizierten Verbraucherverbän-
den, die in der Liste nach § 4 eingetra-
gen sind, und den qualifizierten Einrich-
tungen aus anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die in dem Ver-
zeichnis der Europäischen Kommission 
nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 4 der 
Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2020 über Ver-
bands-klagen zum Schutz der Kol-
lektivinteressen der Verbraucher 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
2009/22/EG (ABl. L 409 vom 
4.12.2020, S. 1) eingetragen sind, 
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2. den qualifizierten Wirtschaftsverbän-
den, die in die Liste nach § 8b des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb eingetragen sind, soweit ihnen 
eine erhebliche Zahl von Unternehmern 
angehört, die Waren und Dienstleistun-
gen gleicher oder verwandter Art auf 
demselben Markt vertreiben, und die 
Zuwiderhandlung die Interessen ihrer 
Mitglieder berührt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den Industrie- und Handelskammern, 
den nach der Handwerksordnung er-
richteten Organisationen und anderen 
berufsständischen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sowie den Gewerk-
schaften im Rahmen der Erfüllung ihrer 
Aufgaben bei der Vertretung selbststän-
diger beruflicher Interessen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Der Anspruch kann nur an Stellen im Sinne 
des Satzes 1 abgetreten werden. Stellen 
nach Satz 1 Nummer 1 und 2 können die 
Ansprüche nicht geltend machen, solange 
ihre Eintragung ruht. 

Für Ansprüche nach § 2a wird unwider-
leglich vermutet, dass ein nach § 7 Ab-
satz 3 des EU-Verbraucherschutzdurch-
führungsgesetzes benannter qualifizier-
ter Wirtschaftsverband die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 
erfüllt. 

 (2) Qualifizierte Verbraucherver-
bände und qualifizierte Wirtschaftsver-
bände nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2 können die Ansprüche nach den §§ 
1 bis 2a nicht geltend machen, solange 
ihre Eintragung ruht. Die Ansprüche 
nach den §§ 1 bis 2a können nur an Stel-
len im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 abge-
treten werden. 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bezeichneten Stellen können die folgenden 
Ansprüche nicht geltend machen:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Ansprüche nach § 1, wenn Allgemeine 
Geschäftsbedingungen gegenüber ei-
nem Unternehmer (§ 14 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) oder einem öffentli-
chen Auftraggeber (§ 99 Nummer 1 bis 
3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen) verwendet oder wenn 
Allgemeine Geschäftsbedingungen zur 
ausschließlichen Verwendung zwi-
schen Unternehmern oder zwischen 
Unternehmern und öffentlichen Auftrag-
gebern empfohlen werden, 
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2. Ansprüche nach § 1a, es sei denn, eine 
Zuwiderhandlung gegen § 288 Absatz 6 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs betrifft 
einen Anspruch eines Verbrauchers. 

 

§ 3a § 3a 

Anspruchsberechtigte Verbände nach § 
2a 

Anspruchsberechtigte Verbände nach § 
2b 

Der in § 2a bezeichnete Anspruch auf 
Unterlassung steht rechtsfähigen Verbän-
den zur nicht gewerbsmäßigen und nicht nur 
vorübergehenden Förderung der Interessen 
derjenigen zu, die durch § 95b Abs. 1 Satz 
1 des Urheberrechtsgesetzes begünstigt 
werden. Der Anspruch kann nur an Ver-
bände im Sinne des Satzes 1 abgetreten 
werden. 

Der in § 2b bezeichnete Anspruch auf 
Unterlassung steht rechtsfähigen Verbän-
den zur nicht gewerbsmäßigen und nicht nur 
vorübergehenden Förderung der Interessen 
derjenigen zu, die durch § 95b Abs. 1 Satz 
1 des Urheberrechtsgesetzes begünstigt 
werden. Der Anspruch kann nur an Ver-
bände im Sinne des Satzes 1 abgetreten 
werden. 

§ 4 § 4 

Liste der qualifizierten Einrichtungen Liste der qualifizierten Verbraucherver-
bände 

(1) Das Bundesamt für Justiz führt 
eine Liste der qualifizierten Einrichtungen 
und veröffentlicht sie in der jeweils aktuellen 
Fassung auf seiner Internetseite. Es über-
mittelt die Liste mit Stand zum 1. Januar und 
zum 1. Juli eines jeden Jahres an die Euro-
päische Kommission unter Hinweis auf Arti-
kel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2009/22/EG. 

(1) Das Bundesamt für Justiz führt 
eine Liste der qualifizierten Verbraucher-
verbände und veröffentlicht sie in der je-
weils aktuellen Fassung auf seiner Internet-
seite. 

(2) Ein eingetragener Verein, zu des-
sen satzungsmäßigen Aufgaben es gehört, 
Interessen der Verbraucher durch nicht ge-
werbsmäßige Aufklärung und Beratung 
wahrzunehmen, wird auf seinen Antrag in 
die Liste eingetragen, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. er mindestens drei Verbände, die im 
gleichen Aufgabenbereich tätig sind, o-
der mindestens 75 natürliche Personen 
als Mitglieder hat, 

 

2. er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit 
mindestens einem Jahr im Vereinsre-
gister eingetragen ist und ein Jahr seine 
satzungsmäßigen Aufgaben wahrge-
nommen hat, 
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3. auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit 
sowie seiner personellen, sachlichen 
und finanziellen Ausstattung gesichert 
erscheint, dass er  

 

a) seine satzungsgemäßen Aufgaben 
auch künftig dauerhaft wirksam 
und sachgerecht erfüllen wird und 

 

b) seine Ansprüche nicht vorwiegend 
geltend machen wird, um für sich 
Einnahmen aus Abmahnungen o-
der Vertragsstrafen zu erzielen, 

 

4. den Mitgliedern keine Zuwendungen 
aus dem Vereinsvermögen gewährt 
werden und Personen, die für den Ver-
ein tätig sind, nicht durch unangemes-
sen hohe Vergütungen oder andere Zu-
wendungen begünstigt werden. 

 

Es wird unwiderleglich vermutet, dass Ver-
braucherzentralen sowie andere Verbrau-
cherverbände, wenn sie überwiegend mit öf-
fentlichen Mitteln gefördert werden, diese 
Voraussetzungen erfüllen. 

 

(3) Über die Eintragung wird durch ei-
nen schriftlichen Bescheid entschieden, der 
dem antragstellenden Verein zuzustellen ist. 
Auf der Grundlage eines wirksamen Be-
scheides ist der Verein unter Angabe des 
Namens, der Anschrift, des zuständigen Re-
gistergerichts, der Registernummer und des 
satzungsmäßigen Zwecks in die Liste einzu-
tragen. 

(3) Die Entscheidung über den Ein-
tragungsantrag ist dem Antragsteller zu-
zustellen. Auf der Grundlage einer wirksa-
men dem Antrag stattgegebenen Ent-
scheidung ist der Verein unter Angabe des 
Namens, der Anschrift, des zuständigen Re-
gistergerichts, der Registernummer und des 
satzungsmäßigen Zwecks in die Liste einzu-
tragen. 

(4) Auf Antrag erteilt das Bundesamt 
für Justiz einer qualifizierten Einrichtung, die 
in der Liste eingetragen ist, eine Bescheini-
gung über ihre Eintragung. 

(4) Auf Antrag erteilt das Bundesamt 
für Justiz einem qualifizierten Verbraucher-
verband, der in der Liste eingetragen ist, 
eine Bescheinigung über ihre Eintragung. 

§ 4a § 4a 

Überprüfung der Eintragung Überprüfung der Eintragung in der Liste 
nach § 4 

(1) Das Bundesamt für Justiz überprüft 
von Amts wegen, ob eine qualifizierte Ein-
richtung, die in der Liste nach § 4 eingetra-
gen ist, die Eintragungsvoraussetzungen 
nach § 4 Absatz 2 Satz 1 erfüllt,  

(1) Das Bundesamt für Justiz überprüft 
von Amts wegen, ob ein qualifizierter Ver-
braucherverband, der in der Liste nach § 4 
eingetragen ist, die Eintragungsvorausset-
zungen nach § 4 Absatz 2 Satz 1 erfüllt,  
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1. nach Ablauf von zwei Jahren nach ihrer 
Ersteintragung und danach jeweils 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Ab-
schluss der letzten Überprüfung oder 

1. nach Ablauf von zwei Jahren nach sei-
ner Ersteintragung und danach jeweils 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Ab-
schluss der letzten Überprüfung oder 

2. unabhängig von den Fristen nach Num-
mer 1, wenn begründete Zweifel am 
Vorliegen der Eintragungsvorausset-
zungen bestehen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Ergeben sich in einem Rechtstreit 
begründete Zweifel daran, ob eine qualifi-
zierte Einrichtung, die in der Liste nach § 4 
eingetragen ist, die Eintragungsvorausset-
zungen nach § 4 Absatz 2 Satz 1 erfüllt, 
kann das Gericht das Bundesamt für Justiz 
zur Überprüfung der Eintragung auffordern 
und die Verhandlung bis zum Abschluss der 
Überprüfung aussetzen. 

(2) Ergeben sich in einem Rechtstreit 
begründete Zweifel daran, ob ein qualifi-
zierter Verbraucherverband, der in der 
Liste nach § 4 eingetragen ist, die Eintra-
gungsvoraussetzungen nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 erfüllt, kann das Gericht das Bundes-
amt für Justiz zur Überprüfung der Eintra-
gung auffordern und die Verhandlung bis 
zum Abschluss der Überprüfung aussetzen. 

(3) Das Bundesamt für Justiz kann die 
qualifizierten Einrichtungen und deren Vor-
standsmitglieder zur Befolgung der Pflichten 
im Verfahren zur Überprüfung der Eintra-
gung durch die Festsetzung eines Zwangs-
gelds anhalten. 

(3) Das Bundesamt für Justiz kann die 
qualifizierten Verbraucherverbände und 
deren Vorstandsmitglieder zur Befolgung 
der Pflichten im Verfahren zur Überprüfung 
der Eintragung durch die Festsetzung eines 
Zwangsgelds anhalten. 

§ 4b § 4b 

Berichtspflichten und Mitteilungspflich-
ten 

Berichtspflichten und Mitteilungspflich-
ten der qualifizierten Verbraucherver-

bände 

(1) Die qualifizierten Einrichtungen, die 
in der Liste nach § 4 Absatz 1 eingetragen 
sind, sind verpflichtet, bis zum 30. Juni eines 
jeden Kalenderjahres dem Bundesamt für 
Justiz für das vorangegangene Kalender-
jahr zu berichten über  

(1) Die qualifizierten Verbraucherver-
bände, die in der Liste nach § 4 eingetragen 
sind, sind verpflichtet, dem Bundesamt für 
Justiz bis zum 30. Juni eines jeden Kalen-
derjahres für das vergangene Kalenderjahr 
zu berichten über 

1. die Anzahl der von ihnen ausgespro-
chenen Abmahnungen, gestellten An-
träge auf einstweilige Verfügungen und 
erhobene Klagen zur Durchsetzung ih-
rer Ansprüche unter Angabe der diesen 
Durchsetzungsmaßnahmen zugrunde 
liegenden Zuwiderhandlungen, 

1. die Anzahl der von ihnen ausgespro-
chenen Abmahnungen zur Durchset-
zung ihrer Ansprüche unter Angabe der 
den Abmahnungen zugrundeliegen-
den Zuwiderhandlungen, 



 - 74 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

2. die Anzahl der auf Grund von Abmah-
nungen vereinbarten strafbewehrten 
Unterlassungsverpflichtungen unter 
Angabe der Höhe der darin vereinbar-
ten Vertragsstrafe, 

2. die Anzahl der aufgrund von Abmah-
nungen vereinbarten strafbewehrten 
Unterlassungspflichten und die Höhe 
der vereinbarten Vertragstrafen, 

3. die Höhe der entstandenen Ansprüche 
auf  

3. die Gesamthöhe der entstandenen An-
sprüche auf Aufwendungsersatz für 
Abmahnungen und die Gesamthöhe 
der Ansprüche auf verwirkte Ver-
tragsstrafen sowie 

a) Aufwendungsersatz für Abmah-
nungen, 

entfällt 

b) Erstattung der Kosten der gerichtli-
chen Rechtsverfolgung und 

entfällt 

c) verwirkte Vertragsstrafen sowie entfällt 

4. die Anzahl ihrer Mitglieder zum 31. De-
zember und deren Bezeichnung. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 Nummer 4 ist nicht anzuwenden auf 
qualifizierte Einrichtungen, für die die Ver-
mutung nach § 4 Absatz 2 Satz 2 gilt. 

Satz 1 Nummer 4 ist nicht anzuwenden auf 
qualifizierte Verbraucherverbände, für die 
die Vermutung nach § 4 Absatz 2 Satz 2 gilt. 

(2) Das Bundesamt für Justiz kann die 
qualifizierten Einrichtungen und deren Vor-
standsmitglieder zur Befolgung der Pflichten 
nach Absatz 1 durch die Festsetzung eines 
Zwangsgelds anhalten. 

(2) Das Bundesamt für Justiz kann die 
qualifizierten Verbraucherverbände und 
deren Vorstandsmitglieder zur Befolgung 
der Pflichten nach Absatz 1 durch die Fest-
setzung eines Zwangsgelds anhalten. 

(3) Gerichte haben dem Bundesamt 
für Justiz Entscheidungen mitzuteilen, in de-
nen festgestellt wird, dass eine qualifizierte 
Einrichtung, die in der Liste nach § 4 einge-
tragen ist, einen Anspruch missbräuchlich 
geltend gemacht hat. 

(3) Gerichte haben dem Bundesamt 
für Justiz Entscheidungen mitzuteilen, in de-
nen festgestellt wird, dass ein qualifizierter 
Verbraucherverband, der in der Liste nach 
§ 4 eingetragen ist, einen Anspruch miss-
bräuchlich geltend gemacht hat. 

§ 4c § 4c 

Aufhebung der Eintragung Aufhebung der Eintragung in der Liste 
nach § 4 

(1) Die Eintragung einer qualifizierten 
Einrichtung in der Liste nach § 4 ist mit Wir-
kung für die Zukunft aufzuheben, wenn  

(1) Die Eintragung eines qualifizierten 
Verbraucherverbands in der Liste nach § 4 
ist mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben, 
wenn  

1. die qualifizierte Einrichtung dies bean-
tragt oder 

1. der qualifizierte Verbraucherverband 
dies beantragt oder 
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2. die Voraussetzungen für die Eintragung 
nach § 4 Absatz 2 Satz 1 nicht vorlagen 
oder weggefallen sind. 

2. bei dem qualifizierten Verbraucher-
verband die Voraussetzungen für die 
Eintragung nach § 4 Absatz 2 Satz 1 
nicht vorlagen oder weggefallen sind. 

(2) Ist auf Grund tatsächlicher Anhalts-
punkte damit zu rechnen, dass die Eintra-
gung nach Absatz 1 Nummer 2 zurückzu-
nehmen oder zu widerrufen ist, so soll das 
Bundesamt für Justiz das Ruhen der Eintra-
gung für einen bestimmten Zeitraum anord-
nen. Das Ruhen darf für längstens drei Mo-
nate angeordnet werden. Ruht die Eintra-
gung, ist dies in der Liste nach § 4 zu ver-
merken. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen Entscheidungen nach Absatz 1 
oder Absatz 2 haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Auf Antrag bescheinigt das Bun-
desamt für Justiz einem Dritten, der ein 
rechtliches Interesse daran hat, dass die 
Eintragung einer qualifizierten Einrichtung in 
der Liste nach § 4 ruht oder aufgehoben 
worden ist. 

(4) Auf Antrag bescheinigt das Bun-
desamt für Justiz einem Dritten, der ein 
rechtliches Interesse daran hat, dass die 
Eintragung eines qualifizierten Verbrau-
cherverbandes in der Liste nach § 4 ruht o-
der aufgehoben worden ist. 

§ 4d § 4d 

Verordnungsermächtigung Liste der qualifizierten Einrichtungen für 
grenzüberschreitende Verbandsklagen 

Das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates die Einzelheiten zu regeln  

(1) Bundesamt für Justiz führt eine 
Liste der qualifizierten Einrichtungen, die 
grenzüberschreitende Verbandsklagen 
nach Artikel 3 Nummer 7 der Richtlinie 
(EU) 2020/1828 erheben können. Es ver-
öffentlicht die Liste in ihrer jeweils aktu-
ellen Fassung auf seiner Internetseite. Es 
teilt der Europäischen Kommission zum 
1. Dezember 2023 die bestehen-den qua-
lifizierten Einrichtungen unter Angabe 
des Namens oder der Firma und des sat-
zungsmäßigen Zwecks mit und unter-
richtet sie unverzüglich, wenn 
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1. zur Eintragung von eingetragenen Ver-
einen in die Liste nach § 4 sowie zur 
Überprüfung und Aufhebung von Ein-
tragungen einer qualifizierten Einrich-
tung in der Liste nach § 4, einschließlich 
der in den Verfahren bestehenden Mit-
wirkungs- und Nachweispflichten und 

1. eine qualifizierte Einrichtung in die 
Liste neu eingetragen wurde, 

2. zu den Berichtspflichten der qualifizier-
ten Einrichtungen nach § 4b Absatz 1. 

2. die Eintragung einer qualifizierten 
Einrichtung in der Liste aufgehoben 
wurde, 

 3. der Name oder der Satzungszweck 
einer qualifizierten Einrichtung geän-
dert wurde. 

 (2) Eine nach inländischem Recht 
gegründete juristische Person des Pri-
vatrechts wird auf ihren Antrag in die 
Liste der qualifizierten Einrichtungen 
eingetragen, wenn 

 1. ihr Satzungszweck auf den Schutz 
von Verbraucherinteressen, die in 
den Anwendungsbereich der Richtli-
nie (EU) 2020/1828 fallen, und nicht 
auf einen Erwerbszweck gerichtet 
ist, 

 2. sie vor der Antragstellung mindes-
tens ein Jahr zum Schutz von Ver-
braucherinteressen öffentlich tätig 
war, 

 3. sie nicht aufgelöst werden muss o-
der aufgelöst wurde, insbesondere 
durch die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens oder durch die Rechts-
kraft des Beschlusses, durch den die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
abgelehnt wurde, 

 4. sie durch interne Verfahren sicher-
stellt, dass 

 a) sie nicht unter dem Einfluss von 
anderen Personen als Verbrau-
chern steht, insbesondere nicht 
unter dem Einfluss von Unter-
nehmern, die ein wirtschaftli-
ches Interesse an Verbandskla-
gen nach der Richtlinie (EU) 
2020/1828 haben, und 



 - 77 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

 b) Konflikte zwischen den Interes-
sen Dritter, die Verbandsklagen 
nach der Richtlinie (EU) 
2020/1828 aus wirtschaftlichem 
Interesse finanzieren, und den 
mit den finanzierten Klagen ver-
folgten Verbraucherinteressen 
vermieden werden und 

 5. sie auf ihrer Internetseite klare und 
verständliche Angaben veröffent-
licht zu 

 a) ihrer Rechtsform, 

 b) ihrem Satzungszweck, 

 c) ihrer Mitglieder- und Organisati-
onsstruktur, insbesondere zu ih-
ren Geschäftsführungsorganen, 

 d) ihren Tätigkeiten, 

 e) den internen Verfahren nach 
Nummer 4 sowie 

 f) ihrer Finanzierung im Allgemei-
nen. 

 Aus den Angaben nach Satz 1 Num-
mer 5 muss für die Öffentlichkeit 
auch erkennbar sein, dass die quali-
fizierte Einrichtung alle Eintragungs-
voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt. 

 (3) Die Entscheidung über den Ein-
tragungsantrag ist der Antragstellerin 
zuzustellen. Auf der Grundlage einer 
wirksamen, dem Antrag stattgebenden 
Entscheidung ist die juristische Person 
mit folgenden Angaben in die Liste ein-
zutragen: 

 1. Name,  

 2. Anschrift und 

 3. satzungsmäßiger Zweck. 

 Ist die qualifizierte Einrichtung in einem 
Register eingetragen, so sind auch die 
Registernummer und die registerfüh-
rende Stelle in der Liste anzugeben. § 4 
Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden. 



 - 78 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

§ 4e § 4e 

Unterlassungsanspruch bei innerge-
meinschaftlichen Verstößen 

Überprüfung und Aufhebung einer Ein-
tragung in der Liste nach § 4d 

(1) Wer einen Verstoß im Sinne von 
Artikel 3 Nummer 5 der Verordnung (EU) 
2017/2394 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2017 
über die Zusammenarbeit zwischen den für 
die Durchsetzung der Verbraucherschutz-
gesetze zuständigen nationalen Behörden 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 
1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2019/771 (ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 28) 
geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, begeht, kann auf Unterlas-
sung in Anspruch genommen werden. 

(1) Für die Überprüfung, ob eine 
qualifizierte Einrichtung, die in die Liste 
nach § 4d eingetragen ist, die Eintra-
gungsvoraussetzungen nach § 4d Ab-
satz 2 Satz 1 erfüllt, ist § 4a Absatz 1 und 
3 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Ansprüche stehen den Stellen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 zu. Es wird unwi-
derleglich vermutet, dass ein nach § 7 Ab-
satz 3 des EU-Verbraucherschutzdurchfüh-
rungsgesetzes benannter Dritter eine Stelle 
nach Satz 1 ist. § 3 Absatz 1 Satz 2 und 3 
ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Das Bundesamt für Justiz ist 
verpflichtet, die Eintragung einer qualifi-
zierten Einrichtung in der Liste nach § 4d 
auch dann zu überprüfen, wenn die Euro-
päische Kommission oder ein anderer 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
um die Überprüfung der Eintragung er-
sucht. 

 (3) Die Eintragung einer qualifizier-
ten Einrichtung in die Liste nach § 4d ist 
aufzuheben, wenn 

 1. die qualifizierte Einrichtung dies be-
antragt oder 

 2. die Voraussetzungen für die Eintra-
gung nach § 4d Absatz 2 nicht vorla-
gen oder weggefallen sind. 

 § 4c Absatz 3 und 4 sind entsprechend 
anzuwenden. 

 

§ 4f 

 Verordnungsermächtigung 

 Das Bundesministerium der Justiz 
wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrats 
die Einzelheiten zu regeln zu 
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 1. der Eintragung von eingetragenen 
Vereinen in die Liste der qualifizier-
ten Verbraucherverbände nach § 4, 
insbesondere zu den in dem Verfah-
ren bestehenden Mitwirkungs- und 
Nachweispflichten, 

 2. der Überprüfung und Aufhebung von 
Eintragungen eines qualifizierten 
Verbraucherverbands in der Liste 
der qualifizierten Verbraucherver-
bände nach § 4, insbesondere zu den 
in diesem Verfahren bestehenden 
Mitwirkungs- und Nachweispflich-
ten, 

 3. den Berichtspflichten der qualifizier-
ten Verbraucherverbände nach § 4b 
Absatz 1 und 

 4. der Eintragung von juristischen Per-
sonen in die Liste der qualifizierten 
Einrichtungen für grenzüber-schrei-
tende Verbandsklagen nach § 4d, 
insbesondere zu den in diesem Ver-
fahren bestehenden Mitwirkungs- 
und Nachweispflichten sowie 

 5. der Überprüfung und Aufhebung von 
Eintragungen einer qualifizierten 
Einrichtung in der Liste, insbeson-
dere zu den in diesem Verfahren be-
stehenden Mitwirkungs- und Nach-
weispflichten. 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  3  

V e r f a h r e n s v o r s c h r i f t e n  V e r f a h r e n s v o r s c h r i f t e n  

 

§ 5a 

 Informationspflichten der qualifizierten 
Verbraucherverbände und qualifizierten 
Einrichtungen zu gerichtlichen Verfah-

ren im Inland 
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 (1) Anspruchsberechtigte Stellen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, die 
Unterlassungsansprüche nach § 1, 2 o-
der 2a im Inland gerichtlich geltend ma-
chen, haben auf ihrer Internetseite spä-
testens mit der Einreichung des Antrags 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
oder mit der Einreichung einer Klage 
beim Gericht über den jeweils aktuellen 
Stand des Verfahrens zu berichten. Zu 
dem Verfahren sind dort während dessen 
Dauer mindestens folgende bekannte 
Tatsachen unverzüglich zu veröffentli-
chen: 

 1. der Name oder die Firma und die An-
schrift des Unternehmens, gegen 
den sich der Antrag auf Erlass einer 
auf einstweiligen Verfügung oder die 
Klage richtet, 

 2. die behauptete Zuwiderhandlung 
des Unternehmers, zu deren Verhin-
derung oder Beendigung die einst-
weilige Verfügung beantragt oder die 
Klage eingereicht wurde, 

 3. das Datum der Einreichung des An-
trags auf Erlass der einstweiligen 
Verfügung oder der Klage beim Ge-
richt, 

 4. die Zustellung des Antrags auf Er-
lass der einstweiligen Verfügung o-
der der einstweiligen Verfügung an 
den Antragsgegner oder das Datum 
der Klageerhebung,  

 5. das Aktenzeichen des gerichtlichen 
Verfahrens, 

 6. der Hinweis, dass die einstweilige 
Verfügung oder Klage im Ver-
bandsklageregister bekannt ge-
macht ist und 

 7. das Datum der Beendigung des Ver-
fahrens und die Art der Verfahrens-
beendigung. 
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 (2) Wurde ein in Absatz 1 genanntes 
Verfahren durch unanfechtbaren Be-
schluss oder unanfechtbares Urteil be-
endet, so ist der Beschluss oder das Ur-
teil mindestens sechs Monate auf der In-
ternetseite der anspruchsberechtigten 
Stelle zu veröffentlichen. 

 (3) Die Kosten der Veröffentlichun-
gen auf der Internetseite nach den Absät-
zen 1 und 2 sind Kosten des Rechts-
streits. 

§ 6 § 6 

Zuständigkeit Zuständigkeit und Verfahren 

(1) Für Klagen nach diesem Gesetz ist 
das Landgericht ausschließlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Beklagte seine gewerbli-
che Niederlassung oder in Ermangelung ei-
ner solchen seinen Wohnsitz hat. Hat der 
Beklagte im Inland weder eine gewerbliche 
Niederlassung noch einen Wohnsitz, so ist 
das Gericht des inländischen Aufent-
haltsorts zuständig, in Ermangelung eines 
solchen das Gericht, in dessen Bezirk  

(1) Für Klagen nach diesem Gesetz ist 
das Oberlandesgericht ausschließlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Beklagte seine 
gewerbliche Niederlassung oder in Erman-
gelung einer solchen seinen Wohnsitz hat. 
Hat der Beklagte im Inland weder eine ge-
werbliche Niederlassung noch einen Wohn-
sitz, so ist das Gericht des inländischen Auf-
enthaltsorts zuständig, in Ermangelung ei-
nes solchen das Gericht, in dessen Bezirk  

1. die nach den §§ 307 bis 309 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs unwirksamen 
Bestimmungen in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen verwendet wur-
den, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. gegen Verbraucherschutzgesetze ver-
stoßen wurde oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. gegen § 95b Absatz 1 Satz 1 des Urhe-
berrechtsgesetzes verstoßen wurde. 

3. u n v e r ä n d e r t  

 Das Oberlandesgericht entscheidet nach 
den für das erstinstanzliche Verfahren 
geltenden Vorschriften. 
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(2) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, zur sachdienlichen Förderung o-
der schnelleren Erledigung der Verfahren 
durch Rechtsverordnung einem Landgericht 
für die Bezirke mehrerer Landgerichte 
Rechtsstreitigkeiten nach diesem Gesetz 
zuzuweisen. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. 

(2) Gegen die Urteile der Oberlan-
desgerichte findet die Revision wie ge-
gen Berufungsurteile der Oberlandesge-
richte statt. 

(3) Die vorstehenden Absätze gelten 
nicht für Klagen, die einen Anspruch der in 
§ 13 bezeichneten Art zum Gegenstand ha-
ben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 6a 

 Bekanntmachungen im Verbandsklage-
register zu einstweiligen Verfügungen 
und Klagen zur Durchsetzung von Un-

terlassungsansprüchen 

 (1) Das Gericht macht zu einem An-
trag auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung, der durch eine anspruchsberech-
tigte Stelle nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 zur Sicherung oder Regelung von 
Ansprüchen nach den §§ 1 bis 2a gestellt 
wurde, unverzüglich nach der Zustellung 
des Antrags an den Antragsgegner Fol-
gendes im Verbandsklageregister be-
kannt: 

 1. die Bezeichnung des Antragstellers 
und des Antraggegners, 

 2. die Bezeichnung des Gerichts, 

 3. das Aktenzeichen des Verfahrens, 

 4. die Angabe der behaupteten Zuwi-
derhandlung, die Anlass des Antrags 
auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung ist, 

 5. das Datum des Eingangs des An-
trags auf Erlass der einstweiligen 
Verfügung beim Gericht und 
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 6. das Datum der Zustellung des An-
trags auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung an den Antragsgegner. 

 Wurde die einstweilige Verfügung erlas-
sen, ohne dass der Antrag auf Erlass der 
einstweiligen Verfügung dem Antrags-
gegner zugestellt wurde, so sind die An-
gaben nach Satz 1 unverzüglich nach 
dem Erlass der einstweiligen Verfügung 
bekanntzumachen; an die Stelle der An-
gabe nach Satz 1 Nummer 6 tritt das Da-
tum des Erlasses der einstweiligen Ver-
fügung. In Fällen des Satzes 2 hat der An-
tragsteller ergänzend die Zustellung der 
einstweiligen Verfügung im Ver-
bandsklageregister bekannt zu machen. 
Die Bekanntmachung nach Satz 3 ist un-
verzüglich, nachdem dem Antragsteller 
die Zustellung bekannt ist, beim Bundes-
amt für Justiz zu beantragen. Dem An-
trag sind eine Ab-schrift der einstweili-
gen Verfügung und der Zustellungsnach-
weis beizufügen. 

 (2) Zu einer Klage einer anspruchs-
berechtigten Stelle nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 zur Durchsetzung eines 
Anspruchs nach den §§ 1 bis 2a ist vom 
Gericht im Verbandsklageregister unver-
züglich nach der Erhebung der Klage be-
kannt zu machen: 

 1. die Bezeichnung der Parteien, 

 2. die Bezeichnung des Gerichts, 

 3. das Aktenzeichen der Klage, 

 4. die Angabe der behaupteten Zuwi-
derhandlung, gegen die die Klage 
gerichtet ist, 

 5. das Datum der Anhängigkeit der 
Klage und 

 6. das Datum der Rechtshängigkeit der 
Klage. 
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 (3) Unverzüglich bekanntzumachen 
sind durch das Gericht, bei dem das Ver-
fahren beendet wurde, auch das Datum 
der Beendigung des Verfahrens und die 
Art der Beendigung. Wurde das Verfah-
ren durch eine rechtskräftige Entschei-
dung beendet, so ist auch die Entschei-
dung bekannt zu machen. 

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  4  

A u s k u n f t  z u r  D u r c h s e t -
z u n g  v o n  A n s p r ü c h e n  

A u s k u n f t  z u r  D u r c h s e t -
z u n g  v o n  A n s p r ü c h e n  

§ 13 § 13 

Auskunftsanspruch der anspruchsbe-
rechtigten Stellen 

Auskunftsanspruch der anspruchsbe-
rechtigten Stellen 

(1) Wer geschäftsmäßig Post-, Tele-
kommunikations- oder Telemediendienste 
erbringt oder an der Erbringung solcher 
Dienste mitwirkt, hat anspruchsberechtigten 
Stellen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 auf deren 
Verlangen den Namen und die zustellfähige 
Anschrift eines an Post-, Telekommunikati-
ons- oder Telemediendiensten Beteiligten 
mitzuteilen, wenn diese Stellen schriftlich 
versichern, dass sie die Angaben zur Durch-
setzung ihrer Ansprüche nach den §§ 1 bis 
2a oder nach § 4e benötigen und nicht an-
derweitig beschaffen können. 

(1) Wer geschäftsmäßig Post-, Tele-
kommunikations- oder Telemediendienste 
erbringt oder an der Erbringung solcher 
Dienste mitwirkt, hat anspruchsberechtigten 
Stellen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 auf deren 
Verlangen den Namen und die zustellfähige 
Anschrift eines an Post-, Telekommunikati-
ons- oder Telemediendiensten Beteiligten 
mitzuteilen, wenn diese Stellen schriftlich 
versichern, dass sie die Angaben zur Durch-
setzung eines Anspruchs nach den §§ 1 
bis 2b benötigen und nicht anderweitig be-
schaffen können. 

(2) Der Anspruch besteht nur, soweit 
die Auskunft ausschließlich anhand der bei 
dem Auskunftspflichtigen vorhandenen Be-
standsdaten erteilt werden kann. Die Aus-
kunft darf nicht deshalb verweigert werden, 
weil der Beteiligte, dessen Angaben mitge-
teilt werden sollen, in die Übermittlung nicht 
einwilligt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Auskunftspflichtige kann von 
dem Auskunftsberechtigten einen ange-
messenen Ausgleich für die Erteilung der 
Auskunft verlangen. Der Auskunftsberech-
tigte kann von dem Beteiligten, dessen An-
gaben mitgeteilt worden sind, Erstattung 
des gezahlten Ausgleichs verlangen, wenn 
er gegen diesen Beteiligten einen Anspruch 
nach den §§ 1 bis 2a oder nach § 4e hat. 

(3) Der Auskunftspflichtige kann von 
dem Auskunftsberechtigten einen ange-
messenen Ausgleich für die Erteilung der 
Auskunft verlangen. Der Auskunftsberech-
tigte kann von dem Beteiligten, dessen An-
gaben mitgeteilt worden sind, Erstattung 
des gezahlten Ausgleichs verlangen, wenn 
er gegen diesen Beteiligten einen Anspruch 
nach den §§ 1 bis 2b hat. 
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§ 13a § 13a 

Auskunftsanspruch sonstiger Betroffe-
ner 

Auskunftsanspruch sonstiger Betroffe-
ner 

Wer von einem anderen Unterlassung 
der Lieferung unbestellter Sachen, der Er-
bringung unbestellter sonstiger Leistungen 
oder der Zusendung oder sonstiger Über-
mittlung unverlangter Werbung verlangen 
kann, hat die Ansprüche gemäß § 13 mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle eines An-
spruchs nach den §§ 1 bis 2a oder nach § 
4e sein Anspruch auf Unterlassung nach all-
gemeinen Vorschriften tritt. 

Wer von einem anderen Unterlassung 
der Lieferung unbestellter Sachen, der Er-
bringung unbestellter sonstiger Leistungen 
oder der Zusendung oder sonstiger Über-
mittlung unverlangter Werbung verlangen 
kann, hat die Ansprüche gemäß § 13 mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle eines An-
spruchs nach den §§ 1 bis 2b sein Anspruch 
auf Unterlassung nach allgemeinen Vor-
schriften tritt. 

A b s c h n i t t  4  A b s c h n i t t  5  

A u ß e r g e r i c h t l i c h e  
S c h l i c h t u n g  

A u ß e r g e r i c h t l i c h e  
S c h l i c h t u n g  

§ 14 § 14 

Schlichtungsverfahren und Verord-
nungsermächtigung 

Schlichtungsverfahren und Verord-
nungsermächtigung 

(1) Bei Streitigkeiten aus der Anwen-
dung 

(1) Bei Streitigkeiten aus der Anwen-
dung 

1. der Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs betreffend Fernabsatzver-
träge über Finanzdienstleistungen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der §3 491 bis 508, 511 und 655a bis 
655d des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sowie Artikel 247a § 1 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che,  

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Vorschriften betreffend Zahlungs-
diensteverträge in 

3. der Vorschriften betreffend Zahlungs-
diensteverträge in 

a) den §§ 675c bis 676c des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, 

a) u n v e r ä n d e r t  
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b) der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. September 
2009 über grenzüberschreitende 
Zahlungen in der Gemeinschaft 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 2560/2001 (ABl. L 266 
vom 9.10.2009, S. 11), die zuletzt 
durch Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 260/2012 (ABl. L 94 vom 
30.3. 2012, S. 22) geändert worden 
ist, und 

b) die Verordnung (EU) 2021/1230 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Juli 2021 über 
grenzüberschreitende Zahlungen 
in der Union (kodifizierter Text) 
(ABl. L 274/20 vom 30.7.2021) 

A b s c h n i t t  5  A b s c h n i t t  6  

A n w e n d u n g s b e r e i c h  u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  6  A b s c h n i t t  7  

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  

§ 16 § 16 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 4b Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 4d Nummer 2, einen dort genannten 
Bericht nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet 
oder 

1. entgegen § 4b Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 4f Nummer 3, einen dort genannten 
Bericht nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

2. einer Rechtsverordnung nach § 4d 
Nummer 1 oder einer vollziehbaren An-
ordnung auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist. 

2. einer Rechtsverordnung nach § 4f 
Nummer 1 oder 2 einer vollziehbaren 
Anordnung auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist,  

 3. entgegen § 5a Absatz 1 Satz 2 eine 
Tatsache nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
veröffentlicht, 
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 4. entgegen § 5a Absatz 2 einen Be-
schluss oder ein Urteil nicht oder 
nicht mindestens sechs Monate ver-
öffentlicht oder 

 5. entgegen § 6a Absatz 1 Satz 3 die 
dort genannte Zustellung nicht oder 
nicht rechtzeitig bekannt macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro 
geahndet werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für 
Justiz. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  7  A b s c h n i t t  8  

Ü b e r l e i t u n g s v o r s c h r i f t e n  Ü b e r l e i t u n g s v o r s c h r i f t e n  

 

§ 18 

 Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/1820 

über Verbandsklagen zum Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG 

 (1) Die Liste der qualifizierten Ein-
richtungen nach § 4 wird in „Liste der 
qualifizierten Verbraucherverbände nach 
§ 4“ umbenannt. Die in dieser Liste ein-
getragenen qualifizierten Einrichtungen 
werden zu qualifizierten Verbraucherver-
bänden. 

 (2) § 6a ist nur auf Anträge auf Er-
lass einstweiliger Verfügungen und auf 
Klagen anzuwenden, die Zuwiderhand-
lungen betreffen, die nach dem 24. Juni 
2023 drohen oder stattfanden. 
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Artikel 10 

Verordnung zu qualifizierten 
Einrichtungen und qualifizier-

ten Wirtschaftsverbänden 

Änderung der Verordnung zu 
qualifizierten Einrichtungen 

und qualifizierten Wirtschafts-
verbänden 

( - QEWV) 
vom: 07.06.2021 

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

Q u a l i f i z i e r t e  E i n r i c h t u n -
g e n  

Q u a l i f i z i e r t e  V e r b r a u c h e r -
v e r b ä n d e  

Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Eintragung in die Liste der qualifizierten 
Einrichtungen nach § 4 des Unterlassungs-

klagengesetzes 

Eintragung in die Liste der qualifizierten 
Verbraucherverbände nach § 4 des Un-

terlassungsklagengesetzes 

§ 1 § 1 

Antrag auf Eintragung in die Liste der 
qualifizierten Einrichtungen 

Antrag auf Eintragung in die Liste der 
qualifizierten Einrichtungen 

(1) Der Antrag eines eingetragenen 
Vereins auf Eintragung in die Liste der qua-
lifizierten Einrichtungen nach § 4 Absatz 1 
des Unterlassungsklagengesetzes ist 
schriftlich zu stellen. Er muss Folgendes 
enthalten:  

(1) Der Antrag eines eingetragenen 
Vereins auf Eintragung in die Liste der qua-
lifizierten Verbraucherverbände nach § 4 
Absatz 1 des Unterlassungsklagengesetzes 
ist schriftlich zu stellen. Er muss Folgendes 
enthalten:  

1. den Namen, eine ladungsfähige An-
schrift, eine Telefonnummer und soweit 
vorhanden eine E-Mail-Adresse des 
Vereins sowie die Adressen der Web-
seiten, die der Verein eingerichtet hat, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Gründungsdatum des Vereins und 
das Eintragungsdatum im Vereinsregis-
ter sowie die Registernummer des Ver-
eins und das zuständige Registerge-
richt, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Angaben zum Zweck und zu den sat-
zungsmäßigen Aufgaben des Vereins 
sowie die Angabe, ob der verfolgte 
Zweck steuerbegünstigt ist, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. das Datum, zu dem der Verein mit der 
Wahrnehmung seiner satzungsmäßi-
gen Aufgaben der nicht gewerbsmäßi-
gen Aufklärung und Beratung im Inte-
resse der Verbraucher begonnen hat, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Angaben zu den Mitgliedern des 
Vereins nach § 2 Absatz 1 und 3 Satz 
1, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. die Angaben zu den Organmitgliedern 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 
2 und 3 Satz 1, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. einen Bericht nach § 4 Absatz 1 über 
die Tätigkeiten des Vereins, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Angaben zur sachlichen und perso-
nellen Ausstattung des Vereins nach § 
5 Absatz 1 und 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. die Angaben zur finanziellen Ausstat-
tung des Vereins nach § 6 Absatz 1. 

9. u n v e r ä n d e r t  

(2) Dem Antrag müssen folgende Un-
terlagen beigefügt werden:  

(2) Dem Antrag muss eine Kopie der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung gülti-
gen Vereinssatzung beigefügt werden. 

1. ein chronologischer Vereinsregister-
auszug für den Verein und 

entfällt 

2. eine Kopie der zum Zeitpunkt der An-
tragstellung gültigen Vereinssatzung. 

entfällt 

Verfolgt der Verein gemeinnützige Zwecke, 
ist dem Antrag auch eine Kopie der Beschei-
nigung des zuständigen Finanzamtes über 
die satzungsmäßigen Voraussetzungen der 
Gemeinnützigkeit nach § 60a der Abgaben-
ordnung beizufügen. 

 

(3) Der Antrag einer Verbraucherzent-
rale muss nur die Angaben nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 und 2 enthalten. Der An-
trag eines anderen Verbraucherverbands 
nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des Unterlas-
sungsklagengesetzes muss die Angaben 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 und 
zusätzlich Angaben enthalten  

(3) Der Antrag einer Verbraucherzent-
rale muss nur die Angaben nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 und 2 enthalten. Der An-
trag eines anderen Verbraucherverbands 
nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des Unterlas-
sungsklagengesetzes muss die Angaben 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 und 
zusätzlich Angaben enthalten 
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1. zum Zweck und zur Tätigkeit des Ver-
eins, aus denen sich ergibt, dass er als 
Verbraucherverband anzusehen ist, 
und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zur finanziellen Ausstattung des Ver-
eins und zu den öffentlichen Fördermit-
teln im Kalenderjahr der Antragstellung, 
anhand derer geprüft werden kann, ob 
der Verein überwiegend mit öffentlichen 
Mitteln gefördert wird. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Den Anträgen nach den Sätzen 1 und 2 sind 
die Unterlagen nach Absatz 2 Satz 1 beizu-
fügen. Dem Antrag nach Satz 2 sind zusätz-
lich Nachweise über die bewilligten öffentli-
chen Fördermittel für das Kalenderjahr der 
Antragstellung beizufügen. 

Dem Antrag nach Satz 2 sind Nachweise 
über die bewilligten öffentlichen Fördermittel 
für das Kalenderjahr der Antragstellung bei-
zufügen. 

(4) Das Bundesamt für Justiz kann 
vom Antragsteller zur Prüfung und zum 
Nachweis der Eintragungsvoraussetzungen 
ergänzende Angaben und Unterlagen anfor-
dern, insbesondere die Angaben und Unter-
lagen nach § 2 Absatz 2 und 3 Satz 2 und 3, 
§ 3 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 Satz 2 und 
Absatz 4, § 4 Absatz 2, § 5 Absatz 2 und § 
6 Absatz 2. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 

Überprüfung und Änderung der Eintragun-
gen in der Liste der qualifizierten Einrich-

tungen 

Überprüfung und Änderung der Eintragun-
gen in der Liste der qualifizierten Verbrau-

cherverbände 

§ 7 § 7 

Mitteilungspflichten der qualifizierten 
Einrichtungen 

Mitteilungspflichten der qualifizierten 
Verbraucherverbände 

(1) Eine qualifizierte Einrichtung hat 
dem Bundesamt für Justiz unverzüglich Fol-
gendes mitzuteilen:  

(1) Ein qualifizierter Verbraucher-
verband hat dem Bundesamt für Justiz un-
verzüglich Folgendes mitzuteilen:  

1. jede Änderung bei den Angaben, die zu 
der qualifizierten Einrichtung nach § 4 
Absatz 3 Satz 2 des Unterlassungskla-
gengesetzes in der Liste der qualifizier-
ten Einrichtungen eingetragen sind, 

1. jede Änderung bei den Angaben, die zu 
der qualifizierten Einrichtung nach § 4 
Absatz 3 Satz 2 des Unterlassungskla-
gengesetzes in der Liste der qualifizier-
ten Verbraucherverbände eingetra-
gen sind, 
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2. den Wegfall einer Voraussetzung nach 
§ 4 Absatz 2 des Unterlassungsklagen-
gesetzes für ihre Eintragung in der Liste 
der qualifizierten Einrichtungen. 

2. den Wegfall einer Voraussetzung nach 
§ 4 Absatz 2 des Unterlassungsklagen-
gesetzes für ihre Eintragung in der Liste 
der qualifizierten Verbraucherver-
bände. 

(2) Jeweils zum 30. Juni eines Jahres 
haben die qualifizierten Einrichtungen, die 
nicht unter § 4 Absatz 2 Satz 2 des Unter-
lassungsklagengesetzes fallen, beim Bun-
desamt für Justiz eine den Anforderungen 
des § 2 Absatz 1 entsprechende Liste der 
Personen und Verbände einzureichen, die 
zum 31. Dezember des vorangegangenen 
Kalenderjahres Mitglieder der qualifizierten 
Einrichtung waren. Entspricht die letzte ein-
gereichte Mitgliederliste weiterhin den An-
forderungen nach Satz 1, kann auf diese 
Mitgliederliste verwiesen werden. Hat das 
Bundesamt für Justiz Zweifel an der Richtig-
keit oder Aktualität der eingereichten oder 
vorhandenen Liste, auf die verwiesen 
wurde, ist § 2 Absatz 2 entsprechend anzu-
wenden. 

(2) Jeweils zum 30. Juni eines Jahres 
hat ein qualifizierter Verbraucherver-
band, der nicht unter § 4 Absatz 2 Satz 2 
des Unterlassungsklagengesetzes fällt, 
beim Bundesamt für Justiz eine den Anfor-
derungen des § 2 Absatz 1 entsprechende 
Liste der Personen und Verbände einzu-
reichen, die zum 31. Dezember des voran-
gegangenen Kalenderjahres Mitglieder des 
qualifizierten Verbraucherverbands wa-
ren. Entspricht die letzte eingereichte Mit-
gliederliste weiterhin den Anforderungen 
nach Satz 1, kann auf diese Mitgliederliste 
verwiesen werden. Hat das Bundesamt für 
Justiz Zweifel an der Richtigkeit oder Aktua-
lität der eingereichten oder vorhandenen 
Liste, auf die verwiesen wurde, ist § 2 Ab-
satz 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 8 § 8 

Antrag auf Aufhebung der Eintragung in 
der Liste 

Aufhebung der Eintragung in der Liste 
der qualifizierten Verbraucherverbände 

auf Antrag 

(1) Die Aufhebung der Eintragung in 
der Liste nach § 4c Absatz 1 Nummer 1 des 
Unterlassungsklagengesetzes ist durch die 
qualifizierte Einrichtung schriftlich zu bean-
tragen. 

(1) Der Antrag nach § 4c Absatz 1 
Nummer 1 des Unterlassungsklagengeset-
zes auf Aufhebung der Eintragung in der 
Liste ist vom qualifizierten Verbraucher-
verband schriftlich zu stellen. 

(2) Das Bundesamt für Justiz hat die 
Eintragung in der Liste unverzüglich nach 
Eingang des Antrags der qualifizierten Ein-
richtung durch einen schriftlichen Bescheid 
aufzuheben. Der Bescheid ist der qualifizier-
ten Einrichtung zuzustellen. 

(2) Das Bundesamt für Justiz hat die 
Eintragung in der Liste unverzüglich nach 
Eingang des Antrags des qualifizierten Ver-
braucherverbands durch Bescheid aufzu-
heben. Der Bescheid ist dem qualifizierten 
Verbraucherverband zuzustellen. 

(3) Das Bundesamt für Justiz veröf-
fentlicht unverzüglich nach dem Wirksam-
werden des Bescheids eine aktualisierte 
Liste der qualifizierten Einrichtungen. 

(3) Das Bundesamt für Justiz veröf-
fentlicht unverzüglich nach dem Wirksam-
werden des Bescheids eine aktualisierte 
Liste der qualifizierten Verbraucherver-
bände. 
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§ 9 § 9 

Verfahren zur Überprüfung der Eintra-
gung 

Verfahren zur Überprüfung der Eintra-
gung 

(1) Das Bundesamt für Justiz leitet das 
Verfahren zur Überprüfung der Eintragung 
nach § 4a des Unterlassungsklagengeset-
zes unverzüglich ein, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Voraussetzungen für eine Überprü-
fung der Eintragung nach § 4a Absatz 1 
Nummer 2 des Unterlassungsklagenge-
setzes vorliegen oder 

 

2. eine Aufforderung zur Überprüfung 
durch ein Gericht nach § 4a Absatz 2 
des Unterlassungsklagengesetzes ein-
geht. 

 

(2) Von einer qualifizierten Einrich-
tung, die aufgrund der Vermutung nach § 4 
Absatz 2 Satz 2 des Unterlassungsklagen-
gesetzes in der Liste nach § 4 Absatz 1 des 
Unterlassungsklagengesetzes eingetragen 
ist, kann das Bundesamt für Justiz im Ver-
fahren zur Überprüfung der Eintragung nach 
§ 4a des Unterlassungsklagengesetzes die 
erforderlichen Angaben und Nachweise 
nach § 1 Absatz 3 verlangen. Die Angaben 
nach § 1 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 und die 
Nachweise nach § 1 Absatz 3 Satz 3 und 4 
sind für dasjenige Kalenderjahr vorzulegen, 
in dem die Überprüfung der Eintragung 
stattfindet. 

(2) Von einem qualifizierten Verbrau-
cherverband, der aufgrund der Vermutung 
nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des Unterlas-
sungsklagengesetzes in der Liste nach § 4 
Absatz 1 des Unterlassungsklagengesetzes 
eingetragen ist, kann das Bundesamt für 
Justiz im Verfahren zur Überprüfung der 
Eintragung nach § 4a des Unterlassungskla-
gengesetzes die erforderlichen Angaben 
und Nachweise nach § 1 Absatz 3 verlan-
gen. Die Angaben nach § 1 Absatz 3 Satz 2 
Nummer 2 und die Nachweise nach § 1 Ab-
satz 3 Satz 3 sind für dasjenige Kalender-
jahr vorzulegen, in dem die Überprüfung der 
Eintragung stattfindet. 
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(3) Von den anderen qualifizierten Ein-
richtungen, die nicht unter Absatz 2 fallen, 
kann das Bundesamt für Justiz im Verfahren 
zur Überprüfung der Eintragung die erfor-
derlichen Angaben und Nachweise nach § 1 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 und 4 verlan-
gen. Die Angaben nach Satz 1 in Verbin-
dung mit § 2 Absatz 3, § 3 Absatz 2 bis 4 
und den §§ 4 bis 6 können nur für einen Zeit-
punkt oder Zeitraum verlangt werden, der 
nach dem Zeitpunkt liegt, für den diese An-
gaben im Rahmen des letzten Verfahrens, 
in dem die Voraussetzungen des § 4 Absatz 
2 Satz 1 des Unterlassungsklagengesetzes 
geprüft wurden, dem Bundesamt für Justiz 
vorlagen. Das Bundesamt für Justiz kann 
von den anderen qualifizierten Einrichtun-
gen auch eine Übersicht verlangen über die 
seit der Antragstellung oder der letzten Ein-
leitung eines Überprüfungsverfahrens  

(3) Von einem qualifizierten Verbrau-
cherverband, der nicht unter Absatz 2 fällt, 
kann das Bundesamt für Justiz im Verfahren 
zur Überprüfung der Eintragung die erfor-
derlichen Angaben und Nachweise nach § 1 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 und 4 verlan-
gen. Die Angaben nach Satz 1 in Verbin-
dung mit § 2 Absatz 3, § 3 Absatz 2 bis 4 
und den §§ 4 bis 6 können nur für einen Zeit-
punkt oder Zeitraum verlangt werden, der 
nach dem Zeitpunkt liegt, für den diese An-
gaben im Rahmen des letzten Verfahrens, 
in dem die Voraussetzungen des § 4 Absatz 
2 Satz 1 des Unterlassungsklagengesetzes 
geprüft wurden, dem Bundesamt für Justiz 
vorlagen. Das Bundesamt für Justiz kann 
von dem qualifizierten Verbraucherver-
band auch eine Übersicht verlangen über 
die seit der Antragstellung oder der letzten 
Einleitung eines Überprüfungsverfahrens  

1. ausgesprochenen Abmahnungen, be-
antragten einstweiligen Verfügungen 
und erhobenen Klagen, einschließlich 
der Rechtsverletzungen, die Gegen-
stand der Abmahnungen und gerichtli-
chen Verfahren waren, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. erlangten Aufwendungsersatzansprü-
che aufgrund von Abmahnungen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. vereinbarten Vertragsstrafen, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. verwirkten Vertragsstrafen und 4. u n v e r ä n d e r t  

5. angefallenen Ausgaben für die Abmah-
nungen und gerichtlichen Verfahren als 
qualifizierte Einrichtung. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Angaben oder Nachweise nach 
den Absätzen 2 und 3 sind innerhalb eines 
Monats nach Aufforderung durch das Bun-
desamt für Justiz vorzulegen. Auf Antrag 
kann das Bundesamt für Justiz die Frist ver-
längern. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 

A b s c h n i t t  3  
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 L i s t e  d e r  q u a l i f i z i e r t e n  
E i n r i c h t u n g e n  f ü r  g r e n z -

ü b e r s c h r e i t e n d e  V e r -
b a n d s k l a g e n  n a c h  §  4 d  

d e s  U n t e r l a s s u n g s k l a g e n -
g e s e t z e s  

 

§ 18 

 Antrag auf Eintragung in die Liste der 
qualifizierten Einrichtungen nach § 4d 

des Unterlassungsklagengesetzes 

 (1) Der Antrag einer juristischen 
Person auf Eintragung in die Liste der 
qualifizierten Einrichtungen für grenz-
überschreitende Verbandsklagen nach § 
4d Absatz 1 des Unterlassungsklagenge-
setzes ist schriftlich zu stellen. Er muss 
Folgendes enthalten: 

 1. den Namen, eine ladungsfähige An-
schrift, eine Telefonnummer und, so-
fern vorhanden, eine E-Mail-Adresse 
der juristischen Person, 

 2. das zuständige Registergericht und 
die Registernummer, wenn die juris-
tische Person im Vereins-, Handels- 
oder Genossenschaftsregister ein-
getragen ist, 

 3. die Namen und Anschriften der Mit-
glieder des Vertretungsorgans der 
juristischen Person und Angaben zu 
ihrer Vertretungsberechtigung, 

 4. das Datum der Entstehung der juris-
tischen Person, 

 5. Angaben zum Zweck und zu den sat-
zungsmäßigen Aufgaben der juristi-
schen Personen sowie die Angabe, 
ob der verfolgte Zweck steuerbe-
günstigt ist, 

 6. Angaben zu den internen Verfahren, 
durch die gewährleistet werden soll, 
dass 
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 a) die juristische Person bei der Er-
hebung von Verbandsklagen 
nicht unter dem Einfluss anderer 
Personen als Verbrauchern 
steht, 

 b) Konflikte zwischen den Interes-
sen Dritter, die Verbandsklage fi-
nanzieren, vermieden werden 
und 

 7. die Adressen der Internetseite, auf 
denen die Angaben nach § 4d Absatz 
2 Satz 1 Nummer 5 des Unterlas-
sungsklagengesetzes veröffentlicht 
sind und die für die Veröffentlichun-
gen nach § 5a des Unterlassungskla-
gengesetzes genutzt werden sollen. 

 (2) Dem Antrag müssen folgende 
Unterlagen beigefügt werden: 

 1. Unterlagen, aus denen sich ergibt, 
wann die juristische Person entstan-
den ist und dass sie nicht aufgelöst 
wurde, wenn sie nicht im Vereins-, 
Handels- oder Genossenschaftsre-
gister eingetragen ist, 

 2. eine Kopie der zum Zeitpunkt der An-
tragstellung gültigen Satzung der ju-
ristischen Person und 

 3. Ausdrucke der Internetseiten, auf de-
nen die Angaben nach § 4d Absatz 2 
Satz 1 Nummer 5 des Unterlassungs-
klagengesetzes veröffentlicht sind. 

 Verfolgt die juristische Person gemein-
nützige Zwecke, so ist dem Antrag auch 
eine Kopie der Bescheinigung des zu-
ständigen Finanzamts über die satzungs-
mäßigen Voraussetzungen der Gemein-
nützigkeit nach § 60a der Abgabenord-
nung beizufügen. 

 (3) Das Bundesamt für Justiz kann 
vom Antragsteller zur Prüfung und zum 
Nachweis der Eintragungsvoraussetzun-
gen ergänzende Angaben und Unterla-
gen verlangen, insbesondere, um die 
Richtigkeit der Angaben auf der nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 6 mitgeteilten In-
ternetseite zu überprüfen. 
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§ 19 

 Mitteilungspflichten der qualifizierten 
Einrichtungen 

 Die qualifizierten Einrichtungen ha-
ben dem Bundesamt für Justiz unverzüg-
lich Folgendes mitzuteilen: 

 1. jede Änderung ihrer Angaben, die 
nach § 4d Absatz 3 Satz 2 des Unter-
lassungsklagengesetzes in der Liste 
der qualifizierten Einrichtungen für 
grenzüberschreitende Verbandskla-
gen eingetragen sind und 

 2. den Wegfall einer der in § 4d Absatz 
2 des Unterlassungsklagengesetzes 
geregelten Voraussetzungen für die 
Eintragung in die Liste der qualifi-
zierten Einrichtungen für grenzüber-
schreitende Verbandsklagen. 

 

§ 20 

 Aufhebung einer Eintragung in der Liste 
der qualifizierten Einrichtungen auf An-

trag 

 Für das Verfahren der Aufhebung ei-
ner Eintragung in der Liste der qualifi-
zierten Einrichtungen für grenzüber-
schreitende Verbandsklagen auf einen 
Antrag nach § 4e Absatz 1 oder § 4c Ab-
satz 1 Nummer 1 des Unterlassungskla-
gengesetzes ist § 8 entsprechend anzu-
wenden. 

 

§ 21 

 Überprüfung einer Eintragung in der 
Liste der qualifizierten Einrichtungen 
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 (1) Das Bundesamt für Justiz leitet 
nach § 4e des Unterlassungsklagenge-
setzes ein Verfahren zur Überprüfung der 
Eintragung in der Liste der qualifizierten 
Einrichtungen für grenz-überschreitende 
Verbandsklagen unverzüglich ein, wenn 
die Voraussetzungen für eine Überprü-
fung nach § 4e Absatz 1 oder Absatz 2 
vorliegen. 

 (2) Im Verfahren zur Überprüfung 
der Eintragung kann das Bundesamt für 
Justiz von der qualifizierten Einrichtung 
Folgendes verlangen: 

 1. die für die Überprüfung der Eintra-
gungsvoraussetzungen erforderli-
chen Angaben und Nachweise nach 
§ 18 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 
und 3 sowie 

 2. eine Übersicht über die erhobenen 
Verbandsklagen nach dem Verbrau-
cherrechtedurchsetzungsgesetz, 
aus der auch der Verfahrensstand o-
der die Art der Beendigung des Ver-
fahrens hervorgeht. 

 (3) Die Angaben und Nachweise 
nach Absatz 2 sind innerhalb eines Mo-
nats nach Aufforderung durch das Bun-
desamt für Justiz vorzulegen. Auf Antrag 
kann das Bundesamt für Justiz die Frist 
verlängern. 
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A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  4  

J ä h r l i c h e  B e r i c h t s p f l i c h -
t e n  

J ä h r l i c h e  B e r i c h t s p f l i c h -
t e n  

§ 18 § 22 

Inhalt der Berichtsplichten u n v e r ä n d e r t  

(1) Die qualifizierten Einrichtungen ha-
ben zur Erfüllung der Berichtspflichten nach 
§ 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des 
Unterlassungsklagengesetzes und die qua-
lifizierten Wirtschaftsverbände haben zur 
Erfüllung der Berichtspflichten nach § 8b 
Absatz 3 des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb in Verbindung mit § 4b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Unterlas-
sungsklagengesetzes das vom Bundesamt 
für Justiz im Internet bereitgestellte Formu-
lar zu verwenden. 

 

(2) Bei der Angabe der Zuwiderhand-
lung nach § 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Unterlassungsklagengesetzes sind die 
Vorschriften anzugeben, denen zuwiderge-
handelt wurde. 

 

(3) Zu den vereinbarten Vertragsstra-
fen nach § 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
des Unterlassungsklagengesetzes ist Fol-
gendes anzugeben:  

 

1. die Gesamthöhe aller vereinbarten be-
stimmten Vertragsstrafen und 

 

2. die durchschnittliche Höhe aller verein-
barten bestimmbaren Vertragsstrafen. 

 

(4) Hinsichtlich der entstandenen An-
sprüche nach § 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 des Unterlassungsklagengesetzes ist je-
weils die Gesamthöhe der Ansprüche auf 
Aufwendungsersatz, auf Erstattung der 
Rechtsverfolgungskosten oder auf Zahlung 
der verwirkten Vertragsstrafen anzugeben. 
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(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten auch für 
Berichtspflichten nach § 8b Absatz 3 des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb in Verbindung mit § 4b Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 bis 3 des Unterlassungsklagen-
gesetzes. 

 

§ 19 § 23 

Nachfrist zur Erfüllung der Berichts-
pflichten 

u n v e r ä n d e r t  

Wenn qualifizierte Einrichtungen ihre 
Berichtspflichten nach § 4b Absatz 1 des 
Unterlassungsklagengesetzes oder qualifi-
zierte Wirtschaftsverbände ihre Berichts-
pflichten nach § 8b Absatz 3 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb in Ver-
bindung mit § 4b Absatz 1 des Unterlas-
sungsklagengesetzes innerhalb der gesetz-
lichen Frist nicht oder nur teilweise erfüllen, 
so hat das Bundesamt für Justiz die qualifi-
zierten Einrichtungen oder die qualifizierten 
Wirtschaftsverbände unverzüglich aufzufor-
dern, die Berichtspflichten innerhalb einer 
angemessenen Nachfrist zu erfüllen. 

 

A b s c h n i t t  4  A b s c h n i t t  5  

O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n ;  
S c h l u s s b e s t i m m u n g  

O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n ;  
S c h l u s s b e s t i m m u n g  

§ 20 § 24 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 
Absatz 1 Nummer 2 des Unterlassungskla-
gengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 9 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, oder nach § 9 Absatz 3 zu-
widerhandelt. 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 
Absatz 1 Nummer 2 des Unterlassungskla-
gengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 9 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, oder nach § 9 Absatz 3 o-
der nach § 21 Absatz 2 zuwiderhandelt. 
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(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 20 
Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehba-
ren Anordnung nach § 17 Absatz 2 zuwider-
handelt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 20 
Absatz 1 Nummer 5 des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehba-
ren Anordnung nach § 17 Absatz 2 zuwider-
handelt. 

§ 21 § 25 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 
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Artikel 11 

Gesetz zur Errichtung und Füh-
rung eines Registers über Un-
ternehmensbasisdaten und zur 

Einführung einer bundesein-
heitlichen Wirtschaftsnummer 

für Unternehmen 

Änderung des Gesetzes zur Er-
richtung und Führung eines Re-
gisters über Unternehmensba-
sisdaten und zur Einführung ei-
ner bundeseinheitlichen Wirt-
schaftsnummer für Unterneh-

men 

(Unternehmensbasisdatenre-
gistergesetz - UBRegG) 

vom: 09.07.2021 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 

20.12.2022 I 2727 

u n v e r ä n d e r t  

§ 5 § 5 

Datenübermittlung durch die Register-
behörde 

Datenübermittlung durch die Register-
behörde 

(1) Die Registerbehörde darf an fol-
gende öffentliche Stellen zu folgenden Zwe-
cken für die Anlässe nach Absatz 2 Unter-
nehmensbasisdaten übermitteln:  

(1) Die Registerbehörde darf an fol-
gende öffentliche Stellen zu folgenden Zwe-
cken für die Anlässe nach Absatz 2 Unter-
nehmensbasisdaten übermitteln: 

1. an die Registergerichte zur Pflege der 
Daten des Handels-, Genossenschafts-
, Partnerschafts- und Vereinsregisters, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. an die Landesjustizverwaltungen zur 
Verknüpfung mit den Indexdaten zu 
Eintragungen im Handels-, Genossen-
schafts-, Partnerschafts- und Vereins-
register, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. an die das Unternehmensregister im 
Sinne des § 8b des Handelsgesetz-
buchs führende Stelle zur Pflege der 
Daten des Unternehmensregisters, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. für Ermittlungs- und Durchsetzungs-
maßnahmen gegen Unternehmen nach 
dem EU-Verbraucherschutzdurchfüh-
rungsgesetz und der Verordnung (EU) 
2017/2394 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2017 über die Zusammenarbeit zwi-
schen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständi-
gen nationalen Behörden und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, 
S. 1), zuletzt geändert durch die Richtli-
nie (EU) 2019/771 (ABl. L 136 vom 
22.5.2019, S. 28) (CPC-Verordnung) an 
die nach § 2 des EU-Verbraucher-
schutzdurchführungsgesetzes zustän-
digen Behörden und die zentrale Ver-
bindungsstelle nach § 3 des EU-Ver-
braucherschutzdurchführungsgeset-
zes, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. an das Bundesamt für Justiz  5. an das Bundesamt für Justiz, 

a) zur Pflege der Daten des Gewerbe-
zentralregisters nach § 149 der Ge-
werbeordnung, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) zur Durchführung von  b) zur Durchführung von 

aa) Ordnungsgeldverfahren nach 
§ 335 des Handelsgesetz-
buchs, auch in Verbindung mit 
den §§ 335b, 339 Absatz 3 o-
der den §§ 340o, 341o oder 
341y des Handelsgesetz-
buchs, mit § 21 des Publizi-
tätsgesetzes, mit § 49 des D-
Markbilanzgesetzes, mit § 31 
des Vermögensanlagengeset-
zes, mit den §§ 6c oder 28l des 
Energiewirtschaftsgesetzes, 
mit § 8 des Telekommunikati-
onsgesetzes oder mit § 123 
Absatz 1, § 148 Absatz 1 oder 
§ 160 Absatz 1 des Kapitalan-
lagegesetzbuchs, 

aa) u n v e r ä n d e r t  
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bb) Bußgeldverfahren aufgrund 
der §§ 334 oder 341x des Han-
delsgesetzbuchs, des § 20 des 
Publizitätsgesetzes, des § 48 
des D-Markbilanzgesetzes, 
des § 30 des Vermögensanla-
gengesetzes, des § 405 des 
Aktiengesetzes, des § 87 des 
Gesetzes betreffend die Ge-
sellschaften mit beschränkter 
Haftung, des § 152 des Ge-
nossenschaftsgesetzes, des 
§ 145 des Markengesetzes o-
der des § 4 des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes, 

bb) u n v e r ä n d e r t  

cc) Verwaltungsverfahren nach 
§ 4a Absatz 2 des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes, 

cc) u n v e r ä n d e r t  

dd) Vollstreckungsverfahren, in 
denen das Bundesamt für Jus-
tiz Vollstreckungsbehörde 
nach § 2 Absatz 2 des Justiz-
beitreibungsgesetzes ist, 

dd) u n v e r ä n d e r t  

ee) Verfahren der Eintragung in 
die Liste der qualifizierten Ein-
richtungen nach § 4 Absatz 2 
des Unterlassungsklagenge-
setzes sowie nach § 8b Absatz 
2 des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb sowie 
Unternehmensdaten von Luft-
fahrtunternehmen und der 
Überprüfung dieser Eintragung 
nach § 4a Absatz 1 des Unter-
lassungsklagengesetzes so-
wie nach § 8b Absatz 3 des 
Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb, 

ee) Verfahren zur Eintragung in 
die Listen nach den §§ 4 und 
4d des Unterlassungsklagen-
gesetzes und nach § 8b des 
Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb sowie Verfah-
ren zur Überprüfung der Ein-
tragungen in diesen Listen, 

6. an die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung e. V. zur Pflege der Daten im 
zentralen Unternehmerverzeichnis der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
(§ 136a des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch), 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. an das Bundeszentralamt für Steuern 
zur Pflege der Daten in der Wirtschafts-
Identifikationsnummer-Datenbank (§ 
139c der Abgabenordnung), 

7. u n v e r ä n d e r t  
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8. an die Deutsche Bundesbank zur Spei-
cherung und zur Verwendung im Daten-
register der Europäischen Zentralbank 
über Institute und verbundene Unter-
nehmen, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. an die Bundesagentur für Arbeit zur 
Pflege der Daten in den Datenbestän-
den, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 281 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch sowie nach § 18i Absatz 6 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
geführt werden, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. an die vom Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat mit Zustim-
mung des Bundesrates nach § 3 Absatz 
2 Satz 2 des Onlinezugangsgesetzes 
bestimmte öffentliche Stelle zur Ver-
wendung in einem Organisationskonto 
im Sinne des § 2 Absatz 5 des Online-
zugangsgesetzes und 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. an das Statistische Bundesamt zur 
Pflege des Unternehmensregisters für 
statistische Verwendungszwecke nach 
§ 13 Absatz 1 des Bundesstatistikge-
setzes. 

11. u n v e r ä n d e r t  

Die Registerbehörde darf an öffentliche 
Stellen nach Satz 1 nur Unternehmensba-
sisdaten zu denjenigen Unternehmen nach 
§ 3 Absatz 1 übermitteln, für deren Daten die 
öffentliche Stelle nach den für sie geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen ver-
arbeitungsbefugt ist. 

Die Registerbehörde darf an öffentliche 
Stellen nach Satz 1 nur Unternehmensba-
sisdaten zu denjenigen Unternehmen nach 
§ 3 Absatz 1 übermitteln, für deren Daten die 
öffentliche Stelle nach den für sie geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen ver-
arbeitungsbefugt ist. 

(2) Die Registerbehörde übermittelt 
anlassbezogen an die öffentlichen Stellen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 bis 
9 und 11 in automatisierten Verfahren Un-
ternehmensbasisdaten aufgrund folgender 
Ereignisse:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. einmalig nach Errichtung des Basisre-
gisters nach § 1 Absatz 1, 

 

2. regelmäßig und wiederkehrend bei 
Neugründung, Änderung oder Beendi-
gung eines Unternehmens nach § 3 Ab-
satz 1. 
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Die öffentlichen Stellen nach Satz 1 sind be-
rechtigt, von der Registerbehörde durch au-
tomatisierte Verfahren Unternehmensbasis-
daten zu erhalten, soweit dies zur Erfüllung 
der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufga-
ben erforderlich ist. 

 

(3) Die Registerbehörde übermittelt 
den öffentlichen Stellen nach Absatz 1 Satz 
1 Nummer 4, 5 und 10 auf Ersuchen durch 
ein automatisiertes Abrufverfahren Unter-
nehmensbasisdaten, soweit dies zur Erfül-
lung der in ihrer Zuständigkeit liegenden 
Aufgaben erforderlich ist. Die Verantwor-
tung für die Zulässigkeit des einzelnen Ab-
rufs trägt die abrufende öffentliche Stelle. 
Die Registerbehörde überprüft die Zulässig-
keit der Abrufe durch geeignete Stichpro-
benverfahren sowie wenn dazu Anlass be-
steht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Unternehmensbasisdaten eines 
Unternehmens im Sinne von § 3 Absatz 1 
dürfen zur Verwendung in dessen Organisa-
tionskonto abweichend von Absatz 1 Satz 1 
Nummer 10 und Absatz 3 nur mit vorheriger 
Einwilligung des Unternehmens übermittelt 
und abgerufen werden. 

(4) Unternehmensbasisdaten eines 
Unternehmens im Sinne von § 3 Absatz 1 
dürfen zur Verwendung in dessen Organisa-
tionskonto abweichend von Absatz 1 Satz 1 
Nummer 10 und Absatz 3 nur mit vorheriger 
Einwilligung des Unternehmens übermittelt 
und abgerufen werden. 
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 Artikel 12 

Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb 

Änderung des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb 

( - UWG 2004) 
vom: 03.07.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 10.8.2021 

I 3433 
Änderung durch Art. 20 G v. 

24.6.2022 I 959 (Nr. 22) 

u n v e r ä n d e r t  

§ 5 § 5 

Irreführende geschäftliche Handlungen Irreführende geschäftliche Handlungen 

(1) Unlauter handelt, wer eine irrefüh-
rende geschäftliche Handlung vornimmt, die 
geeignet ist, den Verbraucher oder sonsti-
gen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, die er an-
dernfalls nicht getroffen hätte. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Eine geschäftliche Handlung ist ir-
reführend, wenn sie unwahre Angaben ent-
hält oder sonstige zur Täuschung geeignete 
Angaben über folgende Umstände enthält:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die wesentlichen Merkmale der Ware o-
der Dienstleistung wie Verfügbarkeit, 
Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zu-
sammensetzung, Zubehör, Verfahren 
oder Zeitpunkt der Herstellung, Liefe-
rung oder Erbringung, Zwecktauglich-
keit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, 
Beschaffenheit, Kundendienst und Be-
schwerdeverfahren, geographische o-
der betriebliche Herkunft, von der Ver-
wendung zu erwartende Ergebnisse o-
der die Ergebnisse oder wesentlichen 
Bestandteile von Tests der Waren oder 
Dienstleistungen; 
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2. den Anlass des Verkaufs wie das Vor-
handensein eines besonderen Preis-
vorteils, den Preis oder die Art und 
Weise, in der er berechnet wird, oder 
die Bedingungen, unter denen die Ware 
geliefert oder die Dienstleistung er-
bracht wird; 

 

3. die Person, Eigenschaften oder Rechte 
des Unternehmers wie Identität, Vermö-
gen einschließlich der Rechte des geis-
tigen Eigentums, den Umfang von Ver-
pflichtungen, Befähigung, Status, Zu-
lassung, Mitgliedschaften oder Bezie-
hungen, Auszeichnungen oder Ehrun-
gen, Beweggründe für die geschäftliche 
Handlung oder die Art des Vertriebs; 

 

4. Aussagen oder Symbole, die im Zu-
sammenhang mit direktem oder indirek-
tem Sponsoring stehen oder sich auf 
eine Zulassung des Unternehmers oder 
der Waren oder Dienstleistungen bezie-
hen; 

 

5. die Notwendigkeit einer Leistung, eines 
Ersatzteils, eines Austauschs oder ei-
ner Reparatur; 

 

6. die Einhaltung eines Verhaltenskode-
xes, auf den sich der Unternehmer ver-
bindlich verpflichtet hat, wenn er auf 
diese Bindung hinweist, oder 

 

7. Rechte des Verbrauchers, insbeson-
dere solche auf Grund von Garantiever-
sprechen oder Gewährleistungsrechte 
bei Leistungsstörungen. 

 

(3) Eine geschäftliche Handlung ist 
auch irreführend, wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. sie im Zusammenhang mit der Ver-
marktung von Waren oder Dienstleis-
tungen einschließlich vergleichender 
Werbung eine Verwechslungsgefahr 
mit einer anderen Ware oder Dienstleis-
tung oder mit der Marke oder einem an-
deren Kennzeichen eines Mitbewerbers 
hervorruft oder 
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2. mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union als identisch 
mit einer in anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union auf dem Markt be-
reitgestellten Ware vermarktet wird, ob-
wohl sich diese Waren in ihrer Zusam-
mensetzung oder in ihren Merkmalen 
wesentlich voneinander unterscheiden, 
sofern dies nicht durch legitime und ob-
jektive Faktoren gerechtfertigt ist. 

 

(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 
Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen ver-
gleichender Werbung sowie bildliche Dar-
stellungen und sonstige Veranstaltungen, 
die darauf zielen und geeignet sind, solche 
Angaben zu ersetzen. 

(4) Angaben im Sinne von Absatz 2 
sind auch Angaben im Rahmen vergleichen-
der Werbung sowie bildliche Darstellungen 
und sonstige Veranstaltungen, die darauf 
zielen und geeignet sind, solche Angaben 
zu ersetzen. 

(5) Es wird vermutet, dass es irrefüh-
rend ist, mit der Herabsetzung eines Preises 
zu werben, sofern der Preis nur für eine un-
angemessen kurze Zeit gefordert worden 
ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum 
der Preis gefordert worden ist, so trifft die 
Beweislast denjenigen, der mit der Preisher-
absetzung geworben hat. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 8 § 8 

Beseitigung und Unterlassung Beseitigung und Unterlassung 

(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzu-
lässige geschäftliche Handlung vornimmt, 
kann auf Beseitigung und bei Wiederho-
lungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch 
genommen werden. Der Anspruch auf Un-
terlassung besteht bereits dann, wenn eine 
derartige Zuwiderhandlung gegen § 3 oder 
§ 7 droht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Werden die Zuwiderhandlungen in 
einem Unternehmen von einem Mitarbeiter 
oder Beauftragten begangen, so sind der 
Unterlassungsanspruch und der Beseiti-
gungsanspruch auch gegen den Inhaber 
des Unternehmens begründet. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 ste-
hen zu:  

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 ste-
hen zu: 
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1. jedem Mitbewerber, der Waren oder 
Dienstleistungen in nicht unerhebli-
chem Maße und nicht nur gelegentlich 
vertreibt oder nachfragt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. denjenigen rechtsfähigen Verbänden 
zur Förderung gewerblicher oder 
selbstständiger beruflicher Interessen, 
die in der Liste der qualifizierten Wirt-
schaftsverbände nach § 8b eingetragen 
sind, soweit ihnen eine erhebliche Zahl 
von Unternehmern angehört, die Waren 
oder Dienstleistungen gleicher oder 
verwandter Art auf demselben Markt 
vertreiben, und die Zuwiderhandlung 
die Interessen ihrer Mitglieder berührt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den qualifizierten Einrichtungen, die in 
der Liste der qualifizierten Einrichtun-
gen nach § 4 des Unterlassungsklagen-
gesetzes eingetragen sind, oder den 
qualifizierten Einrichtungen aus ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die in dem Verzeichnis der Euro-
päischen Kommission nach Artikel 4 
Absatz 3 der Richtlinie 2009/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. April 2009 über Unterlas-
sungsklagen zum Schutz der Verbrau-
cherinteressen (ABl. L 110 vom 
1.5.2009, S. 30), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2018/302 (ABl. L 60I 
vom 2.3.2018, S. 1) geändert worden 
ist, eingetragen sind, 

3. den qualifizierten Verbraucherverbän-
den, die in der Liste nach § 4 des Un-
terlassungsklagengesetzes eingetra-
gen sind, und den qualifizierten Einrich-
tungen aus anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die in dem Ver-
zeichnis der Europäischen Kommission 
nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 4 der 
Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2020 über Verbands-
klagen zum Schutz der Kollektivinte-
ressen der Verbraucher und zur Auf-
hebung der Richtlinie 2009/22/EG 
(ABl. L 409 vom 4.12.2020, S. 1) einge-
tragen sind, 

4. den Industrie- und Handelskammern, 
den nach der Handwerksordnung er-
richteten Organisationen und anderen 
berufsständischen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts im Rahmen der Er-
füllung ihrer Aufgaben sowie den Ge-
werkschaften im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben bei der Vertretung 
selbstständiger beruflicher Interessen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(4) Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 
und 3 können die Ansprüche nicht geltend 
machen, solange ihre Eintragung ruht. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) § 13 des Unterlassungsklagenge-
setzes ist entsprechend anzuwenden; in § 
13 Absatz 1 und 3 Satz 2 des Unterlas-
sungsklagengesetzes treten an die Stelle 
der dort aufgeführten Ansprüche nach dem 
Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche 
nach dieser Vorschrift. Im Übrigen findet das 
Unterlassungsklagengesetz keine Anwen-
dung, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4e 
des Unterlassungsklagengesetzes vor. 

(5) § 13 des Unterlassungsklagenge-
setzes ist entsprechend anzuwenden; in § 
13 Absatz 1 und 3 Satz 2 des Unterlas-
sungsklagengesetzes treten an die Stelle 
der dort aufgeführten Ansprüche nach dem 
Unterlassungsklagengesetzes die An-
sprüche nach dieser Vorschrift. Macht eine 
anspruchsberechtigte Stelle nach Ab-
satz 3 Nummer 3 Ansprüche nach Absatz 
1 gerichtlich geltend, so sind die §§ 5a 
und 6a des Unterlassungsklagengeset-
zes entsprechend anzuwenden. Im Übri-
gen findet das Unterlassungsklagengesetz 
keine Anwendung, es sei denn es liegt ein 
Fall des § 2a des Unterlassungsklagenge-
setzes vor. 

§ 8b § 8b 

Liste der qualifizierten Wirtschaftsver-
bände 

Liste der qualifizierten Wirtschaftsver-
bände 

(1) Das Bundesamt für Justiz führt 
eine Liste der qualifizierten Wirtschaftsver-
bände und veröffentlicht sie in der jeweils 
aktuellen Fassung auf seiner Internetseite. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein rechtsfähiger Verband, zu des-
sen satzungsmäßigen Aufgaben es gehört, 
gewerbliche oder selbstständige berufliche 
Interessen zu verfolgen und zu fördern so-
wie zu Fragen des lauteren Wettbewerbs zu 
beraten und zu informieren, wird auf seinen 
Antrag in die Liste eingetragen, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. er mindestens 75 Unternehmer als Mit-
glieder hat, 

 

2. er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit 
mindestens einem Jahr seine satzungs-
mäßigen Aufgaben wahrgenommen 
hat, 

 

3. auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit 
sowie seiner personellen, sachlichen 
und finanziellen Ausstattung gesichert 
erscheint, dass er  

 

a) seine satzungsmäßigen Aufgaben 
auch künftig dauerhaft wirksam 
und sachgerecht erfüllen wird und 
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b) seine Ansprüche nicht vorwiegend 
geltend machen wird, um für sich 
Einnahmen aus Abmahnungen o-
der Vertragsstrafen zu erzielen, 

 

4. seinen Mitgliedern keine Zuwendungen 
aus dem Verbandsvermögen gewährt 
werden und Personen, die für den Ver-
band tätig sind, nicht durch unange-
messen hohe Vergütungen oder andere 
Zuwendungen begünstigt werden. 

 

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a 
bis 4d des Unterlassungsklagengesetzes 
sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Vorschriften für qualifizierte 
Verbraucherverbände in § 4 Absatz 3 und 
4 und in §§ 4a bis 4c und 4f des Unterlas-
sungsklagengesetzes sind auf die qualifi-
zierten Wirtschaftsverbände entspre-
chend anzuwenden. Ergänzend zu den Be-
richtspflichten der qualifizierten Wirt-
schaftsverbände nach § 4b Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 des Unterlassungsklagenge-
setzes sind auch die Anzahl der gestell-
ten Anträge auf Erlass von einstweiligen 
Verfügungen und die Anzahl der erhobe-
nen Klagen zur Durchsetzung der in die-
ser Vorschrift genannten Ansprüche an-
zugeben. 

§ 10 § 10 

Gewinnabschöpfung Gewinnabschöpfung 

(1) Wer vorsätzlich eine nach § 3 oder 
§ 7 unzulässige geschäftliche Handlung vor-
nimmt und hierdurch zu Lasten einer Viel-
zahl von Abnehmern einen Gewinn erzielt, 
kann von den gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 
2 bis 4 zur Geltendmachung eines Unterlas-
sungsanspruchs Berechtigten auf Heraus-
gabe dieses Gewinns an den Bundeshaus-
halt in Anspruch genommen werden. 

(1) Wer vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig eine nach § 3 oder § 7 unzulässige ge-
schäftliche Handlung vornimmt und hier-
durch zu Lasten einer Vielzahl von Abneh-
mern einen Gewinn erzielt, kann von den 
gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur 
Geltendmachung eines Unterlassungsan-
spruchs Berechtigten auf Herausgabe die-
ses Gewinns an den Bundeshaushalt in An-
spruch genommen werden. Ist zwischen 
den Parteien streitig, ob durch die unzu-
lässige geschäftliche Handlung zu Las-
ten einer Vielzahl von Abnehmern ein Ge-
winn erzielt wurde oder wie hoch der er-
zielte Gewinn ist, so entscheidet hierüber 
das Gericht unter Würdigung aller Um-
stände nach freier Überzeugung. 
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(2) Auf den Gewinn sind die Leistun-
gen anzurechnen, die der Schuldner auf 
Grund der Zuwiderhandlung an Dritte oder 
an den Staat erbracht hat. Soweit der 
Schuldner solche Leistungen erst nach Er-
füllung des Anspruchs nach Absatz 1 er-
bracht hat, erstattet die zuständige Stelle 
des Bundes dem Schuldner den abgeführ-
ten Gewinn in Höhe der nachgewiesenen 
Zahlungen zurück. 

(2) Auf den Gewinn sind die Leistun-
gen anzurechnen, die der Schuldner auf 
Grund der Zuwiderhandlung an Dritte oder 
an den Staat erbracht hat. Soweit der 
Schuldner solche Leistungen erst nach Er-
füllung des Anspruchs nach Absatz 1 er-
bracht hat, erstattet das Bundesamt für 
Justiz dem Schuldner den abgeführten Ge-
winn in Höhe der nachgewiesenen Zahlun-
gen zurück. 

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger 
den Gewinn, so gelten die §§ 428 bis 430 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-
chend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Gläubiger haben der zuständi-
gen Stelle des Bundes über die Geltendma-
chung von Ansprüchen nach Absatz 1 Aus-
kunft zu erteilen. Sie können von der zustän-
digen Stelle des Bundes Erstattung der für 
die Geltendmachung des Anspruchs erfor-
derlichen Aufwendungen verlangen, soweit 
sie vom Schuldner keinen Ausgleich erlan-
gen können. Der Erstattungsanspruch ist 
auf die Höhe des an den Bundeshaushalt 
abgeführten Gewinns beschränkt. 

(4) Die Gläubiger haben dem Bun-
desamt für Justiz über die Geltendma-
chung von Ansprüchen nach Absatz 1 Aus-
kunft zu erteilen. 

(5) Zuständige Stelle im Sinn der Ab-
sätze 2 und 4 ist das Bundesamt für Justiz. 

(5) Haben die Gläubiger einen An-
spruch gegen den Schuldner auf Ersatz 
der für die Geltendmachung des An-
spruchs erforderlichen Aufwendungen 
und können sie vom Schuldner keinen 
Ausgleich erlangen, so können sie die 
Erstattung dieser Aufwendungen vom 
Bundesamt für Justiz verlangen. Der An-
spruch nach Satz 1 ist auf die Höhe des 
an den Bundeshaushalt abgeführten Ge-
winns beschränkt. 
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 (6) Die Gläubiger können vom Bun-
desamt für Justiz Ersatz der Aufwendun-
gen verlangen, die für eine Finanzierung 
des gerichtlichen Verfahrens durch ei-
nen gewerblichen Prozessfinanzierer 
entstanden sind, wenn das Bundesamt 
für Justiz vor Einleitung des gerichtli-
chen Verfahrens die Inanspruchnahme 
dieser Finanzierung bewilligt hat. Das 
Bundesamt für Justiz bewilligt die Inan-
spruchnahme der Finanzierung, wenn 
die beabsichtigte Rechtsverfolgung un-
ter Berücksichtigung der gesamten Um-
stände nicht missbräuchlich ist und die 
Aufwendungen für den Prozessfinanzie-
rer üblich und angemessen sind. 

§ 20 § 20 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit Absatz 2 Nummer 1 oder 2 mit 
einem Telefonanruf oder unter Verwen-
dung einer automatischen Anrufma-
schine gegenüber einem Verbraucher 
ohne dessen vorherige ausdrückliche 
Einwilligung wirbt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 7a Absatz 1 eine dort ge-
nannte Einwilligung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
dokumentiert oder nicht oder nicht min-
destens fünf Jahre aufbewahrt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 8b Absatz 3 in Verbindung 
mit § 4b Absatz 1 des Unterlassungs-
klagengesetzes, auch in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach § 4d 
Nummer 2 des Unterlassungsklagenge-
setzes, einen dort genannten Bericht 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstattet oder 

3. entgegen § 8 Absatz 5 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 6a Absatz 1 Satz 3 des Un-
terlassungsklagengesetzes eine dort 
genannte Zustellung nicht oder nicht 
rechtzeitig bekannt macht, 
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4. einer Rechtsverordnung nach § 8b Ab-
satz 3 in Verbindung mit § 4d Nummer 
1 des Unterlassungsklagengesetzes o-
der einer vollziehbaren Anordnung auf 
Grund einer solchen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsver-
ordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist. 

4. einer Rechtsverordnung nach § 8b Ab-
satz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 4f 
Nummer 1 oder 2 des Unterlassungs-
klagengesetzes oder einer vollziehba-
ren Anordnung auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, oder 

 5. entgegen § 8b Absatz 3 in Verbin-
dung mit § 4b Absatz 1 des Unterlas-
sungsklagengesetzes, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 4f Nummer 3 des Unterlas-
sungsklagengesetzes, einen dort ge-
nannten Bericht nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig erstattet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit ei-
ner Geldbuße bis zu dreihunderttausend 
Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 
2 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro und in den übrigen Fällen mit einer 
Geldbuße bis zu hunderttausend Euro ge-
ahndet werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 und 2 die Bundes-
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, in den 
übrigen Fällen das Bundesamt für Justiz. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 und 2 die Bundes-
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, in den 
übrigen Fällen das Bundesamt für Justiz. 
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 Artikel 13 

Gesetz über den Schutz von 
Marken und sonstigen Kennzei-

chen 

Änderung des Gesetzes über 
den Schutz von Marken und 

sonstigen Kennzeichen 

(Markengesetz - MarkenG) 
vom: 25.10.1994 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 10 Abs. 1 G v. 

27.7.2021 I 3274 
Änderung durch Art. 5 G v. 

10.8.2021 I 3490 (Nr. 53) 

u n v e r ä n d e r t  

§ 135 § 135 

Ansprüche wegen Verletzung Ansprüche wegen Verletzung 

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr 
Handlungen vornimmt, die gegen Artikel 13 
der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 versto-
ßen, kann von den nach § 8 Abs. 3 des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
zur Geltendmachung von Ansprüchen Be-
rechtigten bei Wiederholungsgefahr auf Un-
terlassung in Anspruch genommen werden. 
Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine 
Zuwiderhandlung erstmalig droht. Die §§ 18, 
19, 19a und 19c gelten entsprechend. 

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr 
Handlungen vornimmt, die gegen Artikel 13 
der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 versto-
ßen, kann bei Wiederholungsgefahr auf Un-
terlassung in Anspruch genommen werden. 
Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine 
Zuwiderhandlung erstmalig droht. Die An-
sprüche nach Satz 1 stehen zu 

 1. den nach § 8 Absatz 3 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb 
zur Geltendmachung von Ansprü-
chen Berechtigten, 

 2. Vereinigungen im Sinne des Artikel 3 
Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1151/2012, 
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 3. anerkannten Erzeugerorganisatio-
nen, anerkannten Vereinigungen von 
Erzeugerorganisationen und aner-
kannten Branchenverbänden im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EWG) Nr. 
922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671; L 
189 vom 27.6.2014, S. 261; L 130 vom 
19.5.2016, S. 18; L 34 vom 9.2.2017, 
S. 41; L 106 vom 6.4.2020, S. 12), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2021/2117 (ABl. L 435 vom 6.12.2021, 
S. 262) geändert worden ist, in ihrer 
jeweils geltenden Fassung, wenn de-
ren Zielsetzung auch den Schutz ge-
gen Verstöße nach Artikel 13 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1151/2012 umfasst. 

 Die §§ 18, 19, 19a und 19c geltend ent-
sprechend. 

(2) § 128 Abs. 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

(2) § 128 Abs. 2 und 3 gilt entspre-
chend. 
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 Artikel 14 

Luftverkehrsgesetz Änderung des Luftverkehrsge-
setzes 

( - LuftVG) 
vom: 01.08.1922 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 11 G v. 
30.11.2019 I 1942 

Änderung durch Art. 42 G v. 
2.3.2023 I Nr. 56 

u n v e r ä n d e r t  

§ 57b § 57b 

Gemeinsame Vorschriften Gemeinsame Vorschriften 

(1) Die Streitigkeiten nach den §§ 57 
und 57a betreffen Zahlungsansprüche bis 
zu 5 000 Euro aus einer Luftbeförderung, 
die einem Verbraucher (§ 13 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) geschuldet wird, und die 
geltend gemacht werden wegen  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. der Nichtbeförderung, der verspäteten 
Beförderung oder der Herabstufung von 
Fluggästen in eine niedrigere Klasse 
sowie der Annullierung von Flügen, 

 

2. der Zerstörung, der Beschädigung, des 
Verlustes oder der verspäteten Beför-
derung von Reisegepäck, 

 

3. der Zerstörung, der Beschädigung oder 
des Verlustes von Sachen, die der Flug-
gast an sich trägt oder mit sich führt, o-
der 

 

4. Pflichtverletzungen bei der Beförderung 
von behinderten Fluggästen und Flug-
gästen mit eingeschränkter Mobilität. 

 

Streitigkeiten über Zahlungsansprüche 
nach Satz 1 von mehr als 5 000 Euro kön-
nen Gegenstand der Schlichtung nach § 57 
sein, wenn die Verfahrensordnung dies vor-
sieht. 
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(2) Die Schlichtungsstellen nach den 
§§ 57 und 57a können nicht angerufen wer-
den, wenn  

(2) Die Schlichtungsstellen nach den 
§§ 57 und 57a können nicht angerufen wer-
den, wenn 

1. keine Zuständigkeit deutscher Gerichte 
gegeben ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Anspruch bereits bei einem Gericht 
rechtshängig ist oder rechtshängig war, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der streitige Anspruch oder das Rechts-
verhältnis des Fluggastes, das den Ge-
genstand des Streitbeilegungsverfah-
rens bildet, zum Klageregister einer 
Musterfeststellungsklage nach § 608 
der Zivilprozessordnung wirksam ange-
meldet ist, 

3. der streitige Anspruch oder das Rechts-
verhältnis des Fluggastes, das den Ge-
genstand des Streitbeilegungsverfah-
rens bildet, zum Verbandsklageregis-
ter nach § 46 des Verbraucherrechte-
durchsetzungsgesetzes wirksam an-
gemeldet ist, 

4. der Anspruch bereits bei einer Schlich-
tungsstelle nach § 57 oder § 57a gel-
tend gemacht worden ist, die zur 
Schlichtung des Anspruchs angerufen 
werden konnte und deren Anrufung 
nicht nach Nummer 6 ausgeschlossen 
war, 

4.  u n v e r ä n d e r t  

5. das Schlichtungsbegehren missbräuch-
lich ist, insbesondere wenn die Streitig-
keit durch außergerichtlichen Vergleich 
bereits beigelegt ist, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. der Anspruch nicht unmittelbar gegen-
über dem Luftfahrtunternehmen gel-
tend gemacht worden ist, wenn das 
Luftfahrtunternehmen den geltend ge-
machten Anspruch nicht abgelehnt hat 
oder wenn das Luftfahrtunternehmen 
den geltend gemachten Anspruch we-
der anerkannt noch abgelehnt hat und 
seit der Geltendmachung nicht mehr als 
2 Monate vergangen sind oder 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die Höhe des Anspruchs 10 Euro nicht 
überschreitet. 

7. u n v e r ä n d e r t  
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Die Schlichtung nach den §§ 57 und 57a 
wird unzulässig, wenn während des Schlich-
tungsverfahrens der Anspruch bei einem 
Gericht rechtshängig gemacht wird oder der 
streitige Anspruch oder das Rechtsverhält-
nis des Fluggastes, das den Gegenstand 
des Streitbeilegungsverfahrens bildet, zum 
Klageregister einer rechtshängigen Muster-
feststellungsklage nach § 608 der Zivilpro-
zessordnung wirksam angemeldet wird. 

Die Schlichtung nach den §§ 57 und 57a 
wird unzulässig, wenn während des Schlich-
tungsverfahrens der Anspruch bei einem 
Gericht rechtshängig gemacht wird oder der 
streitige Anspruch oder das Rechtsverhält-
nis des Fluggastes, das den Gegenstand 
des Streitbeilegungsverfahrens bildet, zum 
rechtshängigen Verbandsklageregister 
nach § 46 des Verbraucherrechtedurch-
setzungsgesetzes wirksam angemeldet 
wird. 

(3) Die Schlichtungsstellen können die 
Schlichtung ablehnen, wenn eine grund-
sätzliche Rechtsfrage, die für die Bewertung 
der Streitigkeit erheblich ist, nicht geklärt ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Recht, die Gerichte anzurufen, 
bleibt unberührt. 

(4) Das Recht, die Gerichte anzurufen, 
bleibt unberührt. 
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 Artikel 15 

Gesetz über die alternative 
Streitbeilegung in Verbraucher-

sachen 

Änderung des Gesetzes über 
die alternative Streitbeilegung 

in Verbrauchersachen 

(Verbraucherstreitbeilegungs-
gesetz - VSBG) 

vom: 19.02.2016 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 Abs. 3 G v. 

25.6.2020 I 1474 

u n v e r ä n d e r t  

§ 9 § 9 

Beteiligung von Verbraucherverbänden 
und Unternehmerverbänden 

Beteiligung von Verbraucherverbänden 
und Unternehmerverbänden 

(1) Die Festlegung und die Änderung 
der Zuständigkeit der Verbraucherschlich-
tungsstelle, die Aufstellung und Änderung 
der Verfahrensordnung sowie die Bestel-
lung und Abberufung eines Streitmittlers be-
dürfen der Beteiligung eines Verbraucher-
verbands, wenn der Träger der Verbrau-
cherschlichtungsstelle  

(1) Die Festlegung und die Änderung 
der Zuständigkeit der Verbraucherschlich-
tungsstelle, die Aufstellung und Änderung 
der Verfahrensordnung sowie die Bestel-
lung und Abberufung eines Streitmittlers be-
dürfen der Beteiligung eines Verbraucher-
verbands, wenn der Träger der Verbrau-
cherschlichtungsstelle 

1. ein Unternehmerverband ist oder 1. u n v e r ä n d e r t  

2. ausschließlich oder überwiegend finan-
ziert wird  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) von einem Unternehmerverband o-
der 

 

b) von einem Unternehmer oder meh-
reren Unternehmern. 

 

Der Verbraucherverband muss eine qualifi-
zierte Einrichtung nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Unterlassungsklagengeset-
zes sein und sich für die Vertretung von Ver-
braucherinteressen im Zuständigkeitsbe-
reich der Verbraucherschlichtungsstelle 
fachlich eignen. Die Beteiligung ist in den 
Regeln über die Organisation der Verbrau-
cherschlichtungsstelle vorzusehen. 

Der Verbraucherverband muss eine Stelle 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Un-
terlassungsklagengesetzes sein und sich für 
die Vertretung von Verbraucherinteressen 
im Zuständigkeitsbereich der Verbraucher-
schlichtungsstelle fachlich eignen. Die Be-
teiligung ist in den Regeln über die Organi-
sation der Verbraucherschlichtungsstelle 
vorzusehen. 
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(2) Ist der Träger der Verbraucher-
schlichtungsstelle ein Verbraucherverband 
oder wird der Träger der Verbraucher-
schlichtungsstelle von einem Verbraucher-
verband ausschließlich oder überwiegend fi-
nanziert, ist Absatz 1 Satz 1 und 3 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an Stelle des 
Verbraucherverbands ein Unternehmerver-
band tritt. Der Unternehmerverband muss 
sich für die Vertretung von Unternehmerin-
teressen im Zuständigkeitsbereich der Ver-
braucherschlichtungsstelle fachlich eignen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 14 § 14 

Ablehnungsgründe Ablehnungsgründe 

(1) Der Streitmittler lehnt die Durchfüh-
rung eines Streitbeilegungsverfahrens ab, 
wenn  

(1) Der Streitmittler lehnt die Durchfüh-
rung eines Streitbeilegungsverfahrens ab, 
wenn 

1. die Streitigkeit nicht in die Zuständigkeit 
der Verbraucherschlichtungsstelle fällt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der streitige Anspruch nicht zuvor ge-
genüber dem Antragsgegner geltend 
gemacht worden ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der streitige Anspruch oder das Rechts-
verhältnis des Verbrauchers, das den 
Gegenstand des Streitbeilegungsver-
fahrens bildet, zum Klageregister nach 
§ 608 Absatz 1 der Zivilprozessordnung 
angemeldet ist und die Musterfeststel-
lungsklage noch rechtshängig ist, oder 

3. Ansprüche oder Rechtsverhältnisse, 
die Gegenstand des Streitbeilegungs-
verfahrens sind, zu einer Musterfest-
stellungsklage oder einer Abhilfe-
klage im Verbandsklageregister an-
gemeldet wurden und die Klage noch 
rechtshängig ist, 

4. der Antrag offensichtlich ohne Aussicht 
auf Erfolg ist oder mutwillig erscheint, 
insbesondere weil  

4. der Antrag offensichtlich ohne Aussicht 
auf Erfolg ist oder mutwillig erscheint, 
insbesondere weil 

a) der streitige Anspruch bei Antrag-
stellung bereits verjährt war und 
der Unternehmer sich auf die Ver-
jährung beruft, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Streitigkeit bereits beigelegt ist, b) die Streitigkeit bereits beigelegt ist 
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c) zu der Streitigkeit ein Antrag auf 
Prozesskostenhilfe bereits mit der 
Begründung zurückgewiesen wor-
den ist, dass die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung keine hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg bietet o-
der mutwillig erscheint. 

c) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Verfahrensordnung kann vor-
sehen, dass der Streitmittler die Durchfüh-
rung eines von einem Verbraucher eingelei-
teten Streitbeilegungsverfahrens nach § 4 
Absatz 1 in folgenden Fällen ablehnt:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Verbraucherschlichtungsstelle hat 
bereits ein Verfahren zur Beilegung der 
Streitigkeit durchgeführt oder die Strei-
tigkeit ist bei einer anderen Verbrau-
cherschlichtungsstelle anhängig, 

 

2. ein Gericht hat zu der Streitigkeit bereits 
eine Sachentscheidung getroffen oder 
die Streitigkeit ist bei einem Gericht 
rechtshängig, es sei denn, das Gericht 
ordnet nach § 278a Absatz 2 der Zivil-
prozessordnung im Hinblick auf das 
Verfahren vor der Verbraucherschlich-
tungsstelle das Ruhen des Verfahrens 
an, 

 

3. der Streitwert überschreitet oder unter-
schreitet eine bestimmte Höhe, 

 

4. die Behandlung der Streitigkeit würde 
den effektiven Betrieb der Verbraucher-
schlichtungsstelle ernsthaft beeinträch-
tigen, insbesondere weil  

 

a) die Verbraucherschlichtungsstelle 
den Sachverhalt oder rechtliche 
Fragen nur mit einem unangemes-
senen Aufwand klären kann, 

 

b) eine grundsätzliche Rechtsfrage, 
die für die Bewertung der Streitig-
keit erheblich ist, nicht geklärt ist. 

 

Die Ablehnungsgründe dürfen den Zugang 
von Verbrauchern zu dem Streitbeilegungs-
verfahren nicht erheblich beeinträchtigen. 
Für Anträge nach § 4 Absatz 3 gelten die in 
den Sätzen 1 und 2 vorgesehenen Be-
schränkungen der zulässigen Ablehnungs-
gründe nicht. 
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(3) Die Verbraucherschlichtungsstelle 
teilt dem Antragsteller und, sofern der An-
trag bereits an den Antragsgegner übermit-
telt worden ist, auch dem Antragsgegner die 
Ablehnung in Textform und unter Angabe 
der Gründe mit. Sie übermittelt die Ableh-
nungsentscheidung innerhalb von drei Wo-
chen nach Eingang des Antrags. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Streitmittler kann die weitere 
Durchführung eines Streitbeilegungsverfah-
rens aus den in den Absätzen 1 und 2 auf-
geführten Gründen ablehnen, wenn der Ab-
lehnungsgrund erst während des Verfah-
rens eintritt oder bekannt wird. Der Ableh-
nungsgrund nach Absatz 1 Nummer 2 greift 
nicht, wenn der Antragsgegner in die Durch-
führung des Streitbeilegungsverfahrens ein-
willigt oder Erklärungen zur Sache abgibt. 
Absatz 3 Satz 1 ist anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Streitmittler setzt das Streitbei-
legungsverfahren aus, wenn der Antrags-
gegner geltend macht, dass seit der Gel-
tendmachung des streitigen Anspruchs 
durch den Antragsteller gegenüber dem An-
tragsgegner nicht mehr als zwei Monate ver-
gangen sind, und der Antragsgegner den 
streitigen Anspruch in dieser Zeit weder an-
erkannt noch abgelehnt hat. Der Streitmittler 
lehnt die weitere Durchführung des Streit-
beilegungsverfahrens ab, wenn der An-
tragsgegner den streitigen Anspruch inner-
halb von zwei Monaten seit dessen Geltend-
machung vollständig anerkennt; Absatz 3 
Satz 1 ist anzuwenden. Erkennt der An-
tragsgegner den streitigen Anspruch nicht 
innerhalb von zwei Monaten seit dessen 
Geltendmachung vollständig an, so setzt 
der Streitmittler das Verfahren nach Ablauf 
von zwei Monaten ab Geltendmachung des 
streitigen Anspruchs fort. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 30 § 30 

Zuständigkeit und Verfahren der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes 

Zuständigkeit und Verfahren der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes 

(1) Die Universalschlichtungsstelle 
des Bundes führt auf Antrag eines Verbrau-
chers Verfahren zur außergerichtlichen Bei-
legung folgender Streitigkeiten durch:  

(1) Die Universalschlichtungsstelle 
des Bundes führt auf Antrag eines Verbrau-
chers Verfahren zur außergerichtlichen Bei-
legung folgender Streitigkeiten durch: 
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1. Streitigkeiten aus einem Verbraucher-
vertrag nach § 310 Absatz 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs oder über das 
Bestehen eines solchen Vertragsver-
hältnisses; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Streitigkeiten, zu welchen in einem 
rechtskräftigen Urteil über eine Muster-
feststellungsklage nach § 613 Absatz 1 
Satz 1 der Zivilprozessordnung oder ei-
nem Vergleich nach § 611 Absatz 1 der 
Zivilprozessordnung bindende Feststel-
lungen getroffen wurden und zu denen 
die streitgegenständlichen Ansprüche 
oder Rechtsverhältnisse des Verbrau-
chers nach § 608 Absatz 1 der Zivilpro-
zessordnung zum Klageregister wirk-
sam angemeldet waren. 

2. Streitigkeiten, zu welchen in einem 
rechtskräftigen Urteil über eine Muster-
feststellungsklage nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2 des Verbraucherrechte-
durchsetzungsgesetzes oder in ei-
nem Vergleich nach § 9 des Verbrau-
cherrechtedurchsetzungsgesetzes 
bindende Feststellungen getroffen wer-
den und zu denen die streitgegenständ-
lichen Ansprüche oder Rechtsverhält-
nisse nach § 46 des Verbraucher-
rechtedurchsetzungsgesetzes zum 
Verbandsklageregister angemeldet 
waren. 

Dies gilt nicht, wenn es sich um arbeitsver-
tragliche Streitigkeiten oder um Streitigkei-
ten, für deren Beilegung Verbraucher-
schlichtungsstellen nach anderen Rechts-
vorschriften anerkannt, beauftragt oder ein-
gerichtet werden, handelt oder wenn eine 
Verbraucherschlichtungsstelle, die eine ein-
schränkende Zuständigkeitsregelung ge-
mäß § 4 Absatz 1a Nummer 1 bis 3 getroffen 
hat, für die außergerichtliche Beilegung der 
in Satz 1 genannten Streitigkeiten zuständig 
ist. 

Dies gilt nicht, wenn es sich um arbeitsver-
tragliche Streitigkeiten oder um Streitigkei-
ten, für deren Beilegung Verbraucher-
schlichtungsstellen nach anderen Rechts-
vorschriften anerkannt, beauftragt oder ein-
gerichtet werden, handelt oder wenn eine 
Verbraucherschlichtungsstelle, die eine ein-
schränkende Zuständigkeitsregelung ge-
mäß § 4 Absatz 1a Nummer 1 bis 3 getroffen 
hat, für die außergerichtliche Beilegung der 
in Satz 1 genannten Streitigkeiten zuständig 
ist. 

(2) Die Universalschlichtungsstelle 
des Bundes lehnt die Durchführung eines 
Streitbeilegungsverfahrens ab, wenn  

(2) Die Universalschlichtungsstelle 
des Bundes lehnt die Durchführung eines 
Streitbeilegungsverfahrens ab, wenn 

1. eine andere Verbraucherschlichtungs-
stelle mit einer einschränkenden Zu-
ständigkeitsregelung gemäß § 4 Absatz 
1a Nummer 1 bis 3 oder einer vorrangi-
gen Zuständigkeit gemäß § 4 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 für die Beilegung der 
Streitigkeit zuständig ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sich die Niederlassung des Unterneh-
mers nicht im Inland befindet, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. es sich um eine Streitigkeit aus einem 
in § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ge-
nannten Vertrag handelt, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. der Wert des Streitgegenstands weni-
ger als 10 Euro oder mehr als 50 000 
Euro beträgt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. der streitige Anspruch oder das Rechts-
verhältnis des Verbrauchers, das den 
Gegenstand des Streitbeilegungsver-
fahrens bildet, zum Klageregister einer 
Musterfeststellungsklage nach § 608 
der Zivilprozessordnung angemeldet ist 
oder während des Streitbeilegungsver-
fahrens wirksam angemeldet wird und 
die Musterfeststellungsklage noch 
rechtshängig ist, 

5. die streitigen Ansprüche oder 
Rechtsverhältnisse, die den Gegen-
stand des Streitbeilegungsverfahrens 
bilden, zu einer Abhilfeklage oder ei-
ner Musterfeststellungsklage im Ver-
bandsklageregister angemeldet wur-
den und die Klage noch rechtshängig 
ist, 

6. der streitige Anspruch nicht zuvor ge-
genüber dem Unternehmer geltend ge-
macht worden ist oder 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. der Antrag offensichtlich ohne Aussicht 
auf Erfolg ist oder mutwillig erscheint, 
insbesondere weil  

7. u n v e r ä n d e r t  

a) der streitige Anspruch bei Antrag-
stellung bereits verjährt war und 
der Unternehmer sich auf die Ver-
jährung beruft, 

 

b) die Streitigkeit bereits beigelegt ist,  

c) zu der Streitigkeit ein Antrag auf 
Prozesskostenhilfe bereits mit der 
Begründung zurückgewiesen wor-
den ist, dass die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung keine hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg bietet o-
der mutwillig erscheint. 

 

(3) Die Verfahrensordnung der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes kann wei-
tere nach § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 
2 und 4 und Satz 2 zulässige Ablehnungs-
gründe vorsehen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Universalschlichtungsstelle 
des Bundes teilt dem Verbraucher im Fall 
des Absatzes 2 Nummer 1 mit der Ableh-
nungsentscheidung eine zuständige Ver-
braucherschlichtungsstelle mit, an die er 
sich wenden kann. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Universalschlichtungsstelle 
des Bundes kann einen Schlichtungsvor-
schlag nach Aktenlage unterbreiten, wenn 
der Unternehmer, der zur Teilnahme am 
Verfahren der Universalschlichtungsstelle 
bereit oder verpflichtet ist, zu dem Antrag 
des Verbrauchers keine Stellungnahme ab-
gibt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Von der Bereitschaft des Unterneh-
mers zur Teilnahme am Streitbeilegungs-
verfahren ist auszugehen, wenn er gegen-
über dem Verbraucher, auf seiner Webseite 
oder in seinen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen erklärt hat, an Streitbeilegungsver-
fahren vor der Universalschlichtungsstelle 
des Bundes teilzunehmen. Von der Bereit-
schaft des Unternehmers ist auch dann aus-
zugehen, wenn er zwar keine Teilnahmebe-
reitschaft nach Satz 1 erklärt hat, aber die 
Teilnahme am Verfahren nicht innerhalb von 
drei Wochen ablehnt, nachdem ihm der An-
trag des Verbrauchers von der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes übermit-
telt worden ist. Die Universalschlichtungs-
stelle des Bundes muss den Unternehmer 
zugleich mit der Übermittlung des Antrags 
auf die in Satz 2 geregelte Rechtsfolge hin-
weisen und ferner darauf hinweisen, dass 
für die Durchführung des Streitbeilegungs-
verfahrens eine Gebühr nach § 31 oder im 
Fall der beauftragten Universalschlichtungs-
stelle des Bundes ein Entgelt nach § 23 er-
hoben werden kann. 

(6) Von der Bereitschaft des Unterneh-
mers zur Teilnahme am Streitbeilegungs-
verfahren ist auszugehen, wenn er gegen-
über dem Verbraucher, auf seiner Webseite 
oder in seinen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen erklärt hat, an Streitbeilegungsver-
fahren vor der Universalschlichtungsstelle 
des Bundes teilzunehmen. Von der Bereit-
schaft des Unternehmers ist auch dann aus-
zugehen, wenn er zwar keine Teilnahmebe-
reitschaft nach Satz 1 erklärt hat, aber die 
Teilnahme am Verfahren nicht innerhalb von 
drei Wochen ablehnt, nachdem ihm der An-
trag des Verbrauchers von der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes übermit-
telt worden ist. Die Universalschlichtungs-
stelle des Bundes muss den Unternehmer 
zugleich mit der Übermittlung des Antrags 
auf die in Satz 2 geregelte Rechtsfolge hin-
weisen und ferner darauf hinweisen, dass 
für die Durchführung des Streitbeilegungs-
verfahrens eine Gebühr nach § 31 oder im 
Fall der beauftragten Universalschlichtungs-
stelle des Bundes ein Entgelt nach § 23 er-
hoben werden kann. 
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 Artikel 16 

Arbeitsgerichtsgesetz Änderung des Arbeitsgerichts-
gesetzes 

( - ArbGG) 
vom: 03.09.1953 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 4.1.2023 I 

Nr. 10 

u n v e r ä n d e r t  

§ 46 § 46 

Grundsatz Grundsatz 

(1) Das Urteilsverfahren findet in den 
in § 2 Abs. 1 bis 4 bezeichneten bürgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten Anwendung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Für das Urteilsverfahren des ersten 
Rechtszugs gelten die Vorschriften der Zivil-
prozeßordnung über das Verfahren vor den 
Amtsgerichten entsprechend, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Vor-
schriften über den frühen ersten Termin zur 
mündlichen Verhandlung und das schriftli-
che Vorverfahren (§§ 275 bis 277 der Zivil-
prozeßordnung), über das vereinfachte Ver-
fahren (§ 495a der Zivilprozeßordnung), 
über den Urkunden- und Wechselprozeß 
(§§ 592 bis 605a der Zivilprozeßordnung), 
über die Musterfeststellungsklage (§§ 606 
bis 613 der Zivilprozessordnung), über die 
Entscheidung ohne mündliche Verhandlung 
(§ 128 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung) und 
über die Verlegung von Terminen in der Zeit 
vom 1. Juli bis 31. August (§ 227 Abs. 3 Satz 
1 der Zivilprozeßordnung) finden keine An-
wendung. § 127 Abs. 2 der Zivilprozessord-
nung findet mit der Maßgabe Anwendung, 
dass die sofortige Beschwerde bei Be-
standsschutzstreitigkeiten unabhängig von 
dem Streitwert zulässig ist. 

(2) Für das Urteilsverfahren des ersten 
Rechtszugs gelten die Vorschriften der Zivil-
prozeßordnung über das Verfahren vor den 
Amtsgerichten entsprechend, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Vor-
schriften über den frühen ersten Termin zur 
mündlichen Verhandlung und das schriftli-
che Vorverfahren (§§ 275 bis 277 der Zivil-
prozeßordnung), über das vereinfachte Ver-
fahren (§ 495a der Zivilprozeßordnung), 
über den Urkunden- und Wechselprozeß 
(§§ 592 bis 605a der Zivilprozeßordnung), 
über die Entscheidung ohne mündliche Ver-
handlung (§ 128 Abs. 2 der Zivilprozeßord-
nung) und über die Verlegung von Terminen 
in der Zeit vom 1. Juli bis 31. August (§ 227 
Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung) fin-
den keine Anwendung. § 127 Abs. 2 der Zi-
vilprozessordnung findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die sofortige Beschwerde 
bei Bestandsschutzstreitigkeiten unabhän-
gig von dem Streitwert zulässig ist. 
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 Artikel 17 

Sozialgerichtsgesetz Änderung des Sozialgerichts-
gesetz 

( - SGG) 
vom: 03.09.1953 - zuletzt geän-

dert durch Art. 13 G v. 
10.03.2023 I Nr. 64 

( - SGG) 
vom: 03.09.1953 - zuletzt geän-

dert durch Art. 13 G v. 
10.03.2023 I Nr. 64 

§ 202 § 202 

Soweit dieses Gesetz keine Bestim-
mungen über das Verfahren enthält, sind 
das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zi-
vilprozeßordnung einschließlich § 278 Ab-
satz 5 und § 278a entsprechend anzuwen-
den, wenn die grundsätzlichen Unter-
schiede der beiden Verfahrensarten dies 
nicht ausschließen; Buch 6 der Zivilprozess-
ordnung ist nicht anzuwenden. Die Vor-
schriften des Siebzehnten Titels des Ge-
richtsverfassungsgesetzes sind mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 
an die Stelle des Oberlandesgerichts das 
Landessozialgericht, an die Stelle des Bun-
desgerichtshofs das Bundessozialgericht 
und an die Stelle der Zivilprozessordnung 
das Sozialgerichtsgesetz tritt. In Streitigkei-
ten über Entscheidungen des Bundeskar-
tellamts, die die freiwillige Vereinigung von 
Krankenkassen nach § 172a des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch betreffen, sind 
die §§ 63 bis 80 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, dass an die 
Stelle des Oberlandesgerichts das Landes-
sozialgericht, an die Stelle des Bundesge-
richtshofs das Bundessozialgericht und an 
die Stelle der Zivilprozessordnung das Sozi-
algerichtsgesetz tritt. 

Soweit dieses Gesetz keine Bestim-
mungen über das Verfahren enthält, sind 
das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zi-
vilprozeßordnung einschließlich § 278 Ab-
satz 5 und § 278a entsprechend anzuwen-
den, wenn die grundsätzlichen Unter-
schiede der beiden Verfahrensarten dies 
nicht ausschließen. Die Vorschriften des 
Siebzehnten Titels des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes sind mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass an die Stelle 
des Oberlandesgerichts das Landessozial-
gericht, an die Stelle des Bundesgerichts-
hofs das Bundessozialgericht und an die 
Stelle der Zivilprozessordnung das Sozial-
gerichtsgesetz tritt. In Streitigkeiten über 
Entscheidungen des Bundeskartellamts, die 
die freiwillige Vereinigung von Krankenkas-
sen nach § 172a des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch betreffen, sind die §§ 63 bis 
80 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass an die Stelle des 
Oberlandesgerichts das Landessozialge-
richt, an die Stelle des Bundesgerichtshofs 
das Bundessozialgericht und an die Stelle 
der Zivilprozessordnung das Sozialgerichts-
gesetz tritt. 
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 Artikel 18 

Verwaltungsgerichtsordnung Änderung der Verwaltungsge-
richtsordnung 

( - VwGO) 
vom: 21.01.1960 - zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 14.3.2023 

I Nr. 71 

u n v e r ä n d e r t  

§ 173 § 173 

Soweit dieses Gesetz keine Bestim-
mungen über das Verfahren enthält, sind 
das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zi-
vilprozeßordnung einschließlich § 278 Ab-
satz 5 und § 278a entsprechend anzuwen-
den, wenn die grundsätzlichen Unter-
schiede der beiden Verfahrensarten dies 
nicht ausschließen; Buch 6 der Zivilprozess-
ordnung ist nicht anzuwenden. Die Vor-
schriften des Siebzehnten Titels des Ge-
richtsverfassungsgesetzes sind mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 
an die Stelle des Oberlandesgerichts das 
Oberverwaltungsgericht, an die Stelle des 
Bundesgerichtshofs das Bundesverwal-
tungsgericht und an die Stelle der Zivilpro-
zessordnung die Verwaltungsgerichtsord-
nung tritt. Gericht im Sinne des § 1062 der 
Zivilprozeßordnung ist das zuständige Ver-
waltungsgericht, Gericht im Sinne des § 
1065 der Zivilprozeßordnung das zustän-
dige Oberverwaltungsgericht. 

Soweit dieses Gesetz keine Bestim-
mungen über das Verfahren enthält, sind 
das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zi-
vilprozeßordnung einschließlich § 278 Ab-
satz 5 und § 278a entsprechend anzuwen-
den, wenn die grundsätzlichen Unter-
schiede der beiden Verfahrensarten dies 
nicht ausschließen. Die Vorschriften des 
Siebzehnten Titels des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes sind mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass an die Stelle 
des Oberlandesgerichts das Oberverwal-
tungsgericht, an die Stelle des Bundesge-
richtshofs das Bundesverwaltungsgericht 
und an die Stelle der Zivilprozessordnung 
die Verwaltungsgerichtsordnung tritt. Ge-
richt im Sinne des § 1062 der Zivilprozeß-
ordnung ist das zuständige Verwaltungsge-
richt, Gericht im Sinne des § 1065 der Zivil-
prozeßordnung das zuständige Oberverwal-
tungsgericht. 
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 Artikel 19 

Finanzgerichtsordnung Änderung der Finanzgerichts-
ordnung 

( - FGO) 
vom: 06.10.1965 - zuletzt geän-

dert durch Art. 13 G v. 
10.3.2023 I Nr. 64 

u n v e r ä n d e r t  

§ 155 § 155 

Soweit dieses Gesetz keine Bestim-
mungen über das Verfahren enthält, sind 
das Gerichtsverfassungsgesetz und, soweit 
die grundsätzlichen Unterschiede der bei-
den Verfahrensarten es nicht ausschließen, 
die Zivilprozessordnung einschließlich § 278 
Absatz 5 und § 278a sinngemäß anzuwen-
den; Buch 6 der Zivilprozessordnung ist 
nicht anzuwenden. Die Vorschriften des 
Siebzehnten Titels des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes sind mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass an die Stelle 
des Oberlandesgerichts und des Bundesge-
richtshofs der Bundesfinanzhof und an die 
Stelle der Zivilprozessordnung die Finanz-
gerichtsordnung tritt; die Vorschriften über 
das Verfahren im ersten Rechtszug sind 
entsprechend anzuwenden. 

Soweit dieses Gesetz keine Bestim-
mungen über das Verfahren enthält, sind 
das Gerichtsverfassungsgesetz und, soweit 
die grundsätzlichen Unterschiede der bei-
den Verfahrensarten es nicht ausschließen, 
die Zivilprozessordnung einschließlich § 278 
Absatz 5 und § 278a sinngemäß anzuwen-
den. Die Vorschriften des Siebzehnten Ti-
tels des Gerichtsverfassungsgesetzes sind 
mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, dass an die Stelle des Oberlandesge-
richts und des Bundesgerichtshofs der Bun-
desfinanzhof und an die Stelle der Zivilpro-
zessordnung die Finanzgerichtsordnung 
tritt; die Vorschriften über das Verfahren im 
ersten Rechtszug sind entsprechend anzu-
wenden. 



 - 131 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

 Artikel 20 

Gesetz zur Durchführung der 
Verordnung (EU) 2017/2394 des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Zusammen-

arbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucher-
schutzgesetze zuständigen na-
tionalen Behörden und zur Auf-

hebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 

Änderung des Gesetzes zur 
Durchführung der Verordnung 
(EU) 2017/2394 des Europäi-

schen Parlaments und des Ra-
tes über die Zusammenarbeit 

zwischen den für die Durchset-
zung der Verbraucherschutzge-
setze zuständigen nationalen 
Behörden und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 

(EU-Verbraucherschutzdurch-
führungsgesetz - VSchDG) 

vom: 21.12.2006 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 25.6.2021 

I 2123 
Änderung durch Art. 19 G v. 

24.6.2022 I 959 (Nr. 22) 

u n v e r ä n d e r t  

§ 7 § 7 

Beauftragung Dritter Beauftragung Dritter 

(1) Die nach § 2 Nummer 1, 2 oder 2a 
zuständige Behörde soll bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 
Satz 2 der Verordnung (EU) 2017/2394 eine 
in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Unterlas-
sungsklagengesetzes oder in § 8 Abs. 3 Nr. 
2 bis 4 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb genannte Stelle (beauftragter 
Dritter) nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 
beauftragen, nach § 4e des Unterlassungs-
klagengesetzes, auch in Verbindung mit § 8 
Abs. 5 Satz 2 zweiter Halbsatz des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb, auf 
das Abstellen dieser Verstöße hinzuwirken. 
Der beauftragte Dritte handelt im eigenen 
Namen. 

(1) Die nach § 2 Nummer 1, 2 oder 2a 
zuständige Behörde soll bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 
Satz 2 der Verordnung (EU) 2017/2394 eine 
in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Unterlas-
sungsklagengesetzes oder in § 8 Abs. 3 Nr. 
2 bis 4 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb genannte Stelle (beauftragter 
Dritter) nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 
beauftragen, nach § 2a des Unterlassungs-
klagengesetzes, auch in Verbindung mit § 8 
Abs. 5 Satz 2 zweiter Halbsatz des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb, auf 
das Abstellen dieser Verstöße hinzuwirken. 
Der beauftragte Dritte handelt im eigenen 
Namen. 
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(2) Kommt die zuständige Behörde zu 
der Überzeugung, dass die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Aufgaben nicht mehr ge-
währleistet ist, so ist die Beauftragung ohne 
Entschädigung zu widerrufen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die zuständige Behörde kann Rah-
menvereinbarungen über eine allgemeine 
Beauftragung nach Absatz 1 unter Beach-
tung des Absatzes 2 abschließen und den 
Vertragspartner im Sinne von Artikel 3 Num-
mer 8 der Verordnung (EU) 2017/2394 be-
nennen (benannter Dritter). Die Rahmenver-
einbarung bedarf der Genehmigung der für 
die zuständige Behörde zuständigen obers-
ten Bundesbehörde. Die Rahmenvereinba-
rung ist im Bundesanzeiger bekannt zu ma-
chen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, für ihre Behörden durch Rechts-
verordnung den Absätzen 1 bis 3 entspre-
chende Regelungen zu erlassen. Die Lan-
desregierungen sind befugt, die Ermächti-
gung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung 
ganz oder teilweise auf andere Behörden 
des Landes zu übertragen. 

(4) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, für ihre Behörden durch Rechts-
verordnung den Absätzen 1 bis 3 entspre-
chende Regelungen zu erlassen. Die Lan-
desregierungen sind befugt, die Ermächti-
gung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung 
ganz oder teilweise auf andere Behörden 
des Landes zu übertragen. 
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 Artikel 21 

Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen 

Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 

( - GWB) 
vom: 26.08.1998 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 19.7.2022 

I 1214 

u n v e r ä n d e r t  

§ 33 § 33 

Beseitigungs- und Unterlassungsan-
spruch 

Beseitigungs- und Unterlassungsan-
spruch 

(1) Wer gegen eine Vorschrift dieses 
Teils oder gegen Artikel 101 oder 102 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union verstößt (Rechtsverletzer) 
oder wer gegen eine Verfügung der Kartell-
behörde verstößt, ist gegenüber dem Be-
troffenen zur Beseitigung der Beeinträchti-
gung und bei Wiederholungsgefahr zur Un-
terlassung verpflichtet. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Unterlassungsanspruch be-
steht bereits dann, wenn eine Zuwiderhand-
lung droht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Betroffen ist, wer als Mitbewerber 
oder sonstiger Marktbeteiligter durch den 
Verstoß beeinträchtigt ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Ansprüche aus Absatz 1 kön-
nen auch geltend gemacht werden von  

(4) Die Ansprüche aus Absatz 1 kön-
nen auch geltend gemacht werden von 

1. rechtsfähigen Verbänden zur Förde-
rung gewerblicher oder selbstständiger 
beruflicher Interessen, wenn  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) ihnen eine erhebliche Anzahl be-
troffener Unternehmen im Sinne 
des Absatzes 3 angehört und 
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b) sie insbesondere nach ihrer perso-
nellen, sachlichen und finanziellen 
Ausstattung imstande sind, ihre 
satzungsmäßigen Aufgaben der 
Verfolgung gewerblicher oder 
selbstständiger beruflicher Interes-
sen tatsächlich wahrzunehmen; 

 

2. Einrichtungen, die nachweisen, dass 
sie eingetragen sind in  

2. qualifizierten Verbraucherverbän-
den, die in der Liste nach § 4 des Un-
terlassungsklagengesetzes einge-
tragen sind, und qualifizierten Ein-
richtungen aus anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, die in 
dem Verzeichnis der Europäischen 
Kommission nach Artikel 5 Absatz 1 
Satz 4 der Richtlinie (EU) 2020/1828 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. November 2020 
über Verbandsklagen zum Schutz 
der Kollektivinteressen der Verbrau-
cher und zur Aufhebung der Richtli-
nie 2009/22/EG (ABl. L 409, vom 
4.12.2020, S. 1) eingetragen sind. 

a) die Liste qualifizierter Einrichtun-
gen nach § 4 des Unterlassungs-
klagengesetzes oder 

entfällt 

b) das Verzeichnis der Europäischen 
Kommission nach Artikel 4 Absatz 
3 der Richtlinie 2009/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 über Un-
terlassungsklagen zum Schutz der 
Verbraucherinteressen (ABl. L 110 
vom 1.5.2009, S. 30) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

entfällt 



 - 135 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

§ 91 § 91 

Kartellsenat beim Oberlandesgericht Kartellsenat beim Oberlandesgericht 

Bei den Oberlandesgerichten wird ein 
Kartellsenat gebildet. Er entscheidet über 
die ihm gemäß § 57 Absatz 2 Satz 2, § 73 
Absatz 4, §§ 83, 85 und 86 zugewiesenen 
Rechtssachen sowie über die Berufung ge-
gen Endurteile und die Beschwerde gegen 
sonstige Entscheidungen in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten nach § 87. 

Bei den Oberlandesgerichten wird ein 
Kartellsenat gebildet. Er entscheidet über 
die ihm gemäß § 57 Absatz 2 Satz 2, § 73 
Absatz 4, §§ 83, 85 und 86 zugewiesenen 
Rechtssachen, über die Berufung gegen 
Endurteile und die Beschwerde gegen sons-
tige Entscheidungen in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten nach § 87 sowie über Ver-
bandsklagen nach dem Verbraucher-
rechtedurchsetzungsgesetz, die Ansprü-
che und Rechtsverhältnisse in den in § 
87 aufgeführten bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten betreffen.  

§ 94 § 94 

Kartellsenat beim Bundesgerichtshof Kartellsenat beim Bundesgerichtshof 

(1) Beim Bundesgerichtshof wird ein 
Kartellsenat gebildet; er entscheidet im ers-
ten und letzten Rechtszug über die in § 73 
Absatz 5 genannten Verfügungen des Bun-
deskartellamts und über folgende Rechts-
mittel: 

(1) Beim Bundesgerichtshof wird ein 
Kartellsenat gebildet; er entscheidet im ers-
ten und letzten Rechtszug über die in § 73 
Absatz 5 genannten Verfügungen des Bun-
deskartellamts und über folgende Rechts-
mittel: 

1. in Verwaltungssachen über die Rechts-
beschwerde gegen Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte (§§ 77, 79, 80) 
und über die Nichtzulassungsbe-
schwerde (§ 78); 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in Bußgeldverfahren über die Rechts-
beschwerde gegen Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte (§ 84); 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
nach § 87 

3. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
nach § 87 

a) über die Revision einschließlich der 
Nichtzulassungsbeschwerde ge-
gen Endurteile der Oberlandesge-
richte, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) über die Sprungrevision gegen 
Endurteile der Landgerichte, 

b) u n v e r ä n d e r t  
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c) über die Rechtsbeschwerde gegen 
Beschlüsse der Oberlandesge-
richte in den Fällen des § 574 Ab-
satz 1 der Zivilprozessordnung. 

c) über die Rechtsbeschwerde gegen 
Beschlüsse der Oberlandesge-
richte in den Fällen des § 574 Ab-
satz 1 der Zivilprozessordnung; 

 4. in Verbandsklageverfahren nach 
dem Verbraucherrechtedurchset-
zungsgesetz, die Ansprüche und 
Rechtsverhältnisse in den in § 87 
aufgeführten bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten betreffen, 

 a) über die Revision gegen Urteile 
der Oberlandesgerichte und 

 b) über die Rechtsbeschwerde ge-
gen Beschlüsse der Oberlandes-
gerichte in den Fällen des § 574 
Absatz 1 der Zivilprozessord-
nung. 

(2) Der Kartellsenat gilt im Sinne des § 
132 des Gerichtsverfassungsgesetzes in 
Bußgeldsachen als Strafsenat, in allen übri-
gen Sachen als Zivilsenat. 

(2) Der Kartellsenat gilt im Sinne des § 
132 des Gerichtsverfassungsgesetzes in 
Bußgeldsachen als Strafsenat, in allen übri-
gen Sachen als Zivilsenat. 
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 Artikel 22 

Gesetz über die Preisbindung 
für Bücher 

Änderung des Gesetzes über 
die Preisbindung für Bücher 

(Buchpreisbindungsgesetz - 
BuchPrG) 

vom: 02.09.2002 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 8 G v. 

26.11.2020 I 2568 

u n v e r ä n d e r t  

§ 9 § 9 

Schadensersatz- und Unterlassungsan-
sprüche 

Schadensersatz- und Unterlassungsan-
sprüche 

(1) Wer den Vorschriften dieses Ge-
setzes zuwiderhandelt, kann auf Unterlas-
sung in Anspruch genommen werden. Wer 
vorsätzlich oder fahrlässig handelt, ist zum 
Ersatz des durch die Zuwiderhandlung ent-
standenen Schadens verpflichtet. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Anspruch auf Unterlassung 
kann nur geltend gemacht werden  

(2) Der Anspruch auf Unterlassung 
kann nur geltend gemacht werden 

1. von Gewerbetreibenden, die Bücher 
vertreiben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. von rechtsfähigen Verbänden zur För-
derung gewerblicher oder selbstständi-
ger beruflicher Interessen, die in der 
Liste der qualifizierten Wirtschaftsver-
bände nach § 8b des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb eingetra-
gen sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. von einem Rechtsanwalt, der von Ver-
legern, Importeuren oder Unternehmen, 
die Verkäufe an Letztabnehmer tätigen, 
gemeinsam als Treuhänder damit be-
auftragt worden ist, ihre Preisbindung 
zu betreuen (Preisbindungstreuhän-
der), 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. von qualifizierten Einrichtungen, die 
nachweisen, dass sie in die Liste quali-
fizierter Einrichtungen nach § 4 des Un-
terlassungsklagengesetzes oder in dem 
Verzeichnis der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften nach Artikel 
4 der Richtlinie 98/27/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen 
zum Schutz der Verbraucherinteressen 
(ABl. EG Nr. L 166 S. 51) in der jeweils 
geltenden Fassung eingetragen sind. 

4. von Stellen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Unterlassungsklagen-
gesetzes. 

Die Einrichtungen nach Satz 1 Nr. 4 können 
den Anspruch auf Unterlassung nur geltend 
machen, soweit der Anspruch eine Hand-
lung betrifft, durch die wesentliche Belange 
der Letztabnehmer berührt werden. 

Die Stellen nach Satz 1 Nr. 4 können den 
Anspruch auf Unterlassung nur geltend ma-
chen, soweit der Anspruch eine Handlung 
betrifft, durch die wesentliche Belange der 
Letztabnehmer berührt werden. 

(3) Für das Verfahren gelten bei den 
Anspruchsberechtigten nach Absatz 2 Nr. 1 
bis 3 die Vorschriften des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb und bei Einrich-
tungen nach Absatz 2 Nr. 4 die Vorschriften 
des Unterlassungsklagegesetzes. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 23 Artikel 23 

Gesetz über die Elektrizitäts- 
und Gasversorgung 

Änderung des Gesetz über die 
Elektrizitäts- und Gasversor-

gung 

(Energiewirtschaftsgesetz – 
EnWG 2005) 

vom: 07.07.2005 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 4.1.2023 I 

Nr. 9 
Änderung durch Art. 3 G v. 

14.3.2023 I Nr. 71 mWv 
21.3.2023 noch nicht berück-

sichtigt 

(Energiewirtschaftsgesetz – 
EnWG 2005) 

vom: 07.07.2005 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 4.1.2023 I 

Nr. 9 
Änderung durch Art. 3 G v. 

14.3.2023 I Nr. 71 mWv 
21.3.2023 noch nicht berück-

sichtigt 

§ 106 § 106 

Zuständiger Senat beim Oberlandesge-
richt 

Zuständiger Senat beim Oberlandesge-
richt 

(1) Die nach § 91 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen bei den 
Oberlandesgerichten gebildeten Kartellse-
nate entscheiden über die nach diesem Ge-
setz den Oberlandesgerichten zugewiese-
nen Rechtssachen sowie in den Fällen des 
§ 102 über die Berufung gegen Endurteile 
und die Beschwerde gegen sonstige Ent-
scheidungen in bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten. 

(1) Die nach § 91 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen bei den 
Oberlandesgerichten gebildeten Kartellse-
nate entscheiden über die nach diesem Ge-
setz den Oberlandesgerichten zugewiese-
nen Rechtssachen, in den Fällen des § 102 
über die Berufung gegen Endurteile und die 
Beschwerde gegen sonstige Entscheidun-
gen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten so-
wie über Verbandsklagen nach dem Ver-
braucherrechtedurchsetzungsgesetz, 
die Ansprüche und Rechtsverhältnisse 
in den in § 102 aufgeführten bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten betreffen. 

(2) Die nach §§ 92 und 93 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
gelten entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 107 § 107 

Zuständiger Senat beim Bundesge-
richtshof 

Zuständiger Senat beim Bundesge-
richtshof 

(1) Der nach § 94 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen beim Bun-
desgerichtshof gebildete Kartellsenat ent-
scheidet über folgende Rechtsmittel: 

(1) Der nach § 94 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen beim Bun-
desgerichtshof gebildete Kartellsenat ent-
scheidet über folgende Rechtsmittel: 

1. in Verwaltungssachen über die Rechts-
beschwerde gegen Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte (§§ 86 und 88) 
und über die Nichtzulassungsbe-
schwerde; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in Bußgeldverfahren über die Rechts-
beschwerde gegen Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte (§ 99); 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die 
sich aus diesem Gesetz ergeben; 

3. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die 
sich aus diesem Gesetz ergeben; 

a) über die Revision einschließlich der 
Nichtzulassungsbeschwerde ge-
gen Endurteile der Oberlandesge-
richte, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) über die Sprungrevision gegen 
Endurteile der Landgerichte, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) über die Rechtsbeschwerde gegen 
Beschlüsse der Oberlandesge-
richte in den Fällen des § 574 Abs. 
1 der Zivilprozessordnung. 

c) über die Rechtsbeschwerde gegen 
Beschlüsse der Oberlandesge-
richte in den Fällen des § 574 Abs. 
1 der Zivilprozessordnung; 

 4. in Verbandsklageverfahren nach 
dem Verbraucherrechtedurchset-
zungsgesetz, die Ansprüche und 
Rechtsverhältnisse in den in § 102 
aufgeführten bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten betreffen, 

 a) über die Revision gegen Urteile 
der Oberlandesgerichte und 

 b) über die Rechtsbeschwerde ge-
gen Beschlüsse der Oberlandes-
gerichte in den Fällen des § 574 
Absatz 1 der Zivilprozessord-
nung. 
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(2) § 94 Abs. 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen gilt entspre-
chend. 

(2) § 94 Abs. 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen gilt entspre-
chend. 
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 Artikel 24 

Gesetz über die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsauf-

sicht 

Änderung des Gesetzes über 
die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht 

(Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetz - FinDAG) 

vom: 22.04.2002 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 9 Abs. 6 G v. 

9.12.2020 I 2773 
Änderung durch Art. 13 G v. 

19.12.2022 I 2606 

u n v e r ä n d e r t  

§ 4b § 4b 

Beschwerden Beschwerden 

(1) Kunden von solchen Instituten und 
Unternehmen, die der Aufsicht der Bundes-
anstalt unterliegen, und qualifizierte Einrich-
tungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Unterlassungsklagengesetzes können 
wegen behaupteter Verstöße gegen Bestim-
mungen, deren Einhaltung die Bundesan-
stalt überwacht, Beschwerde bei der Bun-
desanstalt einlegen, sofern im jeweiligen 
Aufsichtsgesetz kein spezielles Beschwer-
deverfahren vorgesehen ist. 

(1) Kunden von solchen Instituten und 
Unternehmen, die der Aufsicht der Bundes-
anstalt unterliegen, und Stellen nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Unterlas-
sungsklagengesetzes können wegen be-
haupteter Verstöße gegen Bestimmungen, 
deren Einhaltung die Bundesanstalt über-
wacht, Beschwerde bei der Bundesanstalt 
einlegen, sofern im jeweiligen Aufsichtsge-
setz kein spezielles Beschwerdeverfahren 
vorgesehen ist. 

(2) Die Beschwerden sind in Schrift- o-
der Textform bei der Bundesanstalt einzule-
gen und sollen den Sachverhalt sowie den 
Beschwerdegrund enthalten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Bundesanstalt hat gegenüber 
dem Beschwerdeführer in angemessener 
Frist zu der Beschwerde unter Beachtung 
des § 11 Stellung zu nehmen. Bei geeigne-
ten Beschwerden kann die Bundesanstalt 
auf Möglichkeiten zur außergerichtlichen 
Streitbeilegung hinweisen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Bundesanstalt kann bei Be-
schwerden im Rahmen der bestehenden 
aufsichtsrechtlichen Auskunftsansprüche 
das von der Beschwerde betroffene Institut 
oder Unternehmen zur Stellungnahme auf-
fordern und dieses um Mitteilung bitten, ob 
es mit der Übermittlung der Stellungnahme 
oder von Teilen der Stellungnahme an den 
Beschwerdeführer einverstanden ist. 

(4) Die Bundesanstalt kann bei Be-
schwerden im Rahmen der bestehenden 
aufsichtsrechtlichen Auskunftsansprüche 
das von der Beschwerde betroffene Institut 
oder Unternehmen zur Stellungnahme auf-
fordern und dieses um Mitteilung bitten, ob 
es mit der Übermittlung der Stellungnahme 
oder von Teilen der Stellungnahme an den 
Beschwerdeführer einverstanden ist. 
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 Artikel 25 

Gesetz über die Beaufsichti-
gung von Zahlungsdiensten 

Änderung des Gesetzes über 
die Beaufsichtigung von Zah-

lungsdiensten 

(Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz - ZAG 2018) 

vom: 17.07.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 9 Abs. 8 G v. 

9.12.2020 I 2773 
Änderung durch Art. 13 G v. 

22.2.2023 I Nr. 51 

u n v e r ä n d e r t  

§ 60 § 60 

Beschwerden über Zahlungsdienstleis-
ter 

Beschwerden über Zahlungsdienstleis-
ter 

(1) Zahlungsdienstnutzer und die Stel-
len nach Satz 2 können jederzeit wegen be-
haupteter Verstöße eines Zahlungsdienst-
leisters gegen Bestimmungen dieses Geset-
zes oder gegen die §§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder Artikel 248 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche eine Beschwerde bei der Bun-
desanstalt einlegen. Beschwerdebefugte 
Stellen sind:  

(1) Zahlungsdienstnutzer und die Stel-
len nach Satz 2 können jederzeit wegen be-
haupteter Verstöße eines Zahlungsdienst-
leisters gegen Bestimmungen dieses Geset-
zes oder gegen die §§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder Artikel 248 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche eine Beschwerde bei der Bun-
desanstalt einlegen. Beschwerdebefugte 
Stellen sind: 

1. die Industrie- und Handelskammern; 1. u n v e r ä n d e r t  

2. qualifizierte Einrichtungen nach § 3 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Unterlassungs-
klagengesetzes; 

2. Stellen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 des Unterlassungsklagengeset-
zes; 

3. rechtsfähige Verbände zur Förderung 
gewerblicher Interessen,  

3. u n v e r ä n d e r t  

a) die insbesondere nach ihrer perso-
nellen, sachlichen und finanziellen 
Ausstattung imstande sind, ihre 
satzungsgemäßen Aufgaben der 
Verfolgung gewerblicher Interes-
sen tatsächlich wahrzunehmen und 
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b) denen eine erhebliche Zahl von 
Unternehmen angehört, die Zah-
lungsdienste auf demselben Markt 
anbieten, 

 

wenn der Verstoß die Interessen der 
Mitglieder berührt und geeignet ist, den 
Wettbewerb nicht unerheblich zu verfäl-
schen. 

 

(2) Beschwerden sind schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Bundesanstalt ein-
zulegen und sollen den Sachverhalt sowie 
den Beschwerdegrund angeben. Bei Be-
schwerden von Zahlungsdienstnutzern we-
gen behaupteter Verstöße von Zahlungs-
dienstleistern gegen die §§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder Artikel 
248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche weist die Bundesanstalt 
in ihrer Antwort auch auf die Möglichkeit zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung nach § 
14 Absatz 1 Nummer 4 des Unterlassungs-
klagengesetzes hin. 

(2) Beschwerden sind schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Bundesanstalt ein-
zulegen und sollen den Sachverhalt sowie 
den Beschwerdegrund angeben. Bei Be-
schwerden von Zahlungsdienstnutzern we-
gen behaupteter Verstöße von Zahlungs-
dienstleistern gegen die §§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder Artikel 
248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche weist die Bundesanstalt 
in ihrer Antwort auch auf die Möglichkeit zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung nach § 
14 Absatz 1 Nummer 4 des Unterlassungs-
klagengesetzes hin. 
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 Artikel 26 

Verordnung über die Verbrau-
cherschlichtungsstellen im Fi-
nanzbereich nach § 14 des Un-
terlassungsklagengesetzes und 

ihr Verfahren 

Änderung der Verordnung über 
die Verbraucherschlichtungs-

stellen im Finanzbereich nach § 
14 des Unterlassungsklagenge-

setzes und ihr Verfahren 

(Finanzschlichtungsstellenver-
ordnung - FinSV) 
vom: 05.09.2016 

u n v e r ä n d e r t  

§ 6 § 6 

Ablehnung der Durchführung des 
Schlichtungsverfahrens 

Ablehnung der Durchführung des 
Schlichtungsverfahrens 

(1) Der Schlichter lehnt die Durchfüh-
rung des Schlichtungsverfahrens ab, wenn  

(1) Der Schlichter lehnt die Durchfüh-
rung des Schlichtungsverfahrens ab, wenn 

1. kein ausreichender Antrag gestellt 
wurde, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Verbraucherschlichtungsstelle für 
die Streitigkeit nicht zuständig ist und 
der Antrag nicht nach § 24 an die zu-
ständige Verbraucherschlichtungsstelle 
oder eine andere Streitbeilegungsstelle 
abzugeben ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. wegen derselben Streitigkeit bereits ein 
Schlichtungsverfahren bei einer Ver-
braucherschlichtungsstelle durchge-
führt wurde oder anhängig ist, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. bei Streitigkeiten über den Anspruch 
auf Abschluss eines Basiskontovertra-
ges nach dem Zahlungskontengesetz 
bereits ein Verwaltungsverfahren nach 
den §§ 48 bis 50 des Zahlungskonten-
gesetzes zur Durchsetzung des An-
spruchs anhängig ist oder in einem sol-
chen Verfahren unanfechtbar über den 
Anspruch entschieden worden ist, 

4. u n v e r ä n d e r t  



 - 147 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

5. wegen der Streitigkeit ein Antrag auf 
Bewilligung von Prozesskostenhilfe ab-
gelehnt worden ist, weil die beabsich-
tigte Rechtsverfolgung keine hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg bot oder 
mutwillig erschien, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. die Streitigkeit bereits bei Gericht an-
hängig ist oder ein Gericht durch Sa-
churteil über die Streitigkeit entschie-
den hat, 

6. u n v e r ä n d e r t  

 7. die Ansprüche oder Rechtsverhält-
nisse, die Gegenstand der Streitig-
keit sind, zu einer Verbandsklage im 
Verbandsklageregister angemeldet 
wurden und die Klage noch rechts-
hängig ist, 

7. die Streitigkeit durch Vergleich oder in 
anderer Weise beigelegt wurde oder 

8. u n v e r ä n d e r t  

8. der Anspruch, der Gegenstand der 
Streitigkeit ist, verjährt ist und der An-
tragsgegner die Einrede der Verjährung 
erhoben hat. 

9. u n v e r ä n d e r t  

Stellt der Schlichter das Vorliegen eines Ab-
lehnungsgrundes nach Satz 1 fest, ist die 
Durchführung des Schlichtungsverfahrens 
unverzüglich gegenüber den Beteiligten un-
ter Hinweis auf den Ablehnungsgrund abzu-
lehnen. 

Stellt der Schlichter das Vorliegen eines Ab-
lehnungsgrundes nach Satz 1 fest, ist die 
Durchführung des Schlichtungsverfahrens 
unverzüglich gegenüber den Beteiligten un-
ter Hinweis auf den Ablehnungsgrund abzu-
lehnen. 

(2) Der Schlichter kann die Durchfüh-
rung des Schlichtungsverfahrens ablehnen, 
wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für 
die Schlichtung der Streitigkeit erheb-
lich ist, nicht geklärt ist oder 

 

2. Tatsachen, die für den Inhalt eines 
Schlichtungsvorschlages entscheidend 
sind, im Schlichtungsverfahren streitig 
bleiben, weil der Sachverhalt von der 
Schlichtungsstelle nicht geklärt werden 
kann. 

 

Die Ablehnung nach Satz 1 ist gegenüber 
den Beteiligten zu begründen. 
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(3) Eine Ablehnung nach Absatz 1 o-
der Absatz 2 ist nur bis drei Wochen nach 
dem Zeitpunkt möglich, zu dem dem 
Schlichter alle Informationen für das 
Schlichtungsverfahren vorlagen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 7 § 7 

Antrag auf Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens 

Antrag auf Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens 

(1) Die Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens ist in Textform bei der Ver-
braucherschlichtungsstelle in deutscher 
Sprache zu beantragen. In dem Antrag ist 
die Streitigkeit, die geschlichtet werden soll, 
zu schildern und ein konkretes Begehren 
darzulegen. Dem Antrag sind gegebenen-
falls weitere zum Verständnis der Streitigkeit 
erforderliche Unterlagen beizufügen. Der 
Antragsteller hat zu versichern, dass 

(1) Die Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens ist in Textform bei der Ver-
braucherschlichtungsstelle in deutscher 
Sprache zu beantragen. In dem Antrag ist 
die Streitigkeit, die geschlichtet werden soll, 
zu schildern und ein konkretes Begehren 
darzulegen. Dem Antrag sind gegebenen-
falls weitere zum Verständnis der Streitigkeit 
erforderliche Unterlagen beizufügen. Der 
Antragsteller hat zu versichern, dass 

1. wegen derselben Streitigkeit ein Ver-
fahren bei einer Verbraucherschlich-
tungsstelle weder durchgeführt wurde 
noch anhängig ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. bei Streitigkeiten über den Anspruch 
auf Abschluss eines Basiskontovertra-
ges weder ein Verwaltungsverfahren 
nach den §§ 48 bis 50 des Zahlungs-
kontengesetzes anhängig ist noch in ei-
nem solchen Verfahren unanfechtbar 
über den Anspruch entschieden worden 
ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. über die Streitigkeit von einem Gericht 
nicht durch Sachurteil entschieden 
wurde oder die Streitigkeit nicht bei ei-
nem Gericht anhängig ist, 

3. u n v e r ä n d e r t  

 4. die Ansprüche oder Rechtsverhält-
nisse, die Gegenstand der Streitig-
keit sind, nicht zu einer noch rechts-
hängigen Verbandsklage im Ver-
bandsklageregister angemeldet 
sind, 

4. die Streitigkeit weder durch Vergleich 
noch in andere Weise beigelegt wurde 
und 

5. u n v e r ä n d e r t  
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5. wegen der Streitigkeit ein Antrag auf 
Bewilligung von Prozesskostenhilfe 
nicht angelehnt worden ist, weil die be-
absichtigte Rechtsverfolgung kein hin-
reichende Aussicht auf Erfolg bot oder 
mutwillig erschien. 

6. u n v e r ä n d e r t  

§ 9 § 9 

Schlichtungsvorschlag Schlichtungsvorschlag 

(1) Der Schlichter hat den Beteiligten 
spätestens 90 Tage nach dem Zeitpunkt, zu 
dem alle Informationen für das Schlich-
tungsverfahren vorlagen, einen Schlich-
tungsvorschlag in Textform zu übermitteln, 
es sei denn, diese Frist konnte verlängert 
werden. Der Schlichter kann die Frist nach 
Satz 1 ohne Zustimmung der Beteiligten nur 
für Streitigkeiten verlängern, die sehr um-
fangreich sind oder bei denen sich schwie-
rige Rechtsfragen stellen. Die Beteiligten 
sind über die Fristverlängerung unverzüg-
lich zu unterrichten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Schlichtungsvorschlag ist ein 
Vorschlag, wie die Streitigkeit von den Be-
teiligten nach geltendem Recht, insbeson-
dere unter Beachtung von zwingenden Ver-
braucherschutzgesetzen und unter Berück-
sichtigung von Treu und Glauben, ange-
messen beigelegt werden kann. Er ist kurz 
und verständlich zu begründen. Der Schlich-
tungsvorschlag kann einen Vorschlag zur 
Übernahme von Auslagen enthalten, wenn 
dies zur angemessenen Beilegung des 
Streits der Beteiligten geboten erscheint. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Schlichtungsvorschlag kann 
von den Beteiligten innerhalb von sechs 
Wochen nach Zugang durch eine Erklärung 
in Textform gegenüber der Verbraucher-
schlichtungsstelle angenommen werden. 
Die Beteiligten sind auf diese Frist sowie da-
rauf hinzuweisen,  

(3) Der Schlichtungsvorschlag kann 
von den Beteiligten innerhalb von sechs 
Wochen nach Zugang durch eine Erklärung 
in Textform gegenüber der Verbraucher-
schlichtungsstelle angenommen werden. 
Die Beteiligten sind auf diese Frist sowie da-
rauf hinzuweisen, 

1. welche Rechtsfolgen die Annahme des 
Schlichtungsvorschlags hat, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. dass ein Gericht die Streitigkeit anders 
entscheiden kann, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. dass sie zur Annahme des Schlich-
tungsvorschlags nicht verpflichtet sind 
und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. dass sie bei Nichtannahme des Schlich-
tungsvorschlags berechtigt sind, wegen 
der Streitigkeit auch die Gerichte anzu-
rufen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Nach Ablauf der Frist nach Satz 1 teilt die 
Geschäftsstelle den Beteiligten das Ergeb-
nis des Schlichtungsverfahrens unter An-
gabe der Beteiligten und des Verfahrensge-
genstands in Textform mit. In der Mitteilung 
ist das Ergebnis des Schlichtungsverfah-
rens zu erläutern. Mit dieser Mitteilung ist 
das Verfahren bei der Verbraucherschlich-
tungsstelle beendet. Wurde die Streitigkeit 
nicht beigelegt, ist die Mitteilung als „Be-
scheinigung über einen erfolglosen Eini-
gungsversuch nach § 15a Absatz 1 Satz 2 
des Gesetzes betreffend die Einführung der 
Zivilprozessordnung“ zu bezeichnen. 

Nach Ablauf der Frist nach Satz 1 teilt die 
Geschäftsstelle den Beteiligten das Ergeb-
nis des Schlichtungsverfahrens unter An-
gabe der Beteiligten und des Verfahrensge-
genstands in Textform mit. In der Mitteilung 
ist das Ergebnis des Schlichtungsverfah-
rens zu erläutern. Mit dieser Mitteilung ist 
das Verfahren bei der Verbraucherschlich-
tungsstelle beendet. 

 

§ 10a 

 Bescheinigung über einen erfolglosen 
Schlichtungsversuch 

 Auf Antrag eines Beteiligten hat die 
Geschäftsstelle eine Bescheinigung 
über einen erfolglosen Schlichtungsver-
such nach § 15a Absatz 1 Satz 2 des Ge-
setzes, betreffend die Einführung der Zi-
vilprozessordnung auszustellen, wenn 
ein Schlichtungsverfahren durchgeführt 
wurde, aber die Streitigkeit nicht beige-
legt werden konnte. Die Bescheinigung 
hat folgende Angaben zu enthalten: 

 1. die Namen und Anschriften der Be-
teiligten, 

 2. eine kurze Darstellung des Gegen-
stands des Schlichtungsverfahrens 
und 

 3. den Zeitpunkt der Beendigung des 
Schlichtungsverfahrens. 
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 Artikel 27 

Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2019/882 des Eu-
ropäischen Parlaments und des 

Rates über die Barrierefrei-
heitsanforderungen für Pro-
dukte und Dienstleistungen 

Änderung des Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2019/882 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über 
die Barrierefreiheitsanforderun-

gen für Produkte und Dienst-
leistungen 

(Barrierefreiheitsstärkungsge-
setz - BFSG) 

vom: 16.07.2021 - zuletzt geän-
dert durch Art. 25 G v. 

20.12.2022 I 2759 

u n v e r ä n d e r t  

§ 32 § 32 

Rechte von Verbrauchern, anerkannten 
Verbänden und qualifizierten Einrichtun-

gen im Verwaltungsverfahren 

Rechte von Verbrauchern, anerkannten 
Verbänden und qualifizierten Einrichtun-

gen im Verwaltungsverfahren 
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(1) Antrag eines Verbrauchers hat die 
Marktüberwachungsbehörde ein Verfahren 
zur Durchführung von Maßnahmen nach 
Abschnitt 6 oder Abschnitt 7 dieses Geset-
zes gegen einen Wirtschaftsakteur einzulei-
ten, wenn der Verbraucher geltend macht, 
dass der Wirtschaftsakteur gegen eine Be-
stimmung dieses Gesetzes oder eine Be-
stimmung der nach § 3 Absatz 2 zu erlas-
senden Rechtsverordnung verstößt und der 
Verbraucher daher das betreffende Produkt 
oder die betreffende Dienstleistung nicht o-
der nur in eingeschränkter Weise nutzen 
kann. Der Verbraucher hat das Recht, einen 
nach § 15 Absatz 3 des Behindertengleich-
stellungsgesetzes anerkannten Verband o-
der eine qualifizierte Einrichtung im Sinne 
des § 3 Absatz 1 Nummer 1 des Unterlas-
sungsklagengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. August 2002 
(BGBl. I S. 3422, 4346), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. November 
2020 (BGBl. I S. 2568) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung zu beauf-
tragen, in seinem Namen oder an seiner 
Stelle die Einleitung eines Verfahrens nach 
Satz 1 zu beantragen. Nach dem Eingang 
eines Antrags nach Satz 1 ist dem betreffen-
den Wirtschaftsakteur Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 

(1) Antrag eines Verbrauchers hat die 
Marktüberwachungsbehörde ein Verfahren 
zur Durchführung von Maßnahmen nach 
Abschnitt 6 oder Abschnitt 7 dieses Geset-
zes gegen einen Wirtschaftsakteur einzulei-
ten, wenn der Verbraucher geltend macht, 
dass der Wirtschaftsakteur gegen eine Be-
stimmung dieses Gesetzes oder eine Be-
stimmung der nach § 3 Absatz 2 zu erlas-
senden Rechtsverordnung verstößt und der 
Verbraucher daher das betreffende Produkt 
oder die betreffende Dienstleistung nicht o-
der nur in eingeschränkter Weise nutzen 
kann. Der Verbraucher hat das Recht, einen 
nach § 15 Absatz 3 des Behindertengleich-
stellungsgesetzes anerkannten Verband o-
der eine Stelle nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Unterlassungsklagengeset-
zes zu beauftragen, in seinem Namen oder 
an seiner Stelle die Einleitung des Verfah-
rens nach Satz 1 zu beantragen. Nach dem 
Eingang eines Antrags nach Satz 1 ist dem 
betreffenden Wirtschaftsakteur Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

(2) Das Verfahren nach Absatz 1 Satz 
1 gegen einen Wirtschaftsakteur ist auch 
einzuleiten, wenn ein nach § 15 Absatz 3 
des Behindertengleichstellungsgesetzes 
anerkannter Verband oder eine qualifizierte 
Einrichtung im Sinne des § 3 Absatz 1 Num-
mer 1 des Unterlassungsklagengesetzes 
dies unter den Voraussetzungen beantragt, 
dass der Wirtschaftsakteur gegen eine Be-
stimmung dieses Gesetzes oder eine Be-
stimmung der nach § 3 Absatz 2 zu erlas-
senden Rechtsverordnung verstößt und der 
Verstoß den jeweiligen satzungsgemäßen 
Aufgabenbereich des Verbands oder der 
qualifizierten Einrichtung berührt. Der Ver-
band oder die qualifizierte Einrichtung hat im 
Antrag darzulegen, dass sein satzungsge-
mäßer Aufgabenbereich berührt ist. Zur Gel-
tendmachung des Rechts aus Satz 1 bedarf 
es keiner eigenen Rechtsverletzung des 
Verbandes. 

(2) Das Verfahren nach Absatz 1 Satz 
1 gegen einen Wirtschaftsakteur ist auch 
einzuleiten, wenn 
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 1. ein nach § 15 Absatz 3 des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes aner-
kannter Verband oder eine Stelle 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Unterlassungsklagengesetzes 
dies beantragt und 

 2. der geltend gemachte Verstoß des 
Wirtschaftsakteurs gegen eine Be-
stimmung dieses Gesetzes oder ge-
gen eine Bestimmung der aufgrund 
des § 3 Absatz 2 erlassenen Rechts-
verordnung den satzungsgemäßen 
Aufgabenbereich des Antragstellers 
berührt. 

 Der Antragsteller hat in seinem Antrag 
nach Satz 1 Nummer 1 darzulegen, dass 
sein satzungsmäßiger Aufgabenbereich 
nach Satz 1 Nummer 2 berührt ist. Zur 
Geltendmachung des Rechts bedarf es 
keiner eigenen Rechtsverletzung des An-
tragstellers. 

(3) Die Marktüberwachungsbehörde 
entscheidet über einen Antrag nach Absatz 
1 oder Absatz 2 durch Bescheid. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Menschen mit Hörbehinderungen 
und Menschen mit Sprachbehinderungen 
haben das Recht, im Verwaltungsverfahren 
nach Absatz 1 und Absatz 2 in Deutscher 
Gebärdensprache, mit lautsprachbegleiten-
den Gebärden oder über andere geeignete 
Kommunikationshilfen zu kommunizieren. 
Die Kosten für Kommunikationshilfen sind 
von der Marktüberwachungsbehörde zu tra-
gen. § 5 der Kommunikationshilfenverord-
nung gilt entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die §§ 10 und 11 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes gelten für das Ver-
waltungsverfahren nach dieser Vorschrift 
entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 33 § 33 

Rechtsbehelfe Rechtsbehelfe 

(1) Der Verbraucher hat unter den Vo-
raussetzungen des § 32 Absatz 1 Satz 1 das 
Recht, einen nach § 15 Absatz 3 des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes anerkannten 
Verband oder eine qualifizierte Einrichtung 
im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 des Unterlassungsklagengesetzes zu be-
auftragen, in seinem Namen oder an seiner 
Stelle Rechtsbehelfe nach Maßgabe der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen den an 
ihn gerichteten Bescheid nach § 32 Absatz 
3 oder gegen dessen Unterlassen einzule-
gen. Die Vertretungsbefugnis nach Satz 1 
gilt auch vor dem Oberverwaltungsgericht 
und dem Bundesverwaltungsgericht. Han-
delt der anerkannte Verband oder die quali-
fizierte Einrichtung anstelle des Verbrau-
chers, kann der anerkannte Verband oder 
die qualifizierte Einrichtung auch vor dem 
Oberverwaltungsgericht und dem Bundes-
verwaltungsgericht den Rechtsstreit selbst 
führen. Vor dem Bundesverwaltungsgericht 
muss der anerkannte Verband oder die qua-
lifizierte Einrichtung durch Personen mit der 
Befähigung zum Richteramt handeln. 

(1) Der Verbraucher hat unter den Vo-
raussetzungen des § 32 Absatz 1 Satz 1 das 
Recht, einen nach § 15 Absatz 3 des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes anerkannten 
Verband oder eine Stelle nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Unterlassungsklagen-
gesetzes zu beauftragen, in seinem Namen 
oder an seiner Stelle Rechtsbehelfe nach 
Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung 
gegen den an ihn gerichteten Bescheid 
nach § 32 Absatz 3 oder gegen dessen Un-
terlassen einzulegen. Die Vertretungsbefug-
nis nach Satz 1 gilt auch vor dem Oberver-
waltungsgericht und dem Bundesverwal-
tungsgericht. Handeln Verbände oder Stel-
len nach Satz 1 anstelle von Verbrau-
chern, so können sie den Rechtsstreit 
auch vor dem Oberverwaltungsgericht und 
dem Bundesverwaltungsgericht selbst füh-
ren. Vor dem Bundesverwaltungsgericht 
müssen sie durch Personen mit der Befähi-
gung zum Richteramt handeln. 

(2) Ein nach § 15 Absatz 3 des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes anerkannter 
Verband oder eine qualifizierte Einrichtung 
im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 des Unterlassungsklagengesetzes kann, 
ohne in eigenen Rechten verletzt zu sein, 
Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung gegen einen an ihn 
gerichteten Bescheid nach § 32 Absatz 3 o-
der gegen dessen Unterlassen einlegen, 
wenn er geltend macht, dass eine Bestim-
mung dieses Gesetzes oder der nach § 3 
Absatz 2 zu erlassenden Rechtsverordnung 
verletzt ist und dass die Verletzung den je-
weiligen satzungsgemäßen Aufgabenbe-
reich des anerkannten Verbands oder der 
qualifizierten Einrichtung berührt. Der aner-
kannte Verband oder die qualifizierte Ein-
richtung kann den Rechtsstreit auch vor 
dem Oberverwaltungsgericht und dem Bun-
desverwaltungsgericht selbst führen. Ab-
satz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(2) Nach § 15 Absatz 3 des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes anerkannte 
Verbände oder Stellen nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Unterlassungsklagen-
gesetzes können, ohne in eigenen Rechten 
verletzt zu sein, Rechtsbehelfe nach Maß-
gabe der Verwaltungsgerichtsordnung ge-
gen einen an sie gerichteten Bescheid oder 
gegen das Unterlassen einlegen, wenn sie 
geltend machen, dass 
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 1. eine Bestimmung dieses Gesetzes o-
der eine Bestimmung der aufgrund 
des § 3 Absatz 2 erlassenen Rechts-
verordnung verletzt ist und 

 2. die Verletzung nach Nummer 1 ihren 
satzungsmäßigen Aufgabenbereich 
berührt. 

 Sie können den Rechtsstreit auch vor 
dem Oberverwaltungsgericht selbst füh-
ren. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

§ 34 § 34 

Schlichtung Schlichtung 

(1) Ein Verbraucher, der geltend 
macht, dass ein Wirtschaftsakteur gegen 
eine Bestimmung dieses Gesetzes oder der 
nach § 3 Absatz 2 zu erlassenden Rechts-
verordnung verstößt und er daher das be-
treffende Produkt oder die betreffende 
Dienstleistung nicht oder nur in einge-
schränkter Weise nutzen kann, ist berech-
tigt, bei der Schlichtungsstelle nach § 16 Ab-
satz 1 des Behindertengleichstellungsge-
setzes einen Antrag auf Einleitung eines 
Schlichtungsverfahrens zu stellen. Die 
Schlichtungsstelle zieht die Marktüberwa-
chungsbehörde auf Antrag des Verbrau-
chers als Beteiligte im Schlichtungsverfah-
ren hinzu. Sie übermittelt zur Durchführung 
des Schlichtungsverfahrens eine Abschrift 
des Schlichtungsantrags an den Wirt-
schaftsakteur und die Marktüberwachungs-
behörde. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Schlichtungsstelle nach Ab-
satz 1 kann ergänzend auch ein Antrag auf 
Einleitung eines Schlichtungsverfahrens zur 
außergerichtlichen Beilegung einer Streitig-
keit aus einem Verbrauchervertrag oder 
über das Bestehen eines solchen Vertrags-
verhältnisses gestellt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Absatz 1 gilt entsprechend für ei-
nen nach § 15 Absatz 3 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes anerkannten Ver-
band oder eine qualifizierte Einrichtung im 
Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Unterlassungsklagengesetzes, der gel-
tend macht, dass eine Bestimmung dieses 
Gesetzes oder eine Bestimmung der nach § 
3 Absatz 2 zu erlassenden Rechtsverord-
nung verletzt ist und die Verletzung den je-
weiligen satzungsgemäßen Aufgabenbe-
reich des Verbands oder der qualifizierten 
Einrichtung berührt. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für sol-
che nach § 15 Absatz 3 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes anerkannte Ver-
bände und für solche Stellen nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Unterlassungs-
klagengesetzes, die geltend machen, dass 
eine Bestimmung dieses Gesetzes oder 
eine Bestimmung der aufgrund des § 3 Ab-
satz 2 erlassenen Rechtsverordnung ver-
letzt ist und die Verletzung ihren satzungs-
gemäßen Aufgabenbereich berührt. 

(4) Ein Verfahren nach § 32 Absatz 1 
oder 2 ist bis zur Beendigung des Schlich-
tungsverfahrens auszusetzen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Im Übrigen gilt § 16 Absatz 4 bis 7 
des Behindertengleichstellungsgesetzes 
und die Behindertengleichstellungsschlich-
tungsverordnung vom 25. November 2016 
(BGBl. I S. 2659), die durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 21. Mai 2019 (BGBl. I S. 
738) geändert worden ist. 

(5) Im Übrigen gilt § 16 Absatz 4 bis 7 
des Behindertengleichstellungsgesetzes 
und die Behindertengleichstellungsschlich-
tungsverordnung vom 25. November 2016 
(BGBl. I S. 2659), die durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 21. Mai 2019 (BGBl. I S. 
738) geändert worden ist. 



 - 157 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

 Artikel 28 

Gerichtskostengesetz Änderung des Gerichtskosten-
gesetzes 

( - GKG 2004) 
vom: 05.05.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 7.11.2022 

I 1982 

u n v e r ä n d e r t  

§ 1 § 1 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

(1) Für Verfahren vor den ordentlichen 
Gerichten  

(1) Für Verfahren vor den ordentlichen 
Gerichten 

1. nach der Zivilprozessordnung, ein-
schließlich des Mahnverfahrens nach § 
113 Absatz 2 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit und der Verfahren nach 
dem Gesetz über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, so-
weit das Vollstreckungs- oder Arrestge-
richt zuständig ist; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. nach der Insolvenzordnung und dem 
Einführungsgesetz zur Insolvenzord-
nung; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. nach der Schifffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsordnung; 

3. u n v e r ä n d e r t  

3a. nach dem Unternehmensstabilisie-
rungs- und -restrukturierungsgesetz; 

3a. u n v e r ä n d e r t  

4. nach dem Gesetz über die Zwangsver-
steigerung und die Zwangsverwaltung; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. nach der Strafprozessordnung; 5. u n v e r ä n d e r t  

6. nach dem Jugendgerichtsgesetz; 6. u n v e r ä n d e r t  

7. nach dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten; 

7. u n v e r ä n d e r t  
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8. nach dem Strafvollzugsgesetz, auch in 
Verbindung mit § 92 des Jugendge-
richtsgesetzes; 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. nach dem Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen; 

9. u n v e r ä n d e r t  

9a. nach dem Agrarorganisationen-und-
Lieferketten-Gesetz; 

9a. u n v e r ä n d e r t  

10. nach dem Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetz, soweit dort nichts 
anderes bestimmt ist; 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. nach dem Wertpapierhandelsgesetz; 11. u n v e r ä n d e r t  

12. nach dem Anerkennungs- und Vollstre-
ckungsausführungsgesetz; 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. nach dem Auslandsunterhaltsgesetz, 
soweit das Vollstreckungsgericht zu-
ständig ist; 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. für Rechtsmittelverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof nach dem Patentgesetz, 
dem Gebrauchsmustergesetz, dem 
Markengesetz, dem Designgesetz, dem 
Halbleiterschutzgesetz und dem Sor-
tenschutzgesetz (Rechtsmittelverfah-
ren des gewerblichen Rechtsschutzes); 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. nach dem Energiewirtschaftsgesetz; 15. u n v e r ä n d e r t  

16. nach dem Kapitalanleger-Musterver-
fahrensgesetz; 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. nach dem EU-Verbraucherschutz-
durchführungsgesetz; 

17. u n v e r ä n d e r t  

 17a. nach dem Verbraucherrechtedurch-
setzungsgesetz 

18. nach Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 des 
Neunten Teils des Gesetzes über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen; 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. nach dem Kohlendioxid-Speicherungs-
gesetz; 

19. u n v e r ä n d e r t  

20. nach Abschnitt 3 des Internationalen 
Erbrechtsverfahrensgesetzes vom 29. 
Juni 2015 (BGBl. I S. 1042); 

20. u n v e r ä n d e r t  
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21. nach dem Zahlungskontengesetz und 21. u n v e r ä n d e r t  

22. nach dem Wettbewerbsregistergesetz 22. u n v e r ä n d e r t  

werden Kosten (Gebühren und Auslagen) 
nur nach diesem Gesetz erhoben. Satz 1 
Nummer 1, 6 und 12 gilt nicht in Verfahren, 
in denen Kosten nach dem Gesetz über Ge-
richtskosten in Familiensachen zu erheben 
sind. 

werden Kosten (Gebühren und Auslagen) 
nur nach diesem Gesetz erhoben. Satz 1 
Nummer 1, 6 und 12 gilt nicht in Verfahren, 
in denen Kosten nach dem Gesetz über Ge-
richtskosten in Familiensachen zu erheben 
sind. 

(2) Dieses Gesetz ist ferner anzuwen-
den für Verfahren  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. vor den Gerichten der Verwaltungsge-
richtsbarkeit nach der Verwaltungsge-
richtsordnung; 

 

2. vor den Gerichten der Finanzgerichts-
barkeit nach der Finanzgerichtsord-
nung; 

 

3. vor den Gerichten der Sozialgerichts-
barkeit nach dem Sozialgerichtsgesetz, 
soweit nach diesem Gesetz das Ge-
richtskostengesetz anzuwenden ist; 

 

4. vor den Gerichten für Arbeitssachen 
nach dem Arbeitsgerichtsgesetz und 

 

5. vor den Staatsanwaltschaften nach der 
Strafprozessordnung, dem Jugendge-
richtsgesetz und dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten. 

 

(3) Dieses Gesetz gilt auch für Verfah-
ren nach  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Juli 2007 zur Einführung ei-
nes europäischen Verfahrens für ge-
ringfügige Forderungen, 

 

2. der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 zur Ein-
führung eines Europäischen Mahnver-
fahrens, 
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3. der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen, 

 

4. der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 15. Mai 2014 zur Einführung ei-
nes Verfahrens für einen Europäischen 
Beschluss zur vorläufigen Kontenpfän-
dung im Hinblick auf die Erleichterung 
der grenzüberschreitenden Eintreibung 
von Forderungen in Zivil- und Handels-
sachen, wenn nicht das Familiengericht 
zuständig ist und 

 

5. der Verordnung (EU) 2015/848 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2015 über Insolvenzver-
fahren. 

 

(4) Kosten nach diesem Gesetz wer-
den auch erhoben für Verfahren über eine 
Beschwerde, die mit einem der in den Ab-
sätzen 1 bis 3 genannten Verfahren im Zu-
sammenhang steht. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes 
über die Erinnerung und die Beschwerde 
gehen den Regelungen der für das zu-
grunde liegende Verfahren geltenden Ver-
fahrensvorschriften vor. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 9 § 9 

Fälligkeit der Gebühren in sonstigen 
Fällen, Fälligkeit der Auslagen 

Fälligkeit der Gebühren in sonstigen 
Fällen, Fälligkeit der Auslagen 

(1) Die Gebühr für die Anmeldung ei-
nes Anspruchs zum Musterverfahren nach 
dem Kapitalanleger-Musterverfahrensge-
setz wird mit Einreichung der Anmeldungs-
erklärung fällig. Die Auslagen des Muster-
verfahrens nach dem Kapitalanleger-Mus-
terverfahrensgesetz werden mit dem rechts-
kräftigen Abschluss des Musterverfahrens 
fällig. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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 (2) Die Gebühr für das Umsetzungs-
verfahren nach dem Verbraucherrechte-
durchsetzungsgesetz wird mit dessen 
Eröffnung fällig. 

(2) Im Übrigen werden die Gebühren 
und die Auslagen fällig, wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. eine unbedingte Entscheidung über die 
Kosten ergangen ist, 

 

2. das Verfahren oder der Rechtszug 
durch Vergleich oder Zurücknahme be-
endet ist, 

 

3. das Verfahren sechs Monate ruht oder 
sechs Monate nicht betrieben worden 
ist, 

 

4. das Verfahren sechs Monate unterbro-
chen oder sechs Monate ausgesetzt 
war oder 

 

5. das Verfahren durch anderweitige Erle-
digung beendet ist. 

 

(3) Die Dokumentenpauschale sowie 
die Auslagen für die Versendung von Akten 
werden sofort nach ihrer Entstehung fällig. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 12 § 12 

Verfahren nach der Zivilprozessordnung Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, Ver-
fahren nach der Zivilprozessordnung 

 

§ 26a 

 Umsetzungsverfahren nach dem Ver-
braucherrechtedurchsetzungsgesetz 

 Die Kosten des Umsetzungsverfah-
rens nach dem Verbraucherrechtedurch-
setzungsgesetz schuldet nur der im zu-
grundeliegenden Abhilfeverfahren verur-
teilte Unternehmer. 
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§ 48 § 48 

Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten 

(1) In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
richten sich die Gebühren nach den für die 
Zuständigkeit des Prozessgerichts oder die 
Zulässigkeit des Rechtsmittels geltenden 
Vorschriften über den Wert des Streitgegen-
stands, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
In Musterfeststellungsklagen nach Buch 6 
der Zivilprozessordnung und in Rechtsstrei-
tigkeiten aufgrund des Unterlassungskla-
gengesetzes darf der Streitwert 250 000 
Euro nicht übersteigen. 

(1) In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
richten sich die Gebühren nach den für die 
Zuständigkeit des Prozessgerichts oder die 
Zulässigkeit des Rechtsmittels geltenden 
Vorschriften über den Wert des Streitgegen-
stands, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
In Rechtsstreitigkeiten aufgrund des Unter-
lassungsklagengesetzes und in Muster-
feststellungsverfahren nach dem Ver-
braucherrechtedurchsetzungsgesetz 
darf der Streitwert 250 000 Euro nicht über-
steigen. In Abhilfeverfahren sowie in Ver-
fahren über die Erhöhung des kollektiven 
Gesamtbetrags nach dem Verbraucher-
rechtedurchsetzungsgesetz darf der 
Streitwert 410 000 Euro nicht überstei-
gen. 

(2) In nichtvermögensrechtlichen 
Streitigkeiten ist der Streitwert unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls, 
insbesondere des Umfangs und der Bedeu-
tung der Sache und der Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse der Parteien, 
nach Ermessen zu bestimmen. Der Wert 
darf nicht über eine Million Euro angenom-
men werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ist mit einem nichtvermögensrecht-
lichen Anspruch ein aus ihm hergeleiteter 
vermögensrechtlicher Anspruch verbunden, 
ist nur ein Anspruch, und zwar der höhere, 
maßgebend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 51 § 51 

Gewerblicher Rechtsschutz Gewerblicher Rechtsschutz 

(1) In Rechtsmittelverfahren des ge-
werblichen Rechtsschutzes (§ 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 14) und in Verfahren über 
Ansprüche nach dem Patentgesetz, dem 
Gebrauchsmustergesetz, dem Markenge-
setz, dem Designgesetz, dem Halbleiter-
schutzgesetz und dem Sortenschutzgesetz 
ist der Wert nach billigen Ermessen zu be-
stimmen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) In Verfahren über Ansprüche nach 
dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb und nach dem Gesetz zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen ist, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, der Streitwert nach 
der sich aus dem Antrag des Klägers für ihr 
ergebenden Bedeutung der Sache nach Er-
messen zu bestimmen. 

(2) In Verfahren über Ansprüche nach 
dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb und nach dem Gesetz zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen ist, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, der Streitwert nach 
der sich aus dem Antrag des Klägers für ihr 
ergebenden Bedeutung der Sache nach Er-
messen zu bestimmen. In Gewinnab-
schöpfungsverfahren nach dem Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb darf 
der Streitwert 410 000 Euro nicht über-
steigen. 

(3) Ist die Bedeutung der Sache für 
den Beklagten erheblich geringer zu bewer-
ten als der nach Absatz 2 ermittelte Streit-
wert, ist dieser angemessen zu mindern. 
Bietet der Sach- und Streitstand für die Be-
stimmung des Streitwerts hinsichtlich des 
Beseitigungs- oder Unterlassungsan-
spruchs keine genügenden Anhaltspunkte, 
ist insoweit ein Streitwert von 1 000 Euro an-
zunehmen. Dieser Wert ist auch anzuneh-
men, wenn die dem Rechtsstreit zugrunde-
liegende Zuwiderhandlung angesichts ihrer 
Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die In-
teressen von Verbrauchern, Mitbewerbern 
oder sonstigen Marktteilnehmern in nur un-
erheblichem Maße beeinträchtigt. Der nach 
Satz 2 oder Satz 3 anzunehmende Wert ist 
auch maßgebend, wenn in den dort genann-
ten Fällen die Ansprüche auf Beseitigung 
und Unterlassung nebeneinander geltend 
gemacht werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Im Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes ist der sich aus den Absät-
zen 2 und 3 ergebende Wert in der Regel 
unter Berücksichtigung der geringeren Be-
deutung gegenüber der Hauptsache zu er-
mäßigen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Vorschriften über die Anord-
nung der Streitwertbegünstigung (§ 12 Ab-
satz 3 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb, § 144 des Patentgesetzes, § 
26 des Gebrauchsmustergesetzes, § 142 
des Markengesetzes, § 54 des Designge-
setzes, § 22 des Gesetzes zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen) sind anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 59a 
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 Umsetzungsverfahren nach dem Ver-
braucherrechtedurchsetzungsgesetz 

 Im Umsetzungsverfahren nach dem 
Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz 
bestimmt sich die Gebühr nach dem Ge-
samtwert der von dem Umsetzungsver-
fahren erfassten Ansprüche. 

Anlage 1 Anlage 1 

(zu § 3 Abs. 2) 
Kostenverzeichnis 

(zu § 3 Abs. 2) 
Kostenverzeichnis 

(Fundstelle: BGBl. I 2014, 172 - 216; bzgl. 
der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

(Fundstelle: BGBl. I 2014, 172 - 216; bzgl. 
der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

Bestandsrecht 

   Gliederung 

Teil 1 Zivilrechtliche Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 

Hauptabschnitt 6  Sonstige Verfahren 

 Abschnitt 5  Sanierungs- und Reorganisationsverfahren nach dem Kreditinstitute-Reorganisations-
gesetz 

Regierungsentwurf 

   Gliederung 

Teil 1 Zivilrechtliche Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 

Hauptabschnitt 6  Sonstige Verfahren 

 Abschnitt 5  Sanierungs- und Reorganisationsverfahren nach dem Kreditinstitute-Reorgani-
sationsgesetz 

 Abschnitt 6 Umsetzungsverfahren nach dem Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz 
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Teil 1 Zivilrechtliche Verfahren vor den 
ordentlichen Gerichten 

Teil 1 Zivilrechtliche Verfahren vor den 
ordentlichen Gerichten 

Bestandsrecht 

Nr. Gebührentatbestand Gebühr o-
der Satz 

der 
 Gebühr 

nach § 34 
GKG 

Hauptabschnitt 2 Prozessverfahren 

Abschnitt 1 Erster Rechtszug 

Unterabschnitt 2 Verfahren vor dem Oberlandesgericht 



 - 165 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

1213 Beendigung des gesamten Verfahrens, durch  
1. Zurücknahme der Klage  
 a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung, 
 b) in den Fällen des § 128 Abs. 2 ZPO vor dem Zeitpunkt, der dem 
Schluss der mündlichen Verhandlung entspricht, oder 
 c) im Fall des § 331 Abs. 3 ZPO vor Ablauf des Tages, an dem das 
Urteil der Geschäftsstelle übermittelt wird, 
wenn keine Entscheidung nach § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO über die Kosten ergeht oder 
die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Parteien über die Kostentra-
gung oder der Kostenübernahmeerklärung einer Partei folgt, 
2. Anerkenntnisurteil, Verzichtsurteil oder Urteil, das nach § 313a Abs. 2 ZPO 
keinen Tatbestand und keine Entscheidungsgründe enthält, 
3. gerichtlichen Vergleich oder 
4. Erledigungserklärungen nach § 91a ZPO, wenn keine Entscheidung über die 
Kosten ergeht oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Parteien 
über die Kostentragung oder der Kostenübernahmeerklärung einer Partei folgt, 
es sei denn, dass bereits ein anderes als eines der in Nummer 2 genannten Urteile 
vorausgegangen ist: 
 Die Gebühr 1212 ermäßigt sich auf .......... 

2,0 

Hauptabschnitt 6 Sonstige Verfahren 

Abschnitt 5 Sanierungs- und Reorganisationsverfahren nach dem Kreditinstitute-Reorganisations-
gesetz 

Regierungsentwurf 

Nr. Gebührentatbestand Gebühr o-
der Satz 

der 
 Gebühr 

nach § 34 
GKG 

Hauptabschnitt 2 Prozessverfahren 

Abschnitt 1 Erster Rechtszug 

Unterabschnitt 2 Verfahren vor dem Oberlandesgericht 

1213 Beendigung des gesamten Verfahrens, durch  
1. Zurücknahme der Klage  
 a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung, 
 b) in den Fällen des § 128 Abs. 2 ZPO vor dem Zeitpunkt, der dem 
Schluss der mündlichen Verhandlung entspricht, oder 
 c) im Fall des § 331 Abs. 3 ZPO vor Ablauf des Tages, an dem das 
Urteil der Geschäftsstelle übermittelt wird, 
wenn keine Entscheidung nach § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO über die Kosten ergeht 
oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Parteien über die 
Kostentragung oder der Kostenübernahmeerklärung einer Partei folgt, 
2. Anerkenntnisurteil, Verzichtsurteil oder Urteil, das nach § 313a Abs. 2 
ZPO keinen Tatbestand und keine Entscheidungsgründe enthält, 
3. gerichtlichen Vergleich oder 
4. Erledigungserklärungen nach § 91a ZPO, wenn keine Entscheidung 
über die Kosten ergeht oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung 
der Parteien über die Kostentragung oder der Kostenübernahmeerklärung einer 
Partei folgt, 
es sei denn, dass bereits ein anderes als eines der in Nummer 2 genannten Ur-
teile vorausgegangen ist: 
 Die Gebühr 1212 ermäßigt sich auf .......... 

Im Verfahren über eine Abhilfeklage nach dem VDuG ist die Ermäßigung nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass ein Abhilfegrundurteil vorausgegangen ist. 

2,0 

Hauptabschnitt 6 Sonstige Verfahren 

Abschnitt 5 Sanierungs- und Reorganisationsverfahren nach dem Kreditinstitute-Reorganisations-
gesetz 

Abschnitt 6 Umsetzungsverfahren nach dem Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz 

1660 Umsetzungsverfahren nach dem VDUG ………… 1,0 



 - 166 - Bearbeitungsstand: 23.03.2023  16:13 

Bestandsrecht Regierungsentwurf 

 Artikel 29 

Gesetz über die Vergütung der 
Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte 

Änderung des Gesetzes über 
die Vergütung der Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte 

(Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz - RVG) 

vom: 05.05.2004 - geändert 
durch Art. 3 G v. 21.12.2022 I 

2817 

u n v e r ä n d e r t  

§ 17 § 17 

Verschiedene Angelegenheiten Verschiedene Angelegenheiten 

Verschiedene Angelegenheiten sind  Verschiedene Angelegenheiten sind 

1. das Verfahren über ein Rechtsmittel 
und der vorausgegangene Rechtszug, 
soweit sich aus § 19 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 10a nichts anderes ergibt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. jeweils das Verwaltungsverfahren, das 
einem gerichtlichen Verfahren voraus-
gehende und der Nachprüfung des Ver-
waltungsakts dienende weitere Verwal-
tungsverfahren (Vorverfahren, Ein-
spruchsverfahren, Beschwerdeverfah-
ren, Abhilfeverfahren), das Verfahren 
über die Beschwerde und die weitere 
Beschwerde nach der Wehrbeschwer-
deordnung, das Verwaltungsverfahren 
auf Aussetzung oder Anordnung der so-
fortigen Vollziehung sowie über einst-
weilige Maßnahmen zur Sicherung der 
Rechte Dritter und ein gerichtliches Ver-
fahren, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

2. das Mahnverfahren und das streitige 
Verfahren, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. das vereinfachte Verfahren über den 
Unterhalt Minderjähriger und das strei-
tige Verfahren, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. das Verfahren in der Hauptsache und 
ein Verfahren  

4. u n v e r ä n d e r t  
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a) auf Anordnung eines Arrests oder 
zur Erwirkung eines Europäischen 
Beschlusses zur vorläufigen Kon-
tenpfändung, 

 

b) auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung oder einer einstweiligen An-
ordnung, 

 

c) über die Anordnung oder Wieder-
herstellung der aufschiebenden 
Wirkung, über die Aufhebung der 
Vollziehung oder über die Anord-
nung der sofortigen Vollziehung ei-
nes Verwaltungsakts sowie 

 

d) über die Abänderung, die Aufhe-
bung oder den Widerruf einer in ei-
nem Verfahren nach den Buchsta-
ben a bis c ergangenen Entschei-
dung, 

 

5. der Urkunden- oder Wechselprozess 
und das ordentliche Verfahren, das 
nach Abstandnahme vom Urkunden- o-
der Wechselprozess oder nach einem 
Vorbehaltsurteil anhängig bleibt (§§ 
596, 600 der Zivilprozessordnung), 

5. u n v e r ä n d e r t  

 5a. jeweils das Abhilfeverfahren, das 
Verfahren über die Erhöhung des 
kollektiven Gesamt-betrags und das 
Umsetzungsverfahren nach dem 
Verbraucherrechtedurchsetzungs-
gesetz, 

6. das Schiedsverfahren und das Verfah-
ren über die Zulassung der Vollziehung 
einer vorläufigen oder sichernden Maß-
nahme sowie das Verfahren über einen 
Antrag auf Aufhebung oder Änderung 
einer Entscheidung über die Zulassung 
der Vollziehung (§ 1041 der Zivilpro-
zessordnung), 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. das gerichtliche Verfahren und ein vo-
rausgegangenes  

7. u n v e r ä n d e r t  
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a) Güteverfahren vor einer durch die 
Landesjustizverwaltung eingerich-
teten oder anerkannten Gütestelle 
(§ 794 Absatz 1 Nummer 1 der Zi-
vilprozessordnung) oder, wenn die 
Parteien den Einigungsversuch 
einvernehmlich unternehmen, vor 
einer Gütestelle, die Streitbeile-
gung betreibt (§ 15a Absatz 3 des 
Einführungsgesetzes zur Zivilpro-
zessordnung), 

 

b) Verfahren vor einem Ausschuss 
der in § 111 Absatz 2 des Arbeits-
gerichtsgesetzes bezeichneten Art, 

 

c) Verfahren vor dem Seemannsamt 
zur vorläufigen Entscheidung von 
Arbeitssachen und 

 

d) Verfahren vor sonstigen gesetzlich 
eingerichteten Einigungsstellen, 
Gütestellen oder Schiedsstellen, 

 

8. das Vermittlungsverfahren nach § 165 
des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und 
ein sich anschließendes gerichtliches 
Verfahren, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. das Verfahren über ein Rechtsmittel 
und das Verfahren über die Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung 
des Rechtsmittels, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. das strafrechtliche Ermittlungsverfah-
ren und  

10. u n v e r ä n d e r t  

a) ein nachfolgendes gerichtliches 
Verfahren und 

 

b) ein sich nach Einstellung des Er-
mittlungsverfahrens anschließen-
des Bußgeldverfahren, 

 

11. das Bußgeldverfahren vor der Verwal-
tungsbehörde und das nachfolgende 
gerichtliche Verfahren, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. das Strafverfahren und das Verfahren 
über die im Urteil vorbehaltene Siche-
rungsverwahrung und 

12. u n v e r ä n d e r t  
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13. das Wiederaufnahmeverfahren und das 
wiederaufgenommene Verfahren, wenn 
sich die Gebühren nach Teil 4 oder 5 
des Vergütungsverzeichnisses richten. 

13. u n v e r ä n d e r t  

§ 19 § 19 

Rechtszug; Tätigkeiten, die mit dem Ver-
fahren zusammenhängen 

Rechtszug; Tätigkeiten, die mit dem Ver-
fahren zusammenhängen 

(1) Zu dem Rechtszug oder dem Ver-
fahren gehören auch alle Vorbereitungs-, 
Neben- und Abwicklungstätigkeiten und sol-
che Verfahren, die mit dem Rechtszug oder 
Verfahren zusammenhängen, wenn die Tä-
tigkeit nicht nach § 18 eine besondere An-
gelegenheit ist. Hierzu gehören insbeson-
dere  

(1) Zu dem Rechtszug oder dem Ver-
fahren gehören auch alle Vorbereitungs-, 
Neben- und Abwicklungstätigkeiten und sol-
che Verfahren, die mit dem Rechtszug oder 
Verfahren zusammenhängen, wenn die Tä-
tigkeit nicht nach § 18 eine besondere An-
gelegenheit ist. Hierzu gehören insbeson-
dere 

1. die Vorbereitung der Klage, des An-
trags oder der Rechtsverteidigung, so-
weit kein besonderes gerichtliches oder 
behördliches Verfahren stattfindet; 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. die Einreichung von Schutzschriften 
und die Anmeldung von Ansprüchen o-
der Rechtsverhältnissen zum Klagere-
gister für Musterfeststellungsklagen so-
wie die Rücknahme der Anmeldung; 

1a. die Einreichung von Schutzschriften 
und die Anmeldung von Ansprüchen o-
der Rechtsverhältnissen zum Ver-
bandsklageregister sowie die Rück-
nahme der Anmeldung; 

1b. die Verkündung des Streits (§ 72 der Zi-
vilprozessordnung); 

1b. u n v e r ä n d e r t  

2. außergerichtliche Verhandlungen; 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Zwischenstreite, die Bestellung von 
Vertretern durch das in der Hauptsache 
zuständige Gericht, die Ablehnung von 
Richtern, Rechtspflegern, Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle oder Sach-
verständigen, die Entscheidung über ei-
nen Antrag betreffend eine Sicherungs-
anordnung, die Wertfestsetzung, die 
Beschleunigungsrüge nach § 155b des 
Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. das Verfahren vor dem beauftragten o-
der ersuchten Richter; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. das Verfahren  5. u n v e r ä n d e r t  
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a) über die Erinnerung (§ 573 der Zi-
vilprozessordnung), 

 

b) über die Rüge wegen Verletzung 
des Anspruchs auf rechtliches Ge-
hör, 

 

c) nach Artikel 18 der Verordnung 
(EG) Nr. 861/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juni 2007 zur Einführung 
eines europäischen Verfahrens für 
geringfügige Forderungen, 

 

d) nach Artikel 20 der Verordnung 
(EG) Nr. 1896/2006 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 zur Ein-
führung eines Europäischen Mahn-
verfahrens und 

 

e) nach Artikel 19 der Verordnung 
(EG) Nr. 4/2009 über die Zustän-
digkeit, das anwendbare Recht, die 
Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen und die Zu-
sammenarbeit in Unterhaltssa-
chen; 

 

6. die Berichtigung und Ergänzung der 
Entscheidung oder ihres Tatbestands; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die Mitwirkung bei der Erbringung der 
Sicherheitsleistung und das Verfahren 
wegen deren Rückgabe; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die für die Geltendmachung im Ausland 
vorgesehene Vervollständigung der 
Entscheidung und die Bezifferung eines 
dynamisierten Unterhaltstitels; 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. die Zustellung oder Empfangnahme 
von Entscheidungen oder Rechtsmittel-
schriften und ihre Mitteilung an den Auf-
traggeber, die Einwilligung zur Einle-
gung der Sprungrevision oder Sprung-
rechtsbeschwerde, der Antrag auf Ent-
scheidung über die Verpflichtung, die 
Kosten zu tragen, die nachträgliche 
Vollstreckbarerklärung eines Urteils auf 
besonderen Antrag, die Erteilung des 
Notfrist- und des Rechtskraftzeugnis-
ses; 

9. u n v e r ä n d e r t  
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9a. die Ausstellung von Bescheinigungen, 
Bestätigungen oder Formblättern ein-
schließlich deren Berichtigung, Aufhe-
bung oder Widerruf nach 

9a. u n v e r ä n d e r t  

a) § 1079 oder § 1110 der Zivilpro-
zessordnung, 

 

b) § 39 Absatz 1 und § 48 des Inter-
nationalen Familienrechtsverfah-
rensgesetzes, 

 

c) § 57 oder § 58 des Anerkennungs- 
und Vollstreckungsausführungsge-
setzes, 

 

d) § 14 des EU-Gewaltschutzverfah-
rensgesetzes, 

 

e) § 71 Absatz 1 des Auslandsunter-
haltsgesetzes, 

 

f) § 27 des Internationalen Erbrechts-
verfahrensgesetzes und 

 

g) § 27 des Internationalen Güter-
rechtsverfahrensgesetzes; 

 

10. die Einlegung von Rechtsmitteln bei 
dem Gericht desselben Rechtszugs in 
Verfahren, in denen sich die Gebühren 
nach Teil 4, 5 oder 6 des Vergütungs-
verzeichnisses richten; die Einlegung 
des Rechtsmittels durch einen neuen 
Verteidiger gehört zum Rechtszug des 
Rechtsmittels; 

10. u n v e r ä n d e r t  

10a. Beschwerdeverfahren, wenn sich 
die Gebühren nach Teil 4, 5 oder 6 des 
Vergütungsverzeichnisses richten und 
dort nichts anderes bestimmt ist oder 
keine besonderen Gebührentatbe-
stände vorgesehen sind; 

10a. u n v e r ä n d e r t  

11. die vorläufige Einstellung, Beschrän-
kung oder Aufhebung der Zwangsvoll-
streckung, wenn nicht eine abgeson-
derte mündliche Verhandlung hierüber 
stattfindet; 

11. u n v e r ä n d e r t  
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12. die einstweilige Einstellung oder Be-
schränkung der Vollstreckung und die 
Anordnung, dass Vollstreckungsmaß-
nahmen aufzuheben sind (§ 93 Absatz 
1 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 
wenn nicht ein besonderer gerichtlicher 
Termin hierüber stattfindet; 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. die erstmalige Erteilung der Vollstre-
ckungsklausel, wenn deswegen keine 
Klage erhoben wird; 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. die Kostenfestsetzung und die Einfor-
derung der Vergütung; 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. (weggefallen) 15. u n v e r ä n d e r t  

16. die Zustellung eines Vollstreckungsti-
tels, der Vollstreckungsklausel und der 
sonstigen in § 750 der Zivilprozessord-
nung genannten Urkunden und 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. die Herausgabe der Handakten oder 
ihre Übersendung an einen anderen 
Rechtsanwalt. 

17. u n v e r ä n d e r t  

(2) Zu den in § 18 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 genannten Verfahren gehören ferner 
insbesondere  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. gerichtliche Anordnungen nach § 758a 
der Zivilprozessordnung sowie Be-
schlüsse nach §§ 90 und 91 Absatz 1 
des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 

 

2. die Erinnerung nach § 766 der Zivilpro-
zessordnung, 

 

3. die Bestimmung eines Gerichtsvollzie-
hers (§ 827 Absatz 1 und § 854 Absatz 
1 der Zivilprozessordnung) oder eines 
Sequesters (§§ 848 und 855 der Zivil-
prozessordnung), 

 

4. die Anzeige der Absicht, die Zwangs-
vollstreckung gegen eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts zu be-
treiben, 
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5. die einer Verurteilung vorausgehende 
Androhung von Ordnungsgeld und 

 

6. die Aufhebung einer Vollstreckungs-
maßnahme. 

 

 

§ 23c 

 Gegenstandswert im Umsetzungsver-
fahren nach dem Verbraucherrechte-

durchsetzungsgesetz 

 Der Gegenstandswert im Umset-
zungsverfahren nach dem Verbraucher-
rechtedurchsetzungsgesetz ist unter Be-
rücksichtigung des wirtschaftlichen Inte-
resses, das das Auftraggeber im Verfah-
ren verfolgt, nach § 23 Absatz 3 Satz 2 zu 
bestimmen. 

Anlage 1 Anlage 1 

(zu § 2 Absatz 2) 
Vergütungsverzeichnis 

(zu § 2 Absatz 2) 
Vergütungsverzeichnis 

(Fundstelle: BGBl. I 2022, 633 - 664;bzgl. 
der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 
 

(Fundstelle: BGBl. I 2022, 633 - 664;bzgl. 
der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 
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Teil 3 Zivilsachen, Verfahren der öffentlich-
rechtlichen Gerichtsbarkeiten, Verfahren 

nach dem Strafvollzugsgesetz, auch in Ver-
bindung mit § 92 des Jugendgerichtsgeset-

zes, und ähnliche Verfahren 

Teil 3 Zivilsachen, Verfahren der öffentlich-
rechtlichen Gerichtsbarkeiten, Verfahren 

nach dem Strafvollzugsgesetz, auch in Ver-
bindung mit § 92 des Jugendgerichtsgeset-

zes, und ähnliche Verfahren 

Bestandsrecht 

Nr. Gebührentatbestand Gebühr 
 oder Satz der Gebühr 

 nach § 13 RVG 

Abschnitt 3 Gebühren für besondere Verfahren 

Unterabschnitt 6 Sonstige besondere Verfahren 
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Nr. Gebührentatbestand Gebühr 
 oder Satz der 

Gebühr 
 nach § 13 

RVG 

Abschnitt 3 Gebühren für besondere Verfahren 

Unterabschnitt 6 Sonstige besondere Verfahren 

3339 Verfahrensgebühr für das Umsetzungsverfahren nach dem VDUG …… 

Bei der Vertretung mehrerer Verbraucher, die verschiedene Ansprüche gel-
tend machen, entsteht die Gebühr jeweils besonders. 
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Artikel 30 

 
Inkrafttreten 

 (1) Die Artikel 5, 9 Nummer 14, Arti-
kel 13 und 26 Nummer 3 und 4 treten am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 (2) Artikel 2 Nummer 8 tritt am 1. Ja-
nuar 2026 in Kraft.  

 (3) Im Übrigen tritt dieses Gesetz 
am 25. Juni 2023 in Kraft. 

 


